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C. Ergänzende Informationen für Fernabsatzverträge

A. Vertragsbestimmungen

1. Vertragsgrundlagen Haftpflicht
 Die gegenseitigen Rechte und Pflichten regeln sich nach dem Antrag und den 

 • Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) 
 • Besondere Bedingungen gewerbliche Haftpflicht (gelten nur, soweit ausdrücklich vereinbart und dokumentiert)
  - Allgemeine Betriebshaftpflichtbedingungen (ABHB)
  - Allgemeine Vereinshaftpflichtbedingungen (AVHB)
  - Allgemeine Bedingungen zur Haftpflichtversicherung von kurzfristigen Veranstaltungen (ABHKV)
  - Haftpflichtzusatzbedingungen für das Bauhaupt- und Baunebengewerbe (HZBBuB)
  - Haftpflichtzusatzbedingungen für Gaststätten und Beherbergungsbetriebe (HZBGast)
  - Haftpflichtzusatzbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft (HZBLand)
  - Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Produkthaftpflichtversicherung (Produkthaftpflicht-Modell) (ProdHaft)
  - Umweltversicherung der Ostanger Brandgilde (Umwelthaftpflicht-/Umweltschadens-Basisversicherung (UmVOB)
  - Klauseln zur Umweltschadens- Basisversicherung Zusatzbaustein 1 (nur in Verbindung mit UmVOB)
  - Klauseln zur Umweltschadens- Basisversicherung Zusatzbaustein 2 (nur in Verbindung mit UmVOB)
  - Zusatzbedingungen für die Nutzer von Internet-Technologien (ZBInternet)
  -  Zusatzbedingungen für Unterrichtswesen (HZBSchule)
  - Zusatzbedingungen für KFZ- Handel/- Handwerk (HZBKFZ)
  - Allgemeine Bedingungen zur Haftpflichtversicherung von Ansprüchen aus Benachteiligungen (AVB Benachteiligungen)
  - Luftfahr-Haftpflichtversicherungs-Bedingungen für Luftfahrzeughalter und Luftfrachtführer (OAB-LHB April 2014)

 • etwaigen besonderen Vereinbarungen, den gesetzlichen sowie den nachfolgenden Bestimmungen.

 • Merkblatt zur Datenverarbeitung

 • Satzung der Ostangler Brandgilde VVaG

B. Verbraucherinformationen nach §10a Abs. 1 Versicherungsaufsichtsgesetz

1. Ihr Versicherer ist die OSTANGLER BRANDGILDE VVaG, Flensburger 
Straße 5,  24376 Kappeln, Tel. 0 46 42 -91470, Fax 91 47 77, 

 e- mail: info@oab.de, Internet: www.ostangler.de
 Vorstand: Vorsitzender: Jens-Uwe Rohwer, Andreas Schmid
 Aufsichtsrat: Vorsitzender:  Hans-Walter Jens
 Amtsgericht Flensburg - HRB Nr. 158 KA
 Gesellschafter der OSTANGLER BRANDGILDE VVaG: 
 Die OSTANGLER BRANDGILDE ist ein Versicherungsverein auf  Gegen-

seitikeit, das heißt wir gehören unseren Mitgliedern.
2. Auf das Versicherungsverhältnis fällt das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland Anwendung  
3. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein an-

gegebenen Zeitpunkt.
4. Die Angaben zur Beitragshöhe und die Zahlweise ergeben sich aus 

Antrag und Versicherungsschein. Die gesetzliche Versicherungssteu-
er ist in den ausgewiesenen Beiträgen enthalten. Nebengebühren 
und Kosten werden nicht erhoben.

5. Widerrufsrecht des Versicherungsnehmers 
 (§ 8 Versicherungsvertragsgesetz)
(1) Der Versicherungsnehmer kann seine Vertragserklärung innerhalb 

von zwei Wochen widerrufen. Der Widerruf ist in Textform (z. B. Brief, 
Fax, Email)  gegenüber dem Versicherer zu erklären und muss kei-
ne Begründung enthalten; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige 
Absendung. Der Widerruf ist zu richten an: OSTANGLER BRANDGILDE 
VVaG, Flensburger Straße 5, 24376 Kappeln.

(2) Die Widerrufsfrist beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem folgende Unter-
lagen dem Versicherungsnehmer in Textform zugegangen sind:

 1. der Versicherungsschein und die Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie 
die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 und

 2. eine deutlich gestaltete Belehrung über das Widerrufsrecht 
und über die Rechtsfolgen des Widerrufs, die dem Versiche-
rungsnehmer seine Rechte entsprechend den Erfordernissen 
des eingesetzten Kommunikationsmittels deutlich macht und 
die den Namen und die Anschrift desjenigen, gegenüber dem 
der Widerruf zu erklären ist, sowie einen Hinweis auf den Frist-
beginn und auf die Regelungen des Absatzes 1 Satz 2 enthält. 

Die Belehrung genügt den Anforderungen des Satzes 1 Nr. 2, wenn das 
vom Bundesministerium der Justiz auf Grund einer Rechtsverordnung 
nach Absatz 5 veröffentlichte Muster verwendet wird. Der Nachweis über 
den Zugang der Unterlagen nach Satz 1 obliegt dem Versicherer.
(3) Das Widerrufsrecht besteht nicht 
 1. bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von weniger als 

einem Monat, 
 2. bei Versicherungsverträgen über vorläufige Deckung, es sei 

denn, es handelt sich um einen Fernabsatzvertrag im Sinn des 
§ 312b Abs. 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 

 3. bei Versicherungsverträgen bei Pensionskassen, die auf ar-
beitsvertraglichen Regelungen beruhen, es sei denn, es han-

delt sich um einen Fernabsatzvertrag im Sinn des § 312b Abs. 1 
und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs,

 4. bei Versicherungsverträgen über ein Großrisiko im Sinn des Ar-
tikels 10 Abs. 1 Satz 2 des Einführungsgesetzes zum Versiche-
rungsvertragsgesetz,

Das Widerrufsrecht ist ausgeschlossen bei Versicherungsverträgen, die 
von beiden Vertragsparteien auf ausdrücklichen Wunsch des Versiche-
rungsnehmers vollständig erfüllt sind, bevor der Versicherungsnehmer 
sein Widerrufsrecht ausgeübt hat.
(4) Im elektronischen Geschäftsverkehr beginnt die Widerrufsfrist abwei-

chend von Absatz 2 Satz 1 nicht vor Erfüllung auch der in § 312e Abs. 
1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs geregelten Pflichten.

(5) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung ohne Zustimmung des Bundesrates Inhalt und Gestaltung 
der dem Versicherungsnehmer nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 mitzutei-
lenden Belehrung über das Widerrufsrecht festzulegen.

6. Rechtsfolgen des Widerrufs (§9 Versicherungsvertragsgesetz)
 Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen 

Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. 
Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung 
sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht 
oder nur in verschlechterten Zustand zurückgewähren beziehungs-
weise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für 
die Verschlechterung der Sache müssen Sie Wertersatz nur leisten, 
soweit die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zu-
rückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der 
Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und 
der Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren der 
jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich 
ist. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Kosten und Gefahr 
zurückzusenden. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen 
abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen in-
nerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der 
Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit de-
ren Empfang.

 Haben Sie Ihr Widerrufsrecht nach § 8 wirksam ausgeübt, sind Sie 
auch an einen mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängenden 
Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammenhängender Vertrag 
liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist 
und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten auf der 
Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Ver-
sicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart noch ver-
langt werden.

7. Die für die Zulassung und für Beschwerden zuständige Aufsichtsbe-
hörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Be-
reich Versicherungen – Graurheindorfer Strasse 108, 53117 Bonn.

8. Ombudsmann: Versicherungsombudsman e.V., 
 Postfach 080632, 10006 Berlin; Tel.: 030- 206 058 0 

Diese Informationen gelten für Versicherungsverträge, die unter aus-
schließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (z.B. Brief, Te-
lefon, Fax, Email, Internet) abgeschlossen werden (Fernabsatzverträge).

1. Der Vertrag kommt durch die Übersendung des Versicherungsscheins 
zustande.

2. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen in 
Textform ohne Begründung widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt 
am Tage des Abschlusses des Fernabsatzvertrages bzw. – falls Ihnen 
die Vertragsbestimmungen einschl. der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen und die beiliegenden Informationen zum Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses noch nicht vorlagen – mit dem Zugang der 
genannten Unterlagen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzei-
tige Absendung des Widerrufs. Durch den Widerruf wird der Vertrag 
unwirksam. Das Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag von beiden 
Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor 
Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Das Widerrufsrecht besteht, 
soweit im Vertrag nicht ein anderes vereinbart ist, nicht bei Fernab-

satzverträgen über Versicherungen mit einer Laufzeit von weniger 
als einem Monat. Sofern Sie Ihr Widerrufsrecht ausüben, haben wir 
nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der 
Prämie zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versiche-
rungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den auf die Zeit bis 
zum Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämie haben Sie in 
diesem Fall zu zahlen. Die Erstattung durch uns muss unverzüglich, 
spätestens 30 Kalendertage nach Zugang des Widerrufs erfolgen. So-
weit Sie ein Widerspruchsrecht nach den gesetzlichen Vorschriften 
über Fernabsatzverträge haben, steht Ihnen ein Widerspruchsrecht 
gem. § 5 a VVG bzw. ein Widerrufsrecht gem. § 8 VVG nicht zu.

3. Unsere Hauptgeschäftstätigkeit besteht im Betrieb der Haftpflicht-, 
Unfall- und Sachversicherungen.

4. Die Vertragsbedingungen und die Vorabinformationen werden in 
deutscher Sprache mitgeteilt; die Kommunikation während der Lauf-
zeit des Vertrages wird in deutscher Sprache geführt.
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D. Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die 
sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Beiträge, 
Versicherungsfälle, Risiko-/ Vertragsenderungen) ergeben, an Rückversi-
cherer zur Beurteilung des Risikos, zur Abwicklung der Rückversicherung 
sowie zur Beurteilung der Ansprüche an andere Versicherer und/oder an 
den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. zur Wei-
tergabe an andere Versicherer übermittelt.

Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zustandekommen des Ver-
trages sowie für entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten 
Versicherungsverträgen und bei künftigen Anträgen.

Ich willige ferner ein, dass die Ostangler Brandgilde VVaG meine allge-
meinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten in gemeinsamen Daten-
sammlungen führen und an den/die für mich zuständigen Vermittler 
weitergeben, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner 
Versicherungsangelegenheiten dient.

Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich weiter 
ein, dass der/die Vermittler meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsdaten darüber hinaus für die Beratung und Betreuung auch in 
sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen darf/dürfen.

Im Zuge der Beratungs- und Betreuungspflicht sowie der Qualitätskon-
trolle, erkläre ich mich damit einverstanden, schriftlich und / oder telefo-
nisch informiert zu werden.

Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer übermit-
telt werden; an Vermittler dürfen sie nur weitergegeben werden, soweit 
es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist.

Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich bei Antragstellung vom Inhalt des 
Merkblattes zur Datenverarbeitung Kenntnis nehmen konnte, das mir vor 
Vertragsabschluss (mit weiteren Verbraucherinformationen), auf Wunsch 
auch sofort, überlassen wird.
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E. Erläuterungen zur Haftpfl ichtversicherung

Versicherungsumfang
Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für den 
Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines während der Wirksamkeit 
der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versicherungsfall), 
das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Vermögensscha-
den zur Folge hatte, aufgrund 

g e s e t z l i c h e r  H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n, 
p r i v a t r e c h t l i c h e n  I n h a l t s

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird.

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Drit-
ten unmittelbar entstanden ist.  Auf den Zeitpunkt der Schadenverursa-
chung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an.
Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um 
gesetzliche Ansprüche handelt,
(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, 

Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der Leistung;
(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durch-

führen zu können;
(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen 

des Ausbleibens des mit der Vetragsleistung geschuldeten Erfolges;
(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungs-

gemäße Vertragserfüllung; auf Ersatz von Vermögensschäden wegen 
Verzögerung der Leistung;

(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung;
(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen.

Gebührenregelung Gebühren und Kosten für die Aufnahme des An-
trages oder aus anderen Gründen werden nicht erhoben.
Tarifvarianten
- Betriebshaftpflicht - Vereinshaftpflicht  - Veranstalterhaftpflicht

Bedingungen
- Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversiche-

rung (AHB) –Stand August 2009– 

- Besondere Bedingungen gewerbliche Haftpflicht (gelten nur, soweit 
ausdrücklich vereinbart und dokumentiert)

 - Allgemeine Betriebshaftpflichtbedingungen (ABHB)
 - Allgemeine Vereinshaftpflichtbedingungen (AVHB)
 - Allgemeine Bedingungen zur Haftpflichtversicherung von kurz-

fristigen Veranstaltungen (ABHKV)
 - Haftpflichtzusatzbedingungen für das Bauhaupt- und Baune-

bengewerbe (HZBBuB)
 - Haftpflichtzusatzbedingungen für Gaststätten und Beherber-

gungsbetriebe (HZBGast)
 - Haftpflichtzusatzbedingungen für die Land- und Forstwirt-

schaft (HZBLand)
 - Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Pro-

dukthaftpflichtversicherung (Produkthaftpflicht-Modell) (ProdHaft)
 - Umweltversicherung der Ostanger Brandgilde (Umwelthaft-

pflicht-/Umweltschadens-Basisversicherung (UmVOB)
 - Klauseln zur Umweltschadens- Basisversicherung Zusatzbau-

stein 1 (nur in Verbindung mit UmVOB)
 - Klauseln zur Umweltschadens- Basisversicherung Zusatzbau-

stein 2 (nur in Verbindung mit UmVOB)
 - Zusatzbedingungen für die Nutzer von Internet-Technologien 

(ZBInternet)
 - Zusatzbedingungen für Unterrichtswesen (HZBSchule)
 - Zusatzbedingungen für KFZ- Handel/- Handwerk (HZBKFZ)
 - Allgemeine  Bedingungen zur Haftpflichtversicherung von 

Ansprüchen aus Benachteiligungen - AVB Benachteiligungen 
(Stand April 2014)

 - Luftfahr-Haftpflichtversicherungs-Bedingungen für Luftfahr-
zeughalter und Luftfrachtführer (OAB-LHB April 2014)

Erläuterungen zu den Versicherungssummen
Die Grundversicherungssummen entnehmen Sie bitte dem Versicherungs-
schein und seinen Nachträgen sowie der beigefügten Vertragsübersicht.

Höchstersatzleitungssummen (Sublimits)
Soweit zu einzelnen Deckungserweiterung im Versicherungsschein, seinen 
Nachträgen, der beigefügten Vertragsübersicht oder besonderen Bedin-
gungen Höchstersatzleistungssummen vereinbart sind, handelt es sich 
nicht um eigenständige Versicherungssummen, sondern sie stehen inner-
halb der Grundversicherungssumme für sonstige Schäden zur Verfügung.

Versicherungssummen Umweltrisiken
Die Ersatzleistung für mitversicherte Umweltrisiken steht in Höhe und in-
nerhalb der Grundversicherungssummen dieses Vertrages zur Verfügung. 
Soweit es sich bei den Grundversicherungssummen um getrennte Ver-
sicherungssummen für Personen- und sonstige Schäden handelt, ist die 
Ersatzleistungssumme zur Umweltschadens-Basisversicherung auf die Ver-
sicherungssumme für sonstige Schäden begrenzt.
Innerhalb der Ersatzleitungssumme zur Umweltschadens-Basisversiche-
rung ist die Ersatzleistung je Einzelschaden und für alle Schäden eines Ver-
sicherungsjahres begrenzt auf : 

 500.000 € Kosten für die Ausgleichssanierung (Umweltversicherung 
der Ostangler Brandgilde Ziffer I, 4.1.3 und Ziffer III, 5.1.3)

 500.000 € Vorsorgeversicherung (Umweltversicherung der Ostang-
ler Brandgilde Ziffer I, 4.1.4 und Ziffer III, 8.1.2)

 500.000 € Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls (Um-
weltversicherung der Ostangler Brandgilde Ziffer I, 4.1.5 
und Ziffer III, 9)

 1.000.000 € Zusatzbaustein 1 – sofern vereinbart (Siehe Versiche-
rungsschein und Anlagen)

 500.000 € Zusatzbaustein 2 – sofern vereinbart (Siehe Versiche-
rungsschein und Anlagen)

Jahresmaximierung
Soweit im Versicherungsschein, seinen Nachträgen, einer Vertragsüber-
sicht oder besonderen Bedingungen keine andere Vereinbarung getroffen 
ist, steht die vereinbarte Grundversicherungssumme für alle Schäden eines 

Versicherungsjahres dreimal und für mitversicherte Umweltrisiken einmal 
zur Verfügung.

Art der Versicherung
Betriebshaftpfl ichtversicherung (bei einem Betrieb oder Beruf)
Wir schützen Sie als Unternehmer einschließlich aller der zur Vertretung 
des Unternehmens befugten Personen sowie der Personen, die in einem 
Dienstverhältnis zu dem Unternehmen stehen vor gesetzlichen Haft-
pflichtansprüchen Dritter: Wir prüfen die Frage, ob und in welcher Höhe 
Sie zum Schadensersatz verpflichtet sind. Sind Sie zum Schadensersatz 
verpflichtet, leisten wir Wiedergutmachung des Schadens in Geld. Sind Sie 
nicht zum Schadensersatz verpflichtet, wehren wir unberechtigte Scha-
densersatzansprüche ab. Kommt es darüber zu einer gerichtlichen Ausei-
nandersetzung, führen wir den Prozess und tragen die dafür anfallenden 
Kosten. Nähere Angaben zu Art und Umfang der Leistung entnehmen Sie 
bitte den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversi-
cherung (AHB) sowie den für die jeweiligen Risiken geltenden Besonderen 
Bedingungen und Klauseln.

Vereinshaftpflichtversicherung (für einen Verein)
Wir schützen Sie als Vereinsvorstand sowie für den Verein tätige Mitglieder 
oder Mitarbeiter vor gesetzlichen Haftpflichtansprüchen Dritter: Wir prüfen 
die Frage, ob und in welcher Höhe Sie zum Schadenersatz verpflichtet sind. 
Sind Sie zum Schadensersatz verpflichtet, leisten wir Wiedergutmachung 
des Schadens in Geld. Sind Sie nicht zum Schadensersatz verpflichtet, weh-
ren wir unberechtigte Schadensersatzansprüche ab. Kommt es darüber zu 
einer gerichtlichen Auseinandersetzung, führen wir den Prozess und tra-
gen die dafür anfallenden Kosten. Nähere Angaben zu Art und Umfang der 
Leistung entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für die Haftpflichtversicherung (AHB) sowie den für die jeweiligen Risiken 
geltenden Besonderen Bedingungen und Klauseln.

Veranstalterhaftpflichtversicherung
Wir schützen Sie als Veranstalter einschließlich aller der zur Vertretung des 
Veranstalters befugten Personen sowie der Personen, die in einem Dienst-
verhältnis zu dem Veranstalter stehen vor gesetzlichen Haftpflichtan-
sprüchen Dritter: Wir prüfen die Frage, ob und in welcher Höhe Sie zum 
Schadensersatz verpflichtet sind. Sind Sie zum Schadensersatz verpflichtet, 
leisten wir Wiedergutmachung des Schadens in Geld. Sind Sie nicht zum 
Schadensersatz verpflichtet, wehren wir unberechtigte Schadensersatzan-
sprüche ab. Kommt es darüber zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung, 
führen wir den Prozess und tragen die dafür anfallenden Kosten. Nähere 
Angaben zu Art und Umfang der Leistung entnehmen Sie bitte den Allge-
meinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) 
sowie den für die jeweiligen Risiken geltenden Besonderen Bedingungen 
und Klauseln.

Umweltversicherung
Wir schützen Sie als Inhaber von umweltgefährdenden Anlagen vor gesetz-
lichen Haftpflichtansprüchen Dritter. Des weiteren schützen wir Sie bei der 
Ausübung Ihres Berufes und/oder als Unternehmer einschließlich aller der zur 
Vertretung des Unternehmens befugten Personen sowie der Personen, die 
in einem Dienstverhältnis zu dem Unternehmen stehen, bei Vereinen schüt-
zen wir Sie als Vereinsvorstand sowie alle für den Verein tätige Mitglieder oder 
Mitarbeiter vor gesetzlichen Ansprüchen öffentlich-rechtlichen Inhalts gemäß 
Umweltschadensgesetz zur Sanierung von Umweltschäden. 
Wir prüfen die Frage, ob und in welcher Höhe Sie zum Schadensersatz 
verpflichtet sind. Sind Sie zum Schadensersatz verpflichtet, leisten wir 
Wiedergutmachung des Schadens in Geld. Sind Sie nicht zum Schadenser-
satz verpflichtet, wehren wir unberechtigte Schadensersatzansprüche ab. 
Kommt es darüber zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung, führen wir 
den Prozess und tragen die dafür anfallenden Kosten. 
Nähere Angaben zu Art und Umfang der Leistung entnehmen Sie bitte den 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung 
(AHB), sowie den besonderen Bedingungen „Umweltversicherung der 
Ostangler Brandgilde (Umwelthaftpflicht-/Umweltschadens-Basisversiche-
rung)“ und den für die jeweiligen Risiken geltenden weiteren Besonderen 
Bedingungen und Klauseln.

Abrechnung
Der Versicherungsnehmer gibt dem Versicherer innerhalb eines Monats nach 
Ablauf des Versicherungsjahres zur endgültigen Prämienberechnung bekannt :
 • etwaige Änderungen des Betriebscharakters
 • Änderungen der Beitragsberechnungsgrundlagen (Erhöhung, 

Reduzierungen)
 • Höhe des Bruttojahresmietwertes 
 • Art und Anzahl der vorhandenen Nebenrisiken ( z.B. Tiere, Ma-

schinen etc.)
 • etwaige Änderungen des mitversicherten Umweltrisikos
 • etwaige Änderungen mitversicherter privater Risiken

Zeitpunkt
Anträge dürfen nicht früher als 1 Jahr vor Vertragsbeginn aufgenommen werden.

Vertragsbeginn/- Ablauf
Vertragsbeginn ist frühestens der Tag der Antragstellung. Ein Vertragsbe-
ginn vor diesem Zeitpunkt ist unzulässig. Die Vertragsdauer darf höchstens 
3 Jahre betragen, dies gilt auch bei Ersatzverträgen.

Aushändigung der Antragsdurchschrift und der Vertragsbedingungen
Die Bedingungen und Klauseln, das Produktinformationsblatt sowie die 
Satzung und das Merkblatt zur Datenverarbeitung habe ich vor Vertrags-
abschluss erhalten:
a) in Papierform; b) auf einem Datenträger (USB / CD); c) eigens online eingesehen

Unterschriften
Der Antrag und etwaige Fragebögen, Risikobeschreibung und Lagepläne 
sind vom Antragsteller zu unterschreiben. Bei Anträgen von Minderjährigen 
ist zusätzlich die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters erforderlich.

Tarif bei unterjährlicher Zahlungsweise:
½ jährliche Zahlungsweise 3 % auf die jeweilige Rate
¼ jährliche Zahlungsweise 5 % auf die jeweilige Rat

Mindestrate / Mindestbeitrag
40,- EURO je Zahlungsweise
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Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) 
- Stand August 2009 -

Umfang des Versicherungsschutzes
1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall

2 Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen

3 Versichertes Risiko

4 Vorsorgeversicherung

5 Leistungen der Versicherung 

6 Begrenzung der Leistungen

7 Ausschlüsse

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung
8 Beginn des Versicherungsschutzes

9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster 

 oder einmaliger Beitrag

10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag

11 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung

12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

13 Beitragsregulierung

14 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

15 Beitragsangleichung

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung
16 Dauer und Ende des Vertrages
17 Wegfall des versicherten Risikos
18 Kündigung nach Beitragsangleichung
19 Kündigung nach Versicherungsfall
20 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen
21 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von 

Rechtsvorschriften
22 Mehrfachversicherung

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
23 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers
24 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
25 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
26 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

Weitere Bestimmungen
27 Mitversicherte Personen
28 Abtretungsverbot
29 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
30 Verjährung
31 Zuständiges Gericht
32 Anzuwendendes Recht

Umfang des Versicherungsschutzes

1 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall
1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für 

den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines während der Wirk-
samkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versiche-
rungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden Ver-
mögensschaden zur Folge hatte, aufgrund 

 g e s e t z l i c h e r  H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n
 p r i v a t r e c h t l i c h e n  I n h a l t s

 von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen wird.

 Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des 
Dritten unmittelbar entstanden ist.  Auf den Zeitpunkt der Schadenver-
ursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an.

 1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um 
gesetzliche Ansprüche  handelt,

 (1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, 
Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der Leistung;

 (2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung 
durchführen zu können;

 (3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder 
wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschul-
deten Erfolges;

 (4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ord-
nungsgemäße Vertragserfüllung;

  (5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Lei-
stung;

 (6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzlei-
stungen. 

2 Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen
 Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung erwei-

tert werden auf die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des 
Versicherungsnehmers wegen

2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sachschä-
den entstanden sind;

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann die 
Bestimmungen über Sachschäden Anwendung.

3 Versichertes Risiko
3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht

 (1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angege-
benen Risiken des Versicherungsnehmers,

 (2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein 
und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt nicht für Ri-
siken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen 
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die 
der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen,

 (3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der 
Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversicherung) und die in 
Ziff. 4 näher geregelt sind.

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versi-
cherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechts-
vorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den Voraus-
setzungen von Ziff. 21 kündigen.

4 Vorsorgeversicherung
4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, 

sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort versichert. 

 (1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des 
Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen. 
Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. 
Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, 
entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend 
ab dessen Entstehung. 

  Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt 
wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das 
neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem 
Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht 
verstrichen war.

 (2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemes-
senen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe 
des Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang 
der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für 
das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.

4.2.1 Für neue Risiken besteht von ihrer Entstehung bis zur Einigung im Sinne 
von Ziff. 4.1 (2) Versicherungsschutz in Höhe der vertraglich vereinbarten 
Versicherungssummen 

4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken 
 (1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- 

oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, 
Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen; 

 (2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;

 (3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterlie-
gen;

 (4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen 
von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind.

5 Leistungen der Versicherung 
5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die 

Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche und die Freistellung 
des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadensersatzverpflich-
tungen.

 Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versi-
cherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkennt-
nisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versi-
cherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom 
Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben 
oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der 
Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.

 Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bin-
dender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den 
Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten 
freizustellen.

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens 
oder Abwehr der Schadensersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden 
Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.

 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Scha-
densersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versi-
cherer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im 
Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten.

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, das ei-
nen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur 
Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den Versiche-
rungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt 
der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm beson-
ders vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers.

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht, die 
Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist 
der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt.

6 Begrenzung der Leistungen 
6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versiche-

rungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt 
auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädi-
gungspflichtige Personen erstreckt.

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädigungs-
leistungen des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres auf das zweifache der vereinbarten Versicherungssummen 
begrenzt.

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versi-
cherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des er-
sten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese

 - auf derselben Ursache,

 - auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und 
zeitlichem, Zusammenhang oder

 - auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln

 beruhen.

6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei 
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jedem Versicherungsfall mit einem im Versicherungsschein festgelegten 
Betrag an der Schadensersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit nicht etwas 
anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer auch in diesen Fällen zur 
Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche verpflichtet.

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die Ver-
sicherungssummen angerechnet.

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versiche-
rungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versicherer die Prozessko-
sten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser An-
sprüche.

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu 
leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungssum-
me oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versi-
cherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, 
so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssum-
me bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer 
erstattet. 

 Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift 
der Verordnung über den  

 Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der 
jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.

 Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungsneh-
mer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muß, wenn der Kapital-
wert der Rente die Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger 
Leistungen verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, werden 
die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungs-
summe abgesetzt.

6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtan-
spruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten 
des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer für den von der 
Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, 
Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

7 Ausschlüsse
 Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich 

etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versicherung ausgeschlossen:

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich 
herbeigeführt haben. 

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch ver-
ursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder 
Schädlichkeit

 - Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
 - Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder Zusagen über 
den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers hin-
Sausgehen.

7.4 Haftpflichtansprüche 

 (1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziff. 7.5 benannten 
Personen gegen die Mitversicherten,

 (2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versiche-
rungsvertrages,

 (3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsver-
trages. 

7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer

 (1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungsvertrag mit-
versicherten Personen gehören;

  Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Le-
benspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften 
nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern 
und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, 
Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder 
(Personen, die durch ein familienähnliches, auf längere Dauer an-
gelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden 
sind).

 (2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Ver-
sicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt geschäfts-
fähige oder betreute Person ist;

 (3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsneh-
mer eine juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts 
oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist;

 (4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, 
wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, 
Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;

 (5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine einge-
tragene Partnerschaftsgesellschaft ist;

 (6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern;

zu Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5:

Die Ausschlüsse unter Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5 (2) bis (6) erstrecken sich auch auf 
Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort genannten Personen, die 
mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der Versicherungsneh-
mer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, geliehen, durch ver-
botene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen 
Verwahrungsvertrages sind. 

7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn

 (1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des 
Versicherungsnehmer an diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, 
Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbeweg-
lichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen 
oder Teile von ihnen unmittelbar von der  Tätigkeit betroffen wa-
ren;

 (2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungs-
nehmer diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder 

beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablage-
fläche und dgl.) benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser 
Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen un-
mittelbar von der Benutzung betroffen waren;

 (3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit 
des Versicherungsnehmer entstanden sind und sich diese Sachen 
oder - sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt - deren 
Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden 
haben; dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich 
notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden 
getroffen hatte.

zu Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7:
Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7 in der Person 
von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauftrag-
ten des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt gleichfalls der Versiche-
rungsschutz, und zwar sowohl für den Versicherungsnehmer als auch für die 
durch den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen.

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer her-
gestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen 
infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegenden Ursa-
che und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch 
dann, wenn die Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sa-
che oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädigung 
oder Vernichtung der Sache oder Leistung führt.

 Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag 
oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die Herstellung oder Lie-
ferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen über-
nommen haben.

7.9  Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereig-
nissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind jedoch mitversi-
chert.

7.10 (a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umwelt-
schäden gemäß Umweltschadensgesetz oder anderer auf der EU-Um-
welthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Umset-
zungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn der 
Versicherungsnehmer von einem  Dritten aufgrund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch  
solche Umweltschäden entstandenen Kosten in Anspruch genommen 
wird. 

 Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, die 
auch ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf 
der EU- Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender nationaler 
Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestim-
mungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer gel-
tend gemacht werden könnten.

 Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater Haft-
pflichtrisiken.

7.10 (b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung.

 Dieser Ausschluss gilt nicht

 (1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken

 oder

 (2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte 
oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Arbeiten oder 
sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Ab-
schluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht).

  Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch Um-
welteinwirkung, die aus der Planung, Herstellung, Lieferung, Mon-
tage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von

  - Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe her-
zustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern 
oder wegzuleiten (WHG-Anlagen); 

  - Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz 
(UmweltHG-Anlagen); 

  - Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestim-
mungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterlie-
gen;

  - Abwasseranlagen

 oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt 
sind.

7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Sub-
stanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.

7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittel-
barem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisierenden Strah-
len (z.B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen). 

7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf 

 (1) gentechnische Arbeiten,

 (2)  gentechnisch veränderte Organismen (GVO),

 (3)  Erzeugnisse, die 
  -  Bestandteile aus GVO enthalten,
  -  aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch

 (1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt,

 (2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen, 

 (3) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.

7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermitt-
lung und der Bereitstellung elektronischer Daten, soweit es sich handelt 
um Schäden aus

 (1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Verände-
rung von Daten,

 (2) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,
 (3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,
 (4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namens-
rechtsverletzungen.
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7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästi-
gung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen. 

7.18  Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertragung 
einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren. Das Gleiche gilt 
für Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer ge-
hörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. 
In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungs-
nehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehan-
delt hat.

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung

8 Beginn des Versicherungsschutzes 
 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein an-

gegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder 
einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziff. 9.1 zahlt. Der in Rech-
nung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der Versiche-
rungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten 
hat.

9 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Bei-
trag 

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei 
Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig.

 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Bei-
trag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag 
nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der 
Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu ver-
treten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrags ein-
treten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn 
er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat.

9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht 
rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange der 
Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat.

10 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag 
10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Mo-

natsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig.

 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein 
oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungs-
nehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete 
Zahlung nicht zu vertreten hat.

 Der Versicherer wird ihn schriftlich zur Zahlung auffordern und eine Zah-
lungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen. 

 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer 
dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zah-
lungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die 
Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des 
Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen 
angibt, die nach den Ziff. 10.3 und  10.4 mit dem Fristablauf verbunden 
sind.

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit 
der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein 
Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 
10.2 Abs. 2 darauf hingewiesen wurde.

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit 
der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zah-
lungsaufforderung nach Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat.

 Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach 
innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. 
Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der 
Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungschutz.

 Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach Ziffer 10.3 bleibt unberührt.

11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat 
 Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zah-

lung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen 
werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einzie-
hung nicht widerspricht.

 Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers 
vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann 
noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgege-
benen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. 

 Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versiche-
rungsnehmer das SEPA-Lastschriftmandat widerrufen hat, oder hat 
der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der 
Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, 
künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der 
Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst verpflich-
tet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert worden 
ist.

12 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 
 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch aus-

stehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der 
Zahlung einer Rate im Verzug ist.

 Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung 
verlangen.

13 Beitragsregulierung 
13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und 

welche Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den früheren 

Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen 
Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch 
des Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil 
des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertrags-
strafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes ver-
langen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn 
an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft.

13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder 
sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Verän-
derung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versicherter Ri-
siken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim 
Versicherer. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch 
nicht unterschritten werden. Alle entsprechend Ziff. 15.1 nach dem Ver-
sicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen des 
Mindestbeitrags werden berücksichtigt.

13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann 
der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen wa-
ren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rech-
nung gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben nachträglich 
gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungs-
nehmer zuviel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die 
Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des 
erhöhten Beitrages erfolgten.

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versiche-
rungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre. 

14 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
 Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit 

durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den 
Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungs-
schutz bestanden hat.

15 Beitragsangleichung
15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. Soweit 

die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme berechnet werden, 
findet keine Beitragsangleichung statt. Mindestbeiträge unterliegen un-
abhängig von der Art der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung.

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die 
ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozentsatz sich im ver-
gangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller 
zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen Ver-
sicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert 
hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, 
durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei 
auch die speziell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben 
für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen.

 Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe 
der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt durch die An-
zahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle.

15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer 
Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den sich aus Ziff. 
15.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleichung). Der 
veränderte Folgejahresbeitrag wird dem Versicherungsnehmer mit der 
nächsten Beitragsrechnung bekannt gegeben.

 Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in je-
dem der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz als 
denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziff. 
15.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um 
den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner Schaden-
zahlungen nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalen-
derjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, 
die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde.

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziff. 15.2 oder 15.3 unter 5 Prozent, entfällt 
eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden 
Jahren zu berücksichtigen.

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung

16 Dauer und Ende des Vertrages 
16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abge-

schlossen.

16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der 
Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens 
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine 
Kündigung zugegangen ist.

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon 
zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres gekündi-
gt werden; die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens drei Mo-
nate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein.

17 Wegfall des versicherten Risikos
 Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so er-

lischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer steht 
der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die Versicherung die-
ser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er 
vom Wegfall Kenntnis erlangt.

18 Kündigung nach Beitragsangleichung
 Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß Ziff. 

15.3, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, kann 
der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger 
Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Bei-
tragserhöhung wirksam werden sollte. 

 Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das 
Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versicherungs-
nehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Beitrags-
erhöhung zugehen.
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 Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündigungs-
recht.

19 Kündigung nach Versicherungsfall 
19.1  Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn

 - vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde 
oder

 - dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Ver-
sicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich zuge-
stellt wird.

 Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens 
einen Monat nach der Schadensersatzzahlung oder der Zustellung der 
Klage zugegangen sein. 

19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ih-
rem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann 
jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, 
spätestens jedoch zum Ende  der laufenden Versicherungsperiode, wirk-
sam wird.

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang 
beim Versicherungsnehmer wirksam.

20 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen
20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung besteht, an 

einen Dritten veräußert, tritt dieser an Stelle des Versicherungsnehmers 
in die während der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versicherungs-
verhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein.

 Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, 
eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Drit-
ten übernommen wird.

20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle

 - durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von 
einem Monat,

 - durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wir-
kung oder auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode

 in Schriftform gekündigt werden.

20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn

 - der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeit-
punkt an ausübt, in welchem er vom Übergang auf den Dritten 
Kenntnis erlangt;

 - der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang 
ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Monats 
von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte von der 
Versicherung Kenntnis erlangt.

20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden Versi-
cherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis nicht gekündigt, 
haften der bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte für den Versi-
cherungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuldner.

20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den bishe-
rigen Versicherungsnehmer oder den Dritten unverzüglich anzuzeigen. 

 Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versi-
cherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach 
dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte zuge-
hen müssen, und der Versicherer den mit dem Veräußerer bestehenden 
Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.

 Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versiche-
rungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem Zeitpunkt eintreten, 
in dem der Versicherer von der Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt 
nur, wenn der Versicherer in diesem Monat von seinem Kündigungsrecht 
keinen Gebrauch gemacht hat.

 Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht 
weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt 
war, in dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen.

21 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von 
Rechtsvorschriften 

 Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender 
oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versicherer berechtigt, das 
Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb 
eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Ver-
sicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat.

22 Mehrfachversicherung
22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versi-

cherungsverträgen versichert ist.

22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass der 
Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des später ge-
schlossenen Vertrages verlangen.

22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es 
nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er von der Mehr-
fachversicherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem 
Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem 
Versicherer zugeht.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

23 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 
23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Um-

stände

 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung 
dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach 
denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den Entschluss 
des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt 
zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige 
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannah-
me der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

 Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss 
des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit 
dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich 
der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon 
Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

23.2 Rücktritt

 (1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen 
Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsver-
trag zurückzutreten. Dies gilt auch dann, wenn ein Umstand nicht 
oder unrichtig angezeigt wurde, weil sich der Versicherungsneh-
mer der Kenntnis der Wahrheit arglistig entzogen hat.

  Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die Frist 
beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Versicherer von der Ver-
letzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt. Der Rücktritt erfolgt 
durch Erklärung gegenüber dem Versicherungsnehmer.

 (2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrichtigen 
oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahr-
lässig gemacht hat.

  Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger 
Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu an-
deren Bedingungen, geschlossen hätte.

 (3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.

  Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, 
darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder un-
richtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versiche-
rungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung 
ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versiche-
rungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
arglistig verletzt hat.

  Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum 
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertrags-
zeit entspricht.

23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht

 Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verlet-
zung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässig-
keit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat in Schriftform kündigen.

 Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätte.

 Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Ver-
trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu ande-
ren Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen 
auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der 
Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden 
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Ver-
tragsbestandteil.

 Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10% 
oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht ange-
zeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos in 
Schriftform kündigen.

 Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 23.2 und 3 zustehenden Rechte 
innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das 
von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die 
Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträg-
lich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, wenn 
für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist.

 Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 23.2 und 23.3 nur zu, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat.

 Der Versicherer kann sich auf die in den Ziff. 23.2 und 23.3 genannten 
Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand 
oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte

23.4 Anfechtung

 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung 
anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Ver-
sicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der 
Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

24 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
 Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf 

Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. 
Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beidersei-
tigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden 
geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.

25 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 
25.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, 

auch wenn noch keine Schadensersatzansprüche erhoben wurden.

 Das Gleiche gilt, wenn gegen den Versicherungsnehmer Haftpflichtan-
sprüche geltend gemacht werden.

25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung 
und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers sind 
dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. 
Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenbe-
richte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung 
zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für 
die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle 
dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.

25.3  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch erhoben, 
ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gerichtliches Verfahren 
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eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit 
verkündet, hat er dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen.

25.4  Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbe-
hörden auf Schadensersatz muss der Versicherungsnehmer fristgemäß 
Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer 
Weisung des Versicherers bedarf es nicht. 

25.5  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gericht-
lich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens dem Versiche-
rer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des Versiche-
rungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss 
dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte ertei-
len und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

26 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Ver-
trag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der 
Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der 
Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kün-
digungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Ob-
liegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit 
beruhte.

26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert 
der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrläs-
siger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

 Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat 
bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden 
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der 
Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

 Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht 
grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung 
ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Oblie-
genheit arglistig verletzt hat.

 Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Ver-
sicherer ein ihm nach Ziff. 26.1 zustehendes Kündigungsrecht ausübt.

Weitere Bestimmungen

27 Mitversicherte Person
27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche gegen 

andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, sind alle für ihn 
geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten entsprechend anzu-
wenden. Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (Ziff. 4.) gel-
ten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines Mitversicherten 
entsteht.

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht aus-
schließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Mitversicher-
ten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

28 Abtretungsverbot 
 Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne 

Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet wer-
den. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.

29 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 
29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen 

an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungs-
schein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäfts-
stelle gerichtet werden.

29.2  Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem 
Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte An-
schrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als 
zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung 
des Versicherungsnehmers.

29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebe-
trieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Nie-
derlassung die Bestimmungen der Ziff. 29.2 entsprechende Anwendung.

30 Verjährung
30.1  Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 

Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuches.

30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem 
Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem An-
spruchsteller in Textform zugeht.

31 Zuständiges Gericht 

31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer be-
stimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versiche-
rers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlas-
sung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das 
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur 
Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines sol-
chen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus 
dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, 
das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort sei-
nes gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsneh-
mer eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch 
nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das 
gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesell-
schaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder 
eine eingetragene Partnergesellschaft ist.

31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klage-
erhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsneh-
mer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungs-
vertrag zuständigen Niederlassung.

32 Anzuwendendes Recht 
 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Allgemeine Betriebshaftpflichtbedingungen der Ostangler Brandgilde (ABHB) – (Stand 06/2010)
1. Allgemeiner Teil
1.1 Versichertes Risiko
1.2  Mitversicherte Personen
1.3  Beitragsberechnung
1.4  Nachhaftung
2.  Mitversicherung von Nebenrisiken
3.  Erweiterungen des Versicherungsschutzes
3.1  Vorsorgeversicherung
3.2  Versehensklausel
3.3  Vermögensschäden
3.3.1  Allgemeine Vermögensschäden
3.3.2  Vermögensschäden Datenschutz
3.4  Einschluss von Auslandsschäden in die Betriebshaftpflichtversicherung
3.5  Subunternehmer
3.6  Schlüsselverlust
3.7   Abhandenkommen von Sachen
3.8  Vertraglich übernommene Haftpflicht
3.9  Allgemeine Geschäftsbedingungen
3.10  Schiedsgerichtsvereinbarungen
3.11  Mietsachschäden
3.12  Tätigkeitsschäden 
3.12.1 Be- und Entladeschäden
3.12.2 Leitungsschäden

3.12.3 sonstige Tätigkeitsschäden
3.12.4 Tätigkeitsschäden auf eigenem Betriebsgrundstück
3.12.5 Hufbeschlag (bei Hufschmied)
3.13  Abwasserschäden
3.14  Mitversicherung des Kfz-Haftpflichtrisikos
  - soweit vereinbart -
3.15  Arbeits- und Liefergemeinschaften
3.16  Abbruch- und Einreißarbeiten sowie Sprengungen
3.17  Strahlenschäden
3.18  Produkthaftpflicht
3.18.1 Personen- oder Sachschäden wegen Sachmängeln 
 infolge Fehlens von vereinbarten Eigenschaften
3.18.2 erweiterte Produkthaftpflicht 
 - soweit vereinbart -
3.19 Ansprüche mitversicherter Personen untereinander
3.20 Ansprüche gesetzlicher Vertreter des Versicherungsnehmers
3.21 Fair Play Klausel
3.22 Erweiterter Strafrechtsschutz
4. Nicht versicherte Risiken
5.  Inländische Versicherungsfälle,
 die im Ausland geltend gemacht werden
6.  Kumulklausel
7. Selbstbeteiligung

1  Allgemeiner Teil
1.1  Versichertes Risiko
1.1.1 Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 

für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachfolgenden Bestim-
mungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 
dem im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen 
Betrieb mit seinen Eigenschaften, Rechtsverhältnissen oder Tätig-
keiten bzw. aus der Ausübung der im Versicherungsschein und seinen 
Nachträgen beschriebenen beruflichen Tätigkeit.

1.1.2 Für Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Umwelteinwirkung und 
alle sich daraus ergebenden weiteren Schäden (Umweltschäden) be-
steht - abweichend von Ziffer 7.10 AHB - ausschließlich Versicherungs-
schutz im Umfang der Umweltversicherung (Umwelthaftpflicht- und 
Umweltschadensversicherung), es sei denn, einzelne Vereinbarungen 
dieser Bedingungen sehen ausdrücklich eine andere Regelung vor.

1.1.3  durch Brand, Explosion und Sprengungen gelten als Schäden durch 
Umwelteinwirkung im Sinne des vorgenannten Absatzes.

1.2  Mitversicherte Personen

 Mitversichert ist im Rahmen dieses Vertrages die gesetzliche Haftpflicht

1.2.1  der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher 
Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten 
Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat, sowie der an-
gestellten Fachkräfte für Arbeitssicherheit (gem. Arbeitssicherheits-
gesetz) und der angestellten Sicherheitsbeauftragten (Immissions-
schutz-, Strahlenschutz-, Gewässerschutzbeauftragte u. dgl.) gem. § 
22 SGB VII in dieser Eigenschaft;

1.2.2  sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen (einschl. Praktikanten, Hospi-
tanten) und durch Vertrag in den Betrieb des Versicherungsnehmers 
eingegliederten Arbeitnehmer fremder Stammfirmen für Schäden, 
die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen für den Betrieb 
des Versicherungsnehmers verursachen.

 Als dienstliche Verrichtung gilt auch die Tätigkeit
 a) von freiberuflich im Betrieb des Versicherungsnehmers tätig wer-

denden Betriebsärzten und deren Hilfspersonen,

 b) der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuch-
tung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragten 
Personen für Ansprüche, die gegen diese Personen aus Anlass der 
Ausführung dieser Verrichtung erhoben werden.

  Eine eventuell anderweitig bestehende Haftpflichtversicherung 
geht dieser Versicherung vor. Ausgeschlossen sind Haftpflichtan-
sprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfäl-
le und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers 
im Sinne des Sozialgesetzbuches (SGB) VII handelt.

  Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrecht-
lichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes An-
gehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden. Mitversichert 
sind jedoch Regressansprüche der Sozialversicherungsträger ge-
gen den Versicherungsnehmer nach § 110 SGB VII. Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit/ Sicherheitsbeauftragte werden insoweit bzw. 
in dieser Eigenschaft den gesetzlichen Vertretern gleichgestellt;

1.2.3  der aus den Diensten des Versicherungsnehmers ausgeschiedenen 
ehemaligen gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und 
der sonstigen Betriebsangehörigen aus ihrer früheren Tätigkeit für 
den Versicherungsnehmer.

1.3  Beitragsberechnung
1.3.1  Die Berechnung des Beitrags erfolgt als vorläufiger, im voraus zu zah-

lender Jahresbeitrag auf der Grundlage des Produktions- und Tätig-
keitsprogramms und soweit im Versicherungsschein nichts anderes 
benannt ist auf der Grundlage

1.3.1.1  des Brutto-Jahresumsatzes (ohne Mehrwertsteuer), oder

1.3.1.2  der effektiven Brutto-Jahreslohn- und -gehaltssumme einschließlich 
der Entgelte für eingegliederte Arbeitnehmer fremder Stammfirmen, 
oder

1.3.1.3  der Anzahl tätiger Personen ( mit und ohne Arbeiten auf fremden 
Grundstücken ), oder

1.3.1.4  der Hektar, sowie

1.3.1.5  der beitragspflichtigen Zusatzrisiken.

1.3.2  Ziffer 15 AHB bezieht sich nur auf die Ziffern 1.3.1.3 bis 1.3.1.5 und die 
Mindestbeiträge der Ziffern 1.3.1.1 bis 1.3.1.5.

1.3.3  Zur endgültigen Beitragsabrechnung übermittelt der Versicherungs-
nehmer nach Aufforderung innerhalb eines Monats nach Ablauf des 
Versicherungsjahres evtl. eingetretene wesentliche Änderungen des 
Produktions- und Tätigkeitsprogramms, sonstige Änderungen des 
Betriebscharakters sowie Änderungen bei beitragspflichtigen Zusatz-
risiken sowie die mengenmäßigen Veränderungen der Berechnungs-
grundlage gemäß Ziffer 1.3.1

1.4  Nachhaftung
1.4.1  Bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses allein aus Grüden 

der Produktions- und/oder Betriebseinstellung nicht aus anderen 
Gründen (z.B. bei Änderung der Rechtsform, Veräußerung des Unter-
nehmens oder bei Kündigung des Vertragsverhältnisses durch den 
Versicherungsnehmer oder den Versicherer) besteht Versicherungs-
schutz im Umfang des Vertrages für die Dauer von bis zu 5 Jahren für 
Versicherungsfälle, die nach Beendigung des Vertragsverhältnisses 
entstehen, soweit diese Versicherungsfälle aus vor der Beendigung 
des Vertragsverhältnisses ausgeführten Lieferungen von Erzeugnis-
sen oder Arbeiten resultieren.

 Diese Deckungserweiterung findet für die Umwelthaftpflichtversiche-
rung keine Anwendung. Bei Änderung der Rechtsform oder Veräuße-
rung des Unternehmens kann je nach konkreter Sach- und Rechtslage 
des Einzelfalles eine entsprechende Vereinbarung erfolgen.

2  Mitversicherung von betrieblichen Nebenrisiken
 Mitversichert ist - auch ohne besondere Anzeige - die gesetzliche 

Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus allen betrieblichen oder 
branchenüblichen Nebenrisiken, insbesondere 

2.1  als Eigentümer und Besitzer (z.B. als Mieter, Pächter, Nutznießer oder 
Leasingnehmer) von Grundstücken, Gebäuden und Räumlichkeiten, die 
ausschließlich für den versicherten Betrieb oder für Wohnzwecke des Ver-
sicherungsnehmers und seiner Betriebsangehörigen benutzt werden.

 Mitversichert ist bis zu einem Bruttojahresmietwert von 25.000 € die 
gesetzliche Haftpflicht aus der Vermietung/Verpachtung von Grund-
stücken, Gebäuden und Räumlichkeiten, die ausschließlich für den 
versicherten Betrieb oder für Wohnzwecke des Versicherungsneh-
mers und seiner Betriebsangehörigen benutzt werden, sowie von 
sonstigen Wohn- und Geschäftsimmobilien soweit diese zum Be-
triebsvermögen des versicherten Betriebes, dem Versicherungsneh-
mer oder geschäftsführende Gesellschafter gehören. Nicht mitversi-
chert ist die Vermietung/Verpachtung unbebauter Grundstücke oder 
land- und forstwirtschaftlicher Betriebsflächen.

 Wird dieser Betrag überschritten, ist für den Mehrbetrag, der am Ende 
des Versicherungsjahres zu melden ist, der entsprechende Tarifbei-
trag zu entrichten. 

 Versichert sind hierbei Schäden infolge von Verstößen gegen die dem 
Versicherungsnehmer in den o.g. Eigenschaften obliegenden Pflich-
ten (z.B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuung 
der Gehwege bei Winterglätte, Schneeräumen auf dem Bürgersteig 
und Fahrdamm).

 Mitversichert ist hinsichtlich dieser Grundstücke, Gebäude und Räum-
lichkeiten auch die gesetzliche Haftpflicht 

 • des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von 
Bauarbeiten ( Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, Gra-
bearbeiten. 

 • des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 
BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand.

 • der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuch-
tung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragten 
Personen für Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausführung 
dieser Verrichtungen erhoben werden. Ausgeschlossen sind Haft-
pflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Ar-
beitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungs-
nehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt. 

  Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrecht-
lichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes An-
gehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden.

 • der Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft. Eingeschlossen 
sind – abweichend von Ziffer 7.14.2 und Ziffer 7.10.2 AHB – Haft-
pflichtansprüche wegen Senkungen eines Grundstücks oder Erd-
rutschungen. Soweit vorstehender Einschluss auch Schäden durch 
Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein Versicherungsschutz 
über die Umweltversicherung (Umwelthaftpflicht- und Umwelt-
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schadensversicherung). Eingeschlossen sind – abweichend von 
Ziffer 7.14.1 AHB – Haftpflichtansprüche Dritter wegen Sachschä-
den, die durch Abwässer aus dem Rückstau des Straßenkanals auf-
treten. Ziffer 7.10.2 AHB bleibt unberührt. Diese Deckungserweite-
rung findet für die Umweltversicherung (Umwelthaftpflicht- und 
Umweltschadensversicherung) keine Anwendung.

2.2  als Tierhalter mit Einschluss der gesetzlichen Haftpflicht des Tierhü-
ters in dieser Eigenschaft sofern er diese Tätigkeit nicht gewerbsmä-
ßig ausführt sowie als Fuhrwerksbesitzer. Der Versicherungsschutz 
erstreckt sich nicht auf die gesetzliche Haftpflicht als Halter von Hun-
den, die nach den Verordnungen oder den Gesetzen des jeweiligen 
Bundeslandes, in dem die Hunde gehalten werden, als gefährlich oder 
als Kampfhunde eingestuft sind oder für die das Bestehen einer Haft-
pflichtversicherung nachzuweisen ist.

2.3  aus dem Vorhandensein elektrischer Leitungen und der Abgabe elek-
trischer Energie.

2.4  aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen einschließlich der 
Vorführung von Produkten und Fabrikationsmethoden. Mitversichert 
ist die Abgabe von Werbematerial, Werbegeschenken, Proben, Pro-
duktmustern sowie die Bewirtung der Messegäste während dieser 
Veranstaltungen.

2.5  aus Reklameeinrichtungen (z.B. Transparenten, Reklametafeln, Leucht-
röhren und dergleichen).

2.6  aus betrieblichen Veranstaltungen (z.B. Betriebsfeiern und -ausflü-
gen„ Tag der offenen Tür“ sowie aus der Durchführung von Betriebs- 
und Baustellenbesichtigungen und -begehungen). Mitversichert ist 
die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Betriebsangehörigen aus 
der Betätigung im Interesse der Veranstaltung, soweit es sich nicht 
um rein private Handlungen oder Unterlassungen handelt.

2.7  aus der Beschäftigung von haupt- und nebenberuflichen Betrieb-
särzten und deren Hilfspersonal zur ärztlichen Betreuung und Unter-
suchung der Betriebsangehörigen, Leistung „Erster Hilfe“ und Über-
wachung hygienischer Erfordernisse im Betrieb. 

 Eingeschlossen ist auch die gesetzliche Haftpflicht aus der Verwen-
dung von Sanitätseinrichtungen, in der Heilkunde anerkannten Ap-
paraten und Geräten sowie die Abgabe von in der Heilkunde aner-
kannten Medikamenten an Betriebsangehörige. In Abänderung von 
Ziffer 7.12 und Ziffer 7.10.2 AHB gelten die Gefahren mitversichert, die 
mit dem Besitz und der Verwendung von deckungsvorsorgefreien 
Röntgenapparaten zu medizinischen Untersuchungszwecken durch 
den Betriebsarzt oder dessen Hilfspersonal verbunden sind. Diese De-
ckungserweiterung findet für die Umweltversicherung (Umwelthaft-
pflicht- und Umweltschadensversicherung) keine Anwendung. 

 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Ärzte 
und ihrer Hilfspersonen aus dienstlichen Verrichtungen im Betrieb. 
In Abänderung von Ziffer 7.4.3 AHB sind Schadenersatzansprüche der 
Betriebsangehörigen gegen die Betriebsärzte eingeschlossen. Ausge-
schlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Ver-
sicherungsnehmers gemäß Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt. Das 
gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen 
Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen 
derselben Dienststelle zugefügt werden.

2.8  aus der Unterhaltung und dem Einsatz einer Betriebs- oder Werks-
feuerwehr, auch bei Hilfeleistungen und Übungen außerhalb des Be-
triebes.

2.9  aus Sozialeinrichtungen für Betriebsangehörige (z.B. Werkskantinen, 
Badeanstalten, Erholungsheimen, Kindergärten und dergleichen), 
auch wenn sie gelegentlich durch Betriebsfremde in Anspruch ge-
nommen werden, sowie aus der Unterhaltung von Betriebssportge-
meinschaften und dem Überlassen von Plätzen, Räumen und Geräten 
an diese. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Betriebs-
sportgemeinschaft sowie die persönliche gesetzliche Haftpflicht der 
Mitglieder aus ihrer Betätigung in dieser, soweit es sich nicht um 
Handlungen oder Unterlassungen privater Natur handelt.

2.10  aus dem erlaubten Besitz und dem Gebrauch von Hieb-, Stoß- und 
Schusswaffen sowie Munition und deren Überlassung an mit dem 
Schutz des Betriebes beauftragte Betriebsangehörige. Mitversichert 
ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Waffenträger aus dem 
Gebrauch der Waffen in Ausübung dienstlicher Verrichtungen. Ausge-
schlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Ver-
sicherungsnehmers gemäß Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt. Das 
gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen 
Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehöri-
gen derselben Dienststelle zugefügt werden. Nicht versichert ist der 
Besitz und Gebrauch von Waffen zu Jagdzwecken oder zu strafbaren 
Handlungen.

2.11  aus Besitz und Betrieb von Seil-, Schwebe- und Feldbahnen, die ledig-
lich der Beförderung von Sachen dienen.

2.12  aus Besitz und Gebrauch von nicht selbstfahrenden Arbeitsmaschi-
nen, Kränen, Winden und Gerüsten sowie deren gelegentliche Über-
lassung an Dritte.

2.13  aus dem Betrieb von Anschlussgleisen und der Benutzung von Anla-
gen der Deutsche Bahn AG.

 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.3 AHB – die der Deutsche 
Bahn AG gegenüber gemäß den Allgemeinen Bedingungen für Privat-
gleisanschlüsse (PAB) durch Vertrag übernommene gesetzliche Haft-
pflicht privatrechtlichen Inhalts (nicht jedoch eine darüber hinaus-
gehende zusätzlich vereinbarte Haftung) des Versicherungsnehmers 
sowie – abweichend von Ziffer 7.7. AHB – die Haftpflicht wegen Wag-
gonbeschädigung, soweit es sich nicht um Be- und Entladeschäden 
handelt (bei Be- und Entladeschäden siehe jedoch Ziffer 3.12.1)

2.14  als Inhaber von Verkaufsstellen für Zwecke des versicherten Be-
triebes.

2.15  aus dem Besitz und der Unterhaltung von Kraftfahrzeugpflegestati-
onen, Tankstellen und Tankanlagen, auch wenn sie von Betriebsange-
hörigen und gelegentlich Betriebsfremden in Anspruch genommen 

werden. Hierzu zählt auch die Treibstoffabgabe an Betriebsangehö-
rige sowie gelegentlich an Betriebsfremde. Ziffer 7.10.2 AHB bleibt 
unberührt. Bei Schäden an den Fahrzeugen und deren Inhalt bleibt es 
bei den Ausschlüssen gemäß Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7 AHB.

3  Erweiterungen des Versicherungsschutzes
 Soweit im Versicherungsschein, seinen Nachträgen oder in den fol-

genden Bedingungen und Klauseln nichts anderes vereinbart ist, gilt 
die Ersatzleistung je nach Vereinbarung in Höhe der Grundversiche-
rungssumme für Sachschäden bzw. in Höhe der Pauschalversiche-
rungssumme vereinbart.  

3.1  Vorsorgeversicherung
 Für Risiken (nicht jedoch für die Umweltversicherung (Umwelthaft-

pflicht- sowie Umweltschadensversicherung)), die für den Versiche-
rungsnehmer nach Abschluss der Versicherung neu entstehen, be-
steht im Rahmen des Vertrages Versicherungsschutz. Dieser beginnt 
sofort mit ihrem Eintritt, ohne dass es einer besonderen Anzeige be-
darf.

 Für die Vorsorgeversicherung gelten die vertraglich vereinbarten Ver-
sicherungssummen. 

3.2  Versehensklausel
 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf versehentlich nicht 

gemeldete, nach Beginn der Versicherung eingetretene Risiken, die 
im Rahmen des Betriebes liegen und weder nach den Allgemeinen 
noch Besonderen Bedingungen des Vertrages von der Versicherung 
ausgeschlossen sind. 

 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, sobald er sich des Ver-
säumnisses bewusst geworden ist, unverzüglich die entsprechende 
Anzeige zu erstatten und den danach zu vereinbarenden Beitrag von 
Gefahreneintritt an zu entrichten. 

 Die Bestimmungen der Versehensklausel gelten nicht für die Umwelt-
versicherung (Umwelthaftpflicht- sowie Umweltschadensversiche-
rung).  

3.3  Vermögensschäden

3.3.1  Sonstige Vermögensschäden 
 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht 

wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB wegen Versi-
cherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung einge-
treten sind. 

 Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden

 a.  durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für 
seine Rechnung von Dritten)

  hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder son-
stige Leistungen; 

 b. aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prü-
fender oder gutachterlicher Tätigkeit; 

 c. aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich 
verbundene Unternehmen; 

 d. aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 

 e. aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung; 

 f. aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder 
ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus  Zahlungsvorgängen   
aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschla-
gung; 

 g. aus Rationalisierung und Automatisierung, Datenerfassung, -spei-
cherung, -sicherung, -wiederherstellung, Austausch, Übermittl-
lung, Bereitstellung elektronischer Daten . 

 h. aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Namens-
rechten, gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie 
des Kartell- oder Wettbewerbsrechts; 

 i. aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kosten-
anschlägen; 

 j.  aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder 
gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Auf-
sichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder  Auf-
sichtsgremien / Organe im Zusammenhang stehen; 

 k. aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen 
Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftragge-
bers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung; 

 l. aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wert-
papieren und Wertsachen. 

3.3.2 Vermögensschäden - Datenschutz 
 Mitversichert ist - abweichend von Ziffer 7.16 AHB - die gesetzliche 

Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB we-
gen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versiche-
rung eingetreten sind, aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen 
durch Missbrauch personenbezogener Daten. Eingeschlossen sind - 
abweichend von Ziffer 7.4 (1) AHB - gesetzliche Haftpflichtansprüche 
von Versicherten untereinander. 

3.4  Einschluss von Auslandsschäden in die Betriebshaftpflichtversiche-
rung

3.4.1  Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.9 AHB - die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im Ausland vorkom-
mender Versicherungsfälle 

 a. aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstel-
lungen, Kongressen, Messen und Märkten; 

 b. durch Erzeugnisse, die ins Ausland gelangt sind, ohne dass der Ver-
sicherungsnehmer dorthin geliefert hat oder hat liefern lassen; 

 c. durch Erzeugnisse, die der Versicherungsnehmer ins europäische 
Ausland geliefert hat, hat liefern lassen oder die dorthin gelangt 
sind; 

 d. aus Bau-, Montage-, Reparatur- und Wartungsarbeiten (auch In-
spektion und Kundendienst) oder sonstigen Leistungen im Inland 
oder europäischen Ausland. 
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 Zu b. und c.: 
 Für Versicherungsfälle in den USA, US-Territorien oder Kanada durch 

Erzeugnisse, die im Zeitpunkt ihrer Auslieferung durch den VN oder 
von ihm beauftragte Dritte ersichtlich für eine Lieferung in die USA, 
US-Territorien oder nach Kanada bestimmt waren, besteht Versiche-
rungsschutz nur nach besonderer Vereinbarung. 

 (Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der Haftpflicht 
für im Ausland gelegene Betriebsstätten,  z. B. Produktions- oder 
Vertriebsniederlassungen, Lager u. dgl. sowie eine Erweiterung des 
Export-, Arbeits- oder Leistungsrisikos auf Länder außerhalb Europas) 

3.4.2  Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufskrank-
heiten von Personen, die vom Versicherungsnehmer im Ausland ein-
gestellt oder dort mit der Durchführung von Arbeiten betraut worden 
sind. 

 Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche gegen den Ver-
sicherungsnehmer und die unter Ziffer 1.2.1 genannten Personen aus 
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des 
Sozialgesetzbuches VII unterliegen (siehe Ziffer 7.9 AHB); 

3.4.3 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden - abweichend 
von Ziffer 6.5 AHB - als Leistungen auf die Versicherungssumme an-
gerechnet. Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und 
Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des 
Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Scha-
denermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht 
selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung 
des Versicherers entstanden sind. 

3.4.4  Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsuni-
on angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit 
dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der 
Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

3.5  Subunternehmer
 Im Rahmen des Vertrages und der im Versicherungsschein aufge-

führten Betriebsbeschreibung ist mitversichert die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers aus der Beauftragung fremder 
Unternehmen einschließlich Transportunternehmen (insoweit abwei-
chend von Ziffer 4.3) mit der Ausführung von Verrichtungen im Inte-
resse des versicherten Betriebes.

 Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht der fremden Unterneh-
men und ihres Personals.

3.6  Schlüsselverlust
 Eingeschlossen ist - in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB und abweichend 

von Ziffer 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkom-
men von fremden Schlüsseln (auch Generalschlüssel bzw. Codekarten 
für eine Schließanlage), die sich rechtmäßig im Gewahrsam des Versi-
cherten befunden haben. 

 Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haft-
pflichtansprüche wegen der Kosten für die notwendige Auswechs-
lung von Schlössern und Schließanlagen sowie für vorübergehende 
Sicherungsmaßnahmen (z.B. Notschloss) und einen Objektschutz bis 
zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des 
Schlüssels festgestellt wurde.

 Nicht versichert ist/sind: 

 a.  die Haftung aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln so-
wie sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen;

 b. Ansprüche wegen Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z. B. 
wegen Einbruchs).

3.7  Abhandenkommen von Sachen 
 Eingeschlossen ist - in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB und abweichend 

von Ziffer 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkom-
men von Sachen (einschl. Kraftfahrzeuge und Fahrräder mit Zubehör) 
der Betriebsangehörigen und Besucher und alle sich daraus erge-
benden Vermögensschäden. Ausgenommen hiervon sind Geld, Wert-
papiere (einschl. Sparbücher), Scheckhefte, Scheck- und Kreditkarten, 
Urkunden, Kostbarkeiten und andere Wertsachen. 

3.8  Vertraglich übernommene Haftpflicht
 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.3 AHB - die vom Versi-

cherungsnehmer als Mieter, Entleiher, Pächter oder Leasingnehmer 
durch Vertrag übernommene gesetzliche Haftpflicht privatrecht-
lichen Inhalts des jeweiligen Vertragspartners (Vermieter, Verleiher, 
Verpächter, Leasinggeber) in dieser Eigenschaft. 

3.9  Allgemeine Geschäftsbedingungen
 Soweit zwischen dem Versicherungsnehmer und einem Anspruchstel-

ler die allgemeinen Geschäftsbedingungen rechtswirksam vereinbart 
sind, wird sich der Versicherer auf den Haftungsausschluss für weiter-
gehende Schäden nicht berufen, wenn der Versicherungsnehmer das 
ausdrücklich wünscht und er nach gesetzlichen Bestimmungen zur 
Haftung verpflichtet ist.

3.10  Schiedsgerichtsvereinbarungen 
 Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren vor Eintritt eines Ver-

sicherungsfalles beeinträchtigt den Versicherungsschutz nicht, wenn 
das Schiedsgericht folgenden Mindestanforderungen entspricht: 

 Das Schiedsgericht besteht aus mindestens drei Schiedsrichtern. Der 
Vorsitzende muss Jurist sein und soll die Befähigung zum Richteramt 
haben. Haben die Parteien ihren Firmensitz in verschiedenen Ländern, 
darf er keinem Land der Parteien angehören. 

 Das Schiedsgericht entscheidet nach materiellem Recht und nicht 
lediglich nach billigem Ermessen (ausgenommen im Falle eines Ver-
gleichs, sofern dem Versicherer die Mitwirkung am Verfahren ermög-
licht wurde). Das anzuwendende materielle Recht muss bei Abschluss 
der Schiedsgerichtsvereinbarung festgelegt sein.

  Der Schiedsspruch wird schriftlich niedergelegt und begründet. In sei-
ner Begründung sind die die Entscheidung tragenden Rechtsnormen 
anzugeben. 

 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer die Ein-
leitung von Schiedsgerichtsverfahren unverzüglich anzuzeigen und 

dem Versicherer die Mitwirkung am Schiedsgerichtsverfahren ent-
sprechend der Mitwirkung des Versicherers an Verfahren des ordent-
lichen Rechtsweges zu ermöglichen. Hinsichtlich der Auswahl des 
vom Versicherungsnehmer zu benennenden Schiedsrichters ist dem 
Versicherer eine entscheidende Mitwirkung einzuräumen. 

3.11  Mietsachschäden
3.11.1  Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.6 AHB - die gesetzliche 

Haftpflicht wegen Schäden, die anlässlich von Dienst- und Geschäfts-
reisen an gemieteten Räumen in Gebäuden entstehen und alle sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden. 

3.11.2  Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.6 AHB - die gesetzliche 
Haftpflicht wegen Schäden an zu betrieblichen Zwecken gemieteten 
(nicht geleasten) Gebäuden und/oder Räumen (nicht jedoch an Ein-
richtung, Produktionsanlagen und dgl.) und alle sich daraus erge-
benden Vermögensschäden einschließlich Schäden durch Brand, Ex-
plosion, Leitungswasser und - insoweit abweichend von Ziffer 7.14 (1) 
AHB - durch Abwässer. 

3.11.3 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche 

 • von Gesellschaftern des Versicherungsnehmers; 

 • von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und sol-
chen Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versi-
cherten Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat;

 • von Angehörigen (siehe Ziffer 7.5 (1) Abs. 2 AHB) der vorgenannten 
Personen, wenn sie mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben; 

 • von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen 
Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich verbundene sind und 
unter einer einheitlichen unternehmerischen Leitung stehen.

3.11.4  Nicht versichert sind die unter den Regressverzicht nach dem Abkom-
men der Feuerversicherer bei übergreifenden Versicherungsfällen 
fallenden Rückgriffsansprüche.

3.12  Tätigkeitsschäden
 Eingeschlossen sind - abweichend von Ziffer 7.7 AHB - Tätigkeitsschä-

den in folgendem Umfang: 

3.12.1  Be- und Entladeschäden 
 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht wegen der Beschädi-

gung von Land- und Wasserfahrzeugen, Containern durch/oder beim 
Be- und Entladen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschä-
den.

 Für Schäden an Containern besteht auch dann Versicherungsschutz, 
wenn diese entstehen beim Abheben von oder Heben auf Land- oder 
Wasserfahrzeuge durch Kräne oder Winden zum Zwecke des Be- und 
Entladens. Dies gilt nicht, wenn die Container selbst Gegenstand von 
Verkehrsverträgen (Fracht-, Speditions- oder Lagerverträgen) sind. 

 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Beschädigung der Ladung 
von Fahrzeugen und Containern. 

 Für Schäden am Ladegut besteht jedoch insoweit Versicherungs-
schutz, als

 • die Ladung nicht für den Versicherungsnehmer bestimmt ist,

 • es sich nicht um Erzeugnisse des Versicherungsnehmers bzw. von 
ihm, in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten gelie-
ferte Sachen handelt oder

 • der Transport der Ladung nicht vom Versicherungsnehmer bzw. 
in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten übernom-
men wurde.

3.12.2  Leitungsschäden 
 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden an Erd-

leitungen (Kabel, unterirdische Kanäle, Wasserleitungen, Gasrohre und 
andere Leitungen) sowie Frei- und/oder Oberleitungen und alle sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden. Die Regelungen der Ziff. 1.2 
AHB (Erfüllungsansprüche) und der Ziffer 7.8 AHB (Schäden an herge-
stellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen. 

3.12.3  Sonstige Tätigkeitsschäden 
 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden, die an 

fremden Sachen durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des 
VN an oder mit diesen Sachen entstanden sind und alle sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden, wenn diese Schäden 

 • durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versiche-
rungsnehmers an diesen Sachen entstanden sind;

 • dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese 
Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen und beruflichen 
Tätigkeit benutzt hat;

 • durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versiche-
rungsnehmers entstanden sind und sich diese Sachen im unmit-
telbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben.

 Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und der Ziffer 
7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sa-
chen) bleiben bestehen.

 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen der 

 • Beschädigung von Sachen, die sich beim Versicherungsnehmer 
zur Lohnbe- oder - verarbeitung, Reparatur oder zu sonstigen 
Zwecken befinden, befunden haben oder die von ihm übernom-
men wurden;

 • Beschädigung der Ladung von Fahrzeugen und Containern durch/
oder beim Be- und Entladen. 

 • Schäden an Tieren durch Hufbeschlag

3.12.4 Tätigkeitsschäden auf eigenem Betriebsgrundstück
 (Falls besonders vereinbart (siehe Vertragsübersicht)

 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.7 AHB - die gesetzliche 
Haftpflicht aus Schäden, die an fremden Sachen, die sich beim Ver-
sicherungsnehmer zur Reparatur oder zu sonstigen Zwecken befin-
den, befunden haben oder von ihm übernommen wurden durch eine 
gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an 
oder mit diesen Sachen entstanden sind und alle sich daraus erge-
benden Vermögensschäden, wenn diese Schäden 
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 • durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versiche-
rungsnehmers an diesen Sachen entstanden sind;

 • dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese 
Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen und beruflichen 
Tätigkeit benutzt hat;

 • durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versiche-
rungsnehmers entstanden sind und sich diese Sachen im unmit-
telbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben.

 • Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und der 
Ziffer 7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten Arbeiten 
oder Sachen) bleiben bestehen.

 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen

 • der Beschädigung von Sachen, die sich beim Versicherungsneh-
mer zur Lohnbe- oder -verarbeitung befinden, befunden haben 
oder die von ihm übernommen wurden;

 • der Beschädigung von Schmuck, Antiquitäten, Bilder und Wert-
sachen sowie Kraftfahrzeugen und Motorrädern

 • der Beschädigung der Ladung von Fahrzeugen und Containern 
durch/oder beim Be- und Entladen;

 • Schäden an Tieren durch Hufbeschlag

 Die Ersatzleistung beträgt je Einzelschaden und für alle Schäden eines 
Versicherungsjahres 50.000 €.

3.12.5  Hufbeschlag (bei Hufschmied)
 Eingeschlossen sind - abweichend von Ziffer 7.7 AHB - Haftpflichtan-

sprüche wegen Schäden an Tieren durch Hufbeschlag oder Hufpflege 
(z. B. Beschneiden des Horns) und alle sich daraus ergebenden Ver-
mögensschäden. Ausgeschlossen bleiben Ansprüche aus Heilbehand-
lungen von Tieren. Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB und der Ziffer 7.8 
AHB bleiben bestehen.

3.12.6  Soweit vorstehende Einschlüsse auch Schäden durch Umwelteinwir-
kung erfassen, besteht kein Versicherungsschutz über die Umweltver-
sicherung (Umwelthaftpflicht- und Umweltschadensversicherung).

3.13  Abwasserschäden
3.13.1  Eingeschlossen sind – in Abweichung von Ziff. 7.14 (1) AHB – Haft-

pflichtansprüche aus Sachschaden durch Abwässer. Ausgeschlos-
sen bleiben jedoch Schäden an Entwässerungsleitungen durch Ver-
schmutzungen und Verstopfungen und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden. 

 Ziff. 7.10 (b) AHB bleibt unberührt.

3.14  Mitversicherung des Kfz-Haftpflichtrisikos - soweit vereinbart - 
3.14.1  Soweit gemäß Versicherungsschein oder seiner Nachträge oder „Be-

sonderer Bedingungen“ vereinbart, ist mitversichert die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus nicht zulassungs- und 
nicht versicherungspflichtigen eigenen, gemieteten und geliehenen

 a)  Kraftfahrzeugen und Anhängern, die nur auf nicht öffentlichen 
Wegen und Plätzen verkehren, ohne Rücksicht auf eine Höchstge-
schwindigkeit.

 b)  Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h;

 c)  selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Hub- und Gabelstapler bis 
20 km/h.

 Zu a) bis c):

 Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziffer 3.1 (2) 
AHB und in Ziffer 4.3 (1) AHB. 

 Hierfür gilt:

 Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn

 • der Fahrer eines Kraftfahrzeuges beim Eintritt des Versicherungs-
falles auf öffentlichen Wegen und Plätzen nicht die vorgeschrie-
bene Fahrerlaubnis hat,

 • ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug gebraucht hat.

 Gegenüber dem Versicherungsnehmer bleibt die Verpflichtung zur 
Leistung bestehen, wenn dieser

 • das Vorliegen der Fahrerlaubnis ohne Verschulden annehmen 
durfte oder

 • den Gebrauch des Kraftfahrzeuges durch den unberechtigten 
Fahrer nicht bewusst ermöglicht hat.

3.14.2  Auch ohne besondere Vereinbarung ist im Umfang von Ziffer 3.14.1 
mitversichert die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
aus der Verwendung von kurzfristig und ohne Entgelt  überlassenen 
nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtigen Hub- und Gabel-
staplern zum sofortigen Be- und Entladen eigener Fahrzeuge.

3.14.3  Hinweis: 
 Bei Betriebsgrundstücken und -grundstücksteilen, die Besuchern, 

Kunden oder Lieferanten zugänglich sind, handelt es sich um soge-
nannte beschränkt öffentliche Verkehrsflächen. Kraftfahrzeuge mit 
mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit und selbstfahrende Arbeits-
maschinen mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 20 km/h, 
die ausschließlich oder gelegentlich auf solchen Betriebsgrundstü-
cken oder Baustellen verkehren, sind versicherungspflichtig, mit der 
Folge, dass eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung nach Maßgabe 
der Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung (AKB) ab-
geschlossen werden muss. Auch bei einer behördlicherseits erteilten 
Befreiung von der Zulassungspflicht - Ausnahmegenehmigung nach § 
70 Abs. 1 Ziffer 2 StVZO - bleibt die Versicherungspflicht bestehen. 

 Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge, die nach ihrer 
Bauart und ihren besonderen, mit dem Fahrzeug fest verbundenen 
Einrichtungen zur Leistung von Arbeit, nicht zur Beförderung von 
Personen oder Gütern bestimmt und geeignet sind und die zu einer 
vom Bundesminister für Verkehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge 
gehören. Obwohl nicht zulassungspflichtig, müssen Arbeitsmaschi-
nen beim Verkehr auf öffentlichen Straßen amtliche Kennzeichen füh-
ren, wenn ihre durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit 20 
km/h übersteigt. Diese sind dann ausschließlich nach K zu versichern.

3.15  Arbeits- und Liefergemeinschaften 
 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme an 

Arbeits- oder Liefergemeinschaften auch dann, wenn sich der Haft-

pflichtanspruch gegen die Arbeits- oder Liefergemeinschaft selbst 
richtet. Für die Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften gel-
ten unbeschadet der sonstigen Vertragsbedingungen (insbesondere 
der Versicherungssummen) folgende Bestimmungen:

3.15.1  Die Ersatzpflicht des Versicherers bleibt auf die Quote beschränkt, 
welche der prozentualen Beteiligung des Versicherungsnehmers an 
der Arbeits- oder Liefergemeinschaft entspricht. Dabei ist es unerheb-
lich, welcher Partnerfirma die schadenverursachenden Personen oder 
Sachen (Arbeitsmaschinen, Baugeräte, Baumaterialien usw.) angehö-
ren. 

3.15.2  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen 
Schäden an den von den einzelnen Partnern in die Arbeitsgemein-
schaft eingebrachten oder von der Arbeitsgemeinschaft beschafften 
Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, gleich-
gültig, von wem die Schäden verursacht wurden. 

3.15.3  Ebenso bleiben ausgeschlossen Ansprüche der Partner der Arbeits- 
oder Liefergemeinschaft untereinander sowie Ansprüche der Arbeits- 
oder Liefergemeinschaft gegen die Partner und umgekehrt. 

3.15.4  Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich innerhalb der ver-
einbarten Versicherungssummen über Ziffer 3.15.1 hinaus für den 
Fall, dass über das Vermögen eines Partners das Insolvenzverfahren 
eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden ist und 
für diesen Partner wegen Nichtzahlung seines Beitrages kein Versi-
cherungsschutz besteht. Ersetzt wird der dem Versicherungsnehmer 
zugewachsene Anteil, soweit für ihn nach dem Ausscheiden des Part-
ners und der dadurch erforderlichen Auseinandersetzung ein Fehlbe-
trag verbleibt.

3.15.5  Versicherungsschutz im Rahmen der Ziffer 3.15.1 bis 3.15.3 besteht 
auch für die Arbeits- oder Liefergemeinschaft selbst. 

3.16  Abbruch- und Einreißarbeiten sowie Sprengungen 
 Mitversichert sind Haftpflichtansprüche aus Anlass von Abbruch- und 

Einreißarbeiten an Bauwerken sowie von Sprengungen. 

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden und 
allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, die entstehen 

 • bei Abbruch- und Einreißarbeiten: in einem Umkreis, dessen Radi-
us der Höhe des einzureißenden Bauwerks entspricht; 

 • bei Sprengungen: an Immobilien in einem Umkreis von weniger als 
150 m. 

 Ziffer 7.10 (b) AHB bleibt unberührt. 

3.17  Strahlenschäden
3.17.1  Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.12 AHB und Ziffer 7.10 (b) 

AHB - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 

 • dem deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioaktiven Stoffen; 

 • Besitz und Verwendung von Röntgeneinrichtungen und Stör-
strahlern, Laser- und Masergeräten. 

 Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Umweltein-
wirkung umfasst, besteht kein Versicherungsschutz über die Umwelt-
haftpflicht-Basisversicherung. 

3.17.2  Werden vom Versicherungsnehmer gelieferte Erzeugnisse, Arbeiten 
oder sonstige Leistungen im Zusammenhang mit energiereichen ioni-
sierenden Strahlen verwendet, ohne dass dies für den Versicherungs-
nehmer ersichtlich war, wird sich der Versicherer nicht auf Ziffer 7.12 
AHB berufen. 

 Dies gilt nicht für Schäden, 

 • die durch den Betrieb einer Kernanlage bedingt sind oder von ei-
ner solchen Anlage ausgehen;

 • die durch die Beförderung von Kernmaterialien einschließlich der 
damit zusammenhängenden Lagerung bedingt sind. 

3.17.3  Ausgeschlossen bleiben Ansprüche 

 • wegen Schäden infolge der Veränderung des Erbgutes (Genom), 
die ab der zweiten Generation eintreten;

 • wegen Personenschäden solcher Personen, die - gleichgültig für 
wen oder in wessen Auftrag – aus beruflichem oder wissenschaft-
lichem Anlass im Betrieb des Versicherungsnehmers eine Tätigkeit 
ausüben und hierbei die von energiereichen ionisierenden Strah-
len oder Laserstrahlen ausgehenden Gefahren in Kauf zu nehmen 
haben;

 • gegenüber jedem Versicherungsnehmer oder Versicherten, der 
den Schaden durch bewusstes Abweichen von dem Strahlen-
schutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, behördlichen Verfü-
gungen oder Anordnungen verursacht hat. 

3.18  Produkthaftpflicht
3.18.1  Personen- oder Sachschäden wegen Sachmängeln infolge Fehlens 

von vereinbarten Eigenschaften
 Eingeschlossen sind - insoweit abweichend von Ziffer 1 und Ziffer 7.3 

AHB - auf Sachmängeln beruhende Schadenersatzansprüche Dritter 
im gesetzlichen Umfang wegen Personen-, Sach- und daraus entstan-
dener weiterer Schäden, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund 
einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigen-
schaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschul-
densunabhängig einzustehen hat, dass diese bei Gefahrübergang vor-
handen sind.

 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche aus Garan-
tien oder aufgrund sonstiger vertraglicher Haftungserweiterungen, 
soweit es sich nicht um im Sinne von Abs. 1 versicherte Vereinba-
rungen bestimmter Eigenschaften von Erzeugnissen, Arbeiten und 
Leistungen bei Gefahrübergang handelt, für die der Versicherungs-
nehmer verschuldensunabhängig im gesetzlichen Umfang einzuste-
hen hat.

3.18.2  Erweiterte Produkthaftpflichtversicherung (im Falle besonderer Ver-
einbarung) 

 Die Versicherung des Erweiterten Produkthaftpflicht-Risikos erfolgt 
nach den Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen für die 
Produkthaftpflichtversicherung von Industrie- und Handelsbetrieben 
(Produkthaftpflicht-Modell). Sofern die erweiterte Produkthaftpflicht-
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versicherung vereinbart ist, entfällt der Versicherungsschutz gemäß 
Ziffer 3.18.1. 

3.19 Ansprüche mitversicherter Personen untereinander
 Eingeschlossen sind – in teilweiser Abänderung von Ziffer 7.4.3 AHB 

– Haftpflichtansprüche mitversicherter Personen untereinander we-
gen 

3.19.1 Personenschäden, bei denen es sich nicht um Arbeitsunfälle in dem 
Unternehmen handelt, in dem die Schaden verursachende Person an-
gestellt ist;

3.19.2 Sachschäden;

3.19.3 Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen (si-
ehe Ziff. 3.3.2), soweit es sich nicht um Haftpflichtansprüche wegen 
Handlungen/ Unterlassungen rein privater Natur handelt (Privathaft-
pflichtversicherung).

3.20 Ansprüche gesetzlicher Vertreter des Versicherungsnehmers
 Eingeschlossen sind - abweichend von 7.5.3 AHB - Haftpflichtansprü-

che der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und ihrer 
Angehörigen, wenn der Schaden durch einen Umstand verursacht 
wird, für den der betreffende gesetzliche Vertreter nicht persönlich 
verantwortlich ist.

3.21 Fair Play Klausel
3.21.1 Anerkennungsklausel

 Der Versicherer erkennt an, dass ihm bei Abschluss des Vertrages alle 
Umstände bekannt waren, die für die Beurteilung des Risikos erheblich 
sind, es sei denn, dass irgendwelche Umstände arglistig verschwiegen 
wurden. Wenn die Risiken nach Vertragsabschluss besichtigt werden, 
so gilt die Anerkennungs klausel nicht nur für den Vertragsabschluss, 
sondern auch für den Zeitpunkt der Nachbesichtigung.

3.21.2 Änderungen des Bedingungswerkes

 Werden während der Laufzeit des Vertrages die Bedingungen zugun-
sten des Versicherungsnehmers ohne Zuschlagsbeitrag geändert, so 
gelten diese Änderungen automatisch mit Tag der Einführung bei der 
Ostanger Versicherung als mitversichert.

3.21.3 Versehensklausel im Zusammenhang mit Schadensmeldungen

 Eine versehentlich verspätete Abgabe von Schadensmeldungen be-
einträchtigt den Versicherungsschutz nicht.

3.21.4 Sachverständigengutachten

 Der Versicherer verpflichtet sich bei Einschaltung eines Sachver-
ständigen im Schadensfall, ein Exemplar des vom Sachverständigen 
erstellten Gutachtens unmittelbar nach Erstellung kostenfrei an den 
Versicherungsnehmer auszuhändigen.

3.22 Erweiterter Strafrechtsschutz
3.22.1 Ziffer 5.3 der AHB gilt gestrichen, hierfür gilt:
 In einem Strafverfahren, wegen eines Ereignisses, dass einen unter 

den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge 
haben kann, übernimmt der Versicherer die Gerichtskosten sowie die 
gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten 
höheren Kosten der Verteidigung.

3.22.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Geldbußen, Geldstrafen und 
Strafvollstreckungskosten.

3.22.3 Anstelle von Ziff. 6.5 und Ziff. 6.6 AHB gilt Folgendes:

 Die Aufwendungen des Versicherers werden nicht als Leistungen auf 
die Versicherungssumme angerechnet.

 Ziff. 6.6 AHB findet keine Anwendung.

4  Nicht versicherte Risiken
4.1  Ausgeschlossen sind Ansprüche
4.1.1  wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen 

feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, 
illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen 
von hoher Hand beruhen; das gleiche gilt für Schäden durch höhere 
Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben; 

4.1.2  auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder ex-
emplary damages; 

4.1.3  nach den Art. 1792 ff. und 2270 und den damit im Zusammenhang ste-
henden Regressansprüchen nach Art. 1147 des französischen Code 
Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder. 

4.1.4  aus Schäden durch Stollen-, Tunnel- und Untergrundbahn-Bau (auch 
bei offener Bauweise);

4.1.5  aus dem Verändern der Grundwasserverhältnisse;

4.1.6 aus Planungs- und Bauleitungstätigkeit, soweit die Bauvorhaben nicht 
vom Versicherungsnehmer ausgeführt werden.

4.2 Ausgenommen von der Versicherung und besonders zu versichern 
ist, was nicht nach dem Antrag / auf der Deckungsnote ausdrücklich 
in Versicherung gegeben oder nach Besonderen Bedingungen oder 
Risikobeschreibungen ohne besonderen Beitrag mitversichert ist, 
insbesondere die Haftpflicht

4.2.1  aus Tätigkeiten, die weder dem versicherten Betrieb oder Beruf eigen, 
noch sonst dem versicherten Risiko zuzurechnen sind;

4.2.2  wegen Personenschäden durch im Geltungsbereich des Arzneimittel-
gesetzes (AMG) an Verbraucher abgegebene Arzneimittel, für die der 
VN in der Eigenschaft als pharmazeutischer Unternehmer i. S. des AMG 
eine Deckungsvorsorge zu treffen hat;

4.2.3  aus Herstellung, Verarbeitung oder Beförderung von Sprengstoffen 
oder ihrer Lagerung zu Großhandelszwecken sowie aus Veranstaltung 
oder Abbrennen von Feuerwerken; 

4.2.4  aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung von Personen 
oder Sachen sowie aus der selbstständigen und nichtselbstständigen 
Teilnahme am Eisenbahnbetrieb; 

4.2.5  wegen Bergschäden (i. S. des § 114 BBergG), soweit es sich handelt 
um die Beschädigung von Grundstücken, deren Bestandteilen und Zu-
behör; wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (i. S. des § 114 BBergG) 
durch schlagende Wetter, Wasser- und Kohlensäureeinbrüche sowie 
Kohlenstaubexplosionen. 

4.3  Kfz, Kfz-Anhänger und Wasserfahrzeuge (Siehe aber auch Ziffer 3.14) 

4.3.1  Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder 
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kfz oder Kfz-Anhängers 
verursachen. 

4.3.2  Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder 
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeugs ver-
ursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahr-
zeugs in Anspruch genommen werden. 

4.3.3  Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt 
das auch für alle anderen Versicherten. 

4.3.4  Eine Tätigkeit der in Ziffer 4.3.1 und 4.3.2 genannten Personen an 
einem Kfz, Kfz-Anhänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im 
Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder 
Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in 
Betrieb gesetzt wird. 

4.4  Luft-/Raumfahrzeuge
4.4.1  Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versiche-

rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder 
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahr-
zeugs verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- 
oder Raumfahrzeugs in Anspruch genommen werden. 

4.4.2  Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt 
das auch für alle anderen Versicherten. 

4.4.3  Nicht versichert ist die Haftpflicht aus der Planung oder Konstrukti-
on, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder 
Teilen von Luft- oder Raumfahrzeugen soweit die Teile ersichtlich für 
den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder 
Raumfahrzeugen bestimmt waren, Tätigkeiten (z. B. Montage, War-
tung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder 
Raumfahrzeugen oder deren Teilen, und zwar wegen Schäden an 
Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit diesen beförderten Sachen, der 
Insassen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden sowie 
wegen sonstiger Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge. 

4.5  Brand- und Explosionsschäden 
 Nicht versichert sind Ansprüche gegen die Personen (Versicherungs-

nehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch bewusst 
gesetz-, vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigen Umgang mit brenn-
baren oder explosiblen Stoffen verursachen.

5  Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend gemacht wer-
den 

 Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht werden, gilt:

5.1  Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden - abweichend 
von Ziffer 6.5 AHB - als Leistungen auf die Versicherungssumme an-
gerechnet. Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und 
Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des 
Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Scha-
denermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht 
selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung 
des Versicherers entstanden sind. 

5.2  Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsuni-
on angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit 
dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der 
Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

6  Kumulklausel
 Beruhen mehrere Versicherungsfälle

 • auf derselben Ursache oder

 • auf gleichen Ursachen, zwischen denen ein innerer, insbesondere 
sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht, 

 und besteht für einen Teil dieser Versicherungsfälle Versicherungs-
schutz nach dieser Betriebshaftpflichtversicherung und für den an-
deren Teil dieser Versicherungsfälle Versicherungsschutz nach einer 
Umweltversicherung (Umwelthaftpflicht- und Umweltschadensversi-
cherung), so steht für diese Versicherungsfälle nicht der Gesamtbe-
trag aus beiden Versicherungssummen, sondern bei gleichen Versi-
cherungssummen höchstens eine Versicherungssumme, ansonsten 
maximal die höhere Versicherungssumme zur Verfügung.

 Sofern die in der Betriebshaftpflicht- bzw. der Umweltversicherung 
(Umwelthaftpflicht- und Umweltschadensversicherung) gedeckten 
Versicherungsfälle in unterschiedliche Versicherungsjahre fallen, ist 
für die Bestimmung der maximalen Versicherungssumme für diese 
Versicherungsfälle das Versicherungsjahr maßgeblich, in dem der 
erste im Rahmen der Betriebshaftpflichtversicherung gedeckte Ver-
sicherungsfall eingetreten ist.

7  Selbstbeteiligung

7.1  Sofern im Versicherungsschein, seinen Nachträgen oder in beson-
deren Bedingungen und Vereinbarungen nichts anderes vereinbart 
wird, trägt der Versicherungsnehmer von jedem unter dem Versiche-
rungsschutz fallenden Schaden folgende Selbstbeteiligung

7.1.1  Leitungsschäden gemäß Ziffer 3.12.2 150 €

7.1.2  sonstige Tätigkeitsschäden gemäß Ziffer 3.12.3 150 €

7.1.3 Tätigkeitsschäden auf eigenem 
 Betriebsgrundstück gemäß Ziffer 3.12.4 250 €

7.1.4 Hufbeschlag gemäß Ziffer 3.12.5 150 €

7.1.5 Bei Versicherungsfällen, die in USA/US-Territorien und Kanada geltend 
gemacht werden gemäß Ziffer 3.4 und Ziffer 5 5.000 €

 Kosten gelten als Schadensersatzleistungen. Die Selbstbeteiligung gilt 
nicht bei Schadenereignissen aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus 
der Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen und Märkten

7.2  Bei Vereinbarung einer generellen Selbstbeteiligung ersetzt diese die 
besonderen Selbstbeteiligungen gemäß Ziffer 7.1.1 bis 7.1.4.  
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Allgemeine Vereinshaftpflichtbedingungen der Ostangler Brandgilde (AVHB) – (Stand 06/2010)
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3.1  Vorsorgeversicherung
3.2  Versehensklausel
3.3  Vermögensschäden
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3.4  Auslandsschäden
3.5  Subunternehmer
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3.11 Tätigkeitsschäden

3.11.1  Be- und Entladeschäden
3.11.2  Leitungsschäden
3.11.3 sonstige Tätigkeitsschäden
3.12  Abwasserschäden
3.13  Mitversicherung des Kfz-Haftpflichtrisikos - soweit vereinbart -
3.14 Strahlenschäden
3.15 Produkthaftpflicht
3.15.1 Personen- oder Sachschäden wegen Sachmängeln infolge Fehlens 

von vereinbarten Eigenschaften
3.15.2 erweiterte Produkthaftpflicht - soweit vereinbart - 
3.16 Ansprüche mitversicherter Personen untereinander
3.17 Ansprüche gesetzlicher Vertreter des Versicherungsnehmers
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3.19 Erweiterter Strafrechtschutz
4.  Nicht versicherte Risiken
5  Inländische Versicherungsfälle, 
 die im Ausland geltend gemacht werden
6.  Kumulklausel
7. SelbstbeteiligunG

1. Allgemeiner Teil
1.1 Versichertes Risiko

1.1.1 Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachfolgenden Bestim-
mungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus 
dem im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen 
Betrieb mit seinen Eigenschaften, Rechtsverhältnissen oder Tätig-
keiten bzw. aus der Ausübung der im Versicherungsschein und seinen 
Nachträgen beschriebenen Vereinstätigkeit.

1.1.2 Für Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Umwelteinwirkung und 
alle sich daraus ergebenden weiteren Schäden (Umweltschäden) be-
steht - abweichend von Ziffer 7.10 AHB - ausschließlich Versicherungs-
schutz im Umfang der Umweltversicherung (Umwelthaftpflicht- und 
Umweltschadensversicherung), es sei denn, einzelne Vereinbarungen 
dieser Bedingungen sehen ausdrücklich eine andere Regelung vor.

1.1.3 Schäden durch Brand, Explosion und Sprengungen gelten als Schäden 
durch Umwelteinwirkung im Sinne des vorgenannten Absatzes.

1.2 Mitversicherte Personen

 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die persönliche gesetzliche 
Haftpflicht

1.2.1 der Mitglieder des Vorstandes und der von ihnen beauftragten Ver-
einsmitglieder, in dieser Eigenschaft;

1.2.2 sämtlicher übrigen Mitglieder aus der Betätigung im Interesse und für 
Zwecke des versicherten Vereins bei Vereinsveranstaltungen;

1.2.3 sämtlicher übrigen Angestellten und Arbeiter für Schäden, die sie in 
Ausübung ihrer dienstlichen Verrichtung für den Versicherungsneh-
mer verursachen.

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des 
Versicherungsnehmers gemäß des Sozialgesetzbuches (SGB) VII. han-
delt.

 Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrecht-
lichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Ange-
hörigen derselben Dienststelle zugefügt werden.

1.2.4 Honorarkräfte

 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht von Vereins-
mitgliedern, die als Honorarkraft für den Verein als Kursleiter/innen 
tätig sind. Versicherungsschutz besteht subsidiär, eine eigene Be-
rufshaftpflichtversicherung geht dieser Versicherung in jedem Falle 
vor. Nicht mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht 
von sonstigen selbständigen Honorarkräften. Mitversichert bleibt die 
gesetzliche Haftpflicht des Vereines selbst aus der Beauftragung von 
Honorarkräften.

1.3 Beitragsberechnung
1.3.1 Die Berechnung des Beitrags erfolgt als vorläufiger, im voraus zu zah-

lender Jahresbeitrag auf der Grundlage des Vereinszwecks und der 
Tätigkeiten des Vereins und soweit im Versicherungsschein nichts an-
deres benannt ist auf der Grundlage

1.3.1.1 Der Anzahl der Vereinsmitglieder, 

1.3.1.2 Der beitragspflichtigen Zusatzrisiken.

1.3.2 Ziffer 15 AHB bezieht sich nur auf die Ziffern 1.3.1.1 bis 1.3.1.2 und die 
Mindestbeiträge.

 Zur endgültigen Beitragsabrechnung übermittelt der Versicherungs-
nehmer nach Aufforderung innerhalb eines Monats nach Ablauf des 
Versicherungsjahres evtl. eingetretene wesentliche Änderungen des 
Vereinszwecks oder der Tätigkeiten des Vereins sowie Änderungen 
bei beitragspflichtigen Zusatzrisiken sowie mengenmäßige Verände-
rungen der Berechnungsgrundlage gemäß Ziffer 1.3.1. 

1.4 Nachhaftung
1.4.1 Bei eingetragenen Vereinen gilt: Bei Beendigung des Versicherungs-

verhältnisses allein aus Gründen der vollständigen Vereinsauflösung, 
nicht aus anderen Gründen (z.B. nicht bei Änderung des Vereins-
zweckes oder bei Kündigung des Vertragsverhältnisses durch den 
Versicherungsnehmer oder den Versicherer) besteht Versicherungs-
schutz im Umfang des Vertrages für die Dauer von bis zu 5 Jahren für 
Versicherungsfälle, die nach Beendigung des Vertragsverhältnisses 
entstehen, soweit diese Versicherungsfälle aus vor der Beendigung 
des Vertragsverhältnisses ausgeführten und unter diesen Vertrag ver-
sicherten Vereinsaktivitäten resultieren.

 Diese Deckungserweiterung findet für die Umwelthaftpflichtversiche-
rung keine Anwendung. 

2. Mitversicherung von Nebenrisiken
 Mitversichert ist - auch ohne besondere Anzeige - die gesetzliche 

Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus allen vereinsüblichen Ne-
benrisiken, insbesondere 

2.1 aus den gewöhnlichen satzungsgemäßen oder sonst sich aus dem 
Vereinszweck ergebenden Veranstaltungen (z. B. Mitgliederversamm-
lungen, Vereinsfestlichkeiten, interne und offene Wettbewerbe, „Tag 
der offenen Tür“ )

2.2 als Eigentümer und Besitzer (z.B. als Mieter, Pächter, Nutznießer oder 
Leasingnehmer) von Grundstücken, Gebäuden und Räumlichkeiten, 
die ausschließlich den Vereinszwecken dienen (z. B. Turn-, Sport- und 
Spielplätze). 

 Die Vermietung/Verpachtung an Dritte ist bis zu dem im Versiche-
rungsschein ausgewiesenen Bruttojahresmiet- oder -pachtwert mit-
versichert. Wird dieser Betrag überschritten, ist für den Mehrbetrag, 
der am Ende des Versicherungsjahres zu melden ist, der entspre-
chende Tarifbeitrag zu entrichten.

 Versichert sind hierbei Schäden infolge von Verstößen gegen die dem 
Versicherungsnehmer in den o.g. Eigenschaften obliegenden Pflich-
ten (z.B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuung 
der Gehwege bei Winterglätte, Schneeräumen auf dem Bürgersteig 
und Fahrdamm).

 Mitversichert ist hinsichtlich dieser Grundstücke, Gebäude und Räum-
lichkeiten auch die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Um-
bauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten). 

 • des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 
BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand.

 • der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuch-
tung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragten 
Personen für Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausfüh-
rung dieser Verrichtungen erhoben werden. Ausgeschlossen sind 
Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt. Das 
gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrecht-
lichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes 
Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden.

 • der Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft. Eingeschlossen 
sind – abweichend von Ziffer 7.14.2 und Ziffer 7.10.2 AHB – Haft-
pflichtansprüche wegen Senkungen eines Grundstücks oder Erd-
rutschungen. Soweit vorstehender Einschluss auch Schäden durch 
Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein Versicherungsschutz 
über die Umweltversicherung (Umwelthaftpflicht- und Umwelt-
schadensversicherung). Eingeschlossen sind – abweichend von 
Ziffer 7.14.1 AHB – Haftpflichtansprüche Dritter wegen Sachschä-
den, die durch Abwässer aus dem Rückstau des Straßenkanals auf-
treten. Ziffer 7.10.2 AHB bleibt unberührt. Diese Deckungserweite-
rung findet für die Umweltversicherung (Umwelthaftpflicht- und 
Umweltschadensversicherung) keine Anwendung.

2.3 bei Reit- und Fahrvereinen:
 auch aus der Durchführung von Reit- und Fahrveranstaltungen, Ren-

nen, Turnieren, Wettreiten, Schlepp- und Schnitzeljagden und der 
dazu erforderlichen Übungen.

 Mitversichert ist hierbei die persönliche gesetzliche Haftpflicht der 
Mitglieder aus ihrer Beteiligung an solchen vom Verein angeordneten 
Veranstaltungen und Übungen, auch soweit sie dabei als Tierhalter in 
Anspruch genommen werden können.

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen den Verein oder die 
mitversicherten Personen aus Unfällen der Reiter und aus Schäden 
an den Pferden (einschließlich Zaum- und Sattelzeug), die an diesen 
Veranstaltungen und Übungen teilnehmen, und alle sich daraus erge-
benden Vermögensschäden;

2.4 bei Gebirgs- und Verschönerungsvereinen:
 auch aus der Unterhaltung von Wegen, Aussichtstürmen und derglei-

chen.

2.5 aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen einschließlich der 
Vorführung von Vereinsaktivitäten. Mitversichert ist die Abgabe von 
Informationsmaterial, Werbegeschenken sowie die Bewirtung der Gä-
ste während dieser Veranstaltungen.

2.6 aus Reklameeinrichtungen (z.B. Transparenten, Reklametafeln, Leucht-
röhren und dergleichen).

2.7 aus Besitz und Gebrauch von nicht selbstfahrenden Arbeitsmaschi-
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nen, Kränen, Winden und Gerüsten sowie deren gelegentliche Über-
lassung an Dritte.

2.8 als Inhaber von Verkaufsstellen für Zwecke des versicherten Vereins.

3 Erweiterungen des Versicherungsschutzes
 Soweit im Versicherungsschein, seinen Nachträgen oder in den fol-

genden Bedingungen und Klauseln nichts anderes vereinbart ist, gilt 
die Ersatzleistung je nach Vereinbarung in Höhe der Grundversiche-
rungssumme für Sachschäden bzw. in Höhe der Pauschalversiche-
rungssumme vereinbart. 

3.1 Vorsorgeversicherung
 Für Risiken (nicht jedoch für die Umweltversicherung (Umwelthaft-

pflicht- sowie Umweltschadensversicherung)), die für den Versiche-
rungsnehmer nach Abschluss der Versicherung neu entstehen, be-
steht im Rahmen des Vertrages Versicherungsschutz. Dieser beginnt 
sofort mit ihrem Eintritt, ohne dass es einer besonderen Anzeige be-
darf.

 Für die Vorsorgeversicherung gelten die vertraglich vereinbarten Ver-
sicherungssummen. 

3.2 Versehensklausel
 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf versehentlich nicht 

gemeldete, nach Beginn der Versicherung eingetretene Risiken, die 
im Rahmen des Vereines liegen und weder nach den Allgemeinen 
noch Besonderen Bedingungen des Vertrages von der Versicherung 
ausgeschlossen sind. 

 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, sobald er sich des Ver-
säumnisses bewusst geworden ist, unverzüglich die entsprechende 
Anzeige zu erstatten und den danach zu vereinbarenden Beitrag von 
Gefahreneintritt an zu entrichten. 

 Die Bestimmungen der Versehensklausel gelten nicht für die Umwelt-
versicherung (Umwelthaftpflicht- sowie Umweltschadensversiche-
rung).  

3.3 Vermögensschäden
3.3.1 Sonstige Vermögensschäden 
 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht 

wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB wegen Versi-
cherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung einge-
treten sind. Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden

 a. durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für 
seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen, 
erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen; 

 b. aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prü-
fender oder gutachterlicher Tätigkeit; 

 c. aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich 
verbundene Unternehmen; 

 d. aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 

 e. aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung; 

 f. aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder 
ähnlichen wirtschaftlichen Geschäften, aus  Zahlungsvorgängen 
aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue oder Unterschla-
gung; 

 g. aus Rationalisierung und Automatisierung, Datenerfassung, -spei-
cherung, -sicherung, -wiederherstellung, Austausch, Übermitt-
lung, Bereitstellung elektronischer Daten . 

 h. aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten und Namens-
rechten, gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie 
des Kartell- oder Wettbewerbsrechts; 

 i. aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kosten-
anschlägen; 

 j. aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder 
gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Auf-
sichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Auf-
sichtsgremien / Organe im Zusammenhang stehen; 

 k. aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen 
Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftragge-
bers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung; 

 l. aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld, Wert-
papieren und Wertsachen. 

3.3.2 Vermögensschäden - Datenschutz 
 Mitversichert ist - abweichend von Ziffer 7.16 AHB - die gesetzliche 

Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB we-
gen Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versiche-
rung eingetreten sind, aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen 
durch Missbrauch personenbezogener Daten. Eingeschlossen sind - 
abweichend von Ziffer 7.4 (1) AHB - gesetzliche Haftpflichtansprüche 
von Versicherten untereinander. 

3.4 Auslandsschäden
3.4.1 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.9 AHB - die gesetzliche 

Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im Ausland vorkom-
mender Versicherungsfälle. 

 Für Versicherungsfälle in den USA, US-Territorien oder Kanada durch 
Erzeugnisse, die im Zeitpunkt ihrer Auslieferung durch den Versiche-
rungsnehmer oder von ihm beauftragte Dritte ersichtlich für eine Lie-
ferung in die USA, US-Territorien oder nach Kanada bestimmt waren, 
besteht Versicherungsschutz nur nach besonderer Vereinbarung. 

 Ausgeschlossen bleibt die Haftpflicht für im Ausland gelegene ver-
einseigene Grundstücke, Gelände oder Räumlichkeiten.

3.4.2 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufskrank-
heiten von Personen, die vom Versicherungsnehmer im Ausland ein-
gestellt oder dort mit der Durchführung von Arbeiten betraut worden 
sind. 

 Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche gegen den Ver-
sicherungsnehmer und die unter Ziffer 1.2.1 genannten Personen aus 
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des 

Sozialgesetzbuches VII unterliegen (siehe Ziffer 7.9 AHB); 

3.4.3 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden - abweichend 
von Ziffer 6.5 AHB - als Leistungen auf die Versicherungssumme an-
gerechnet. Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und 
Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des 
Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Scha-
denermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht 
selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung 
des Versicherers entstanden sind. 

3.4.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsuni-
on angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit 
dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der 
Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

3.5 Subunternehmer
 Im Rahmen des Vertrages und der im Versicherungsschein aufge-

führten Vereinstätigkeit ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers aus der Beauftragung fremder Unterneh-
men einschließlich Transportunternehmen (insoweit abweichend von 
Ziffer 4.3) mit der Ausführung von Verrichtungen im Interesse des ver-
sicherten Vereines.

 Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht der fremden Unterneh-
men und ihres Personals.

3.6 Schlüsselverlust
 Eingeschlossen ist - in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB und abweichend 

von Ziffer 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkom-
men von fremden Schlüsseln (auch Generalschlüssel bzw. Codekarten 
für eine Schließanlage), die sich rechtmäßig im Gewahrsam des Versi-
cherten befunden haben. 

 Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haft-
pflichtansprüche wegen der Kosten für die notwendige Auswechs-
lung von Schlössern und Schließanlagen sowie für vorübergehende 
Sicherungsmaßnahmen (z.B. Notschloss) und einen Objektschutz bis 
zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des 
Schlüssels festgestellt wurde.

 Nicht versichert ist/sind: 

 a.  die Haftung aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln so-
wie sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen;

 b. Ansprüche wegen Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z. B. 
wegen Einbruchs).

3.7 Abhandenkommen von Sachen 
 Eingeschlossen ist - in Ergänzung von Ziffer 2.2 AHB und abweichend 

von Ziffer 7.6 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkom-
men von Sachen (einschl. Kraftfahrzeuge und Fahrräder mit Zubehör) 
der Betriebsangehörigen und Besucher und alle sich daraus erge-
benden Vermögensschäden. Ausgenommen hiervon sind Geld, Wert-
papiere (einschl. Sparbücher), Scheckhefte, Scheck- und Kreditkarten, 
Urkunden, Kostbarkeiten und andere Wertsachen.

3.8 Vertraglich übernommene Haftpflicht
 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.3 AHB - die vom Versi-

cherungsnehmer als Mieter, Entleiher, Pächter oder Leasingnehmer 
durch Vertrag übernommene gesetzliche Haftpflicht privatrecht-
lichen Inhalts des jeweiligen Vertragspartners (Vermieter, Verleiher, 
Verpächter, Leasinggeber) in dieser Eigenschaft. 

3.9 Schiedsgerichtsvereinbarungen
 Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren vor Eintritt eines Ver-

sicherungsfalles beeinträchtigt den Versicherungsschutz nicht, wenn 
das Schiedsgericht folgenden Mindestanforderungen entspricht:

 Das Schiedsgericht besteht aus mindestens 3 Schiedsrichtern. Der 
Vorsitzende muss Jurist sein und soll die Befähigung zum Richteramt 
haben. Haben die Parteien ihren Firmensitz in verschiedenen Ländern, 
darf er keinem Land der Parteien angehören.

 Das Schiedsgericht entscheidet nach materiellem Recht und nicht 
lediglich nach billigem Ermessen (ausgenommen im Falle eines Ver-
gleichs, sofern dem Versicherer die Mitwirkung am Verfahren ermög-
licht wurde). Das anzuwendende materielle Recht muss bei Abschluss 
der Schiedsgerichtsvereinbarung festgelegt sein.

 Der Schiedsspruch wird schriftlich niedergelegt und begründet. In sei-
ner Begründung sind die die Entscheidung tragenden Rechtsnormen 
anzugeben.

 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer die Ein-
leitung von Schiedsgerichtsverfahren unverzüglich anzuzeigen und 
dem Versicherer die Mitwirkung am Schiedsgerichtsverfahren ent-
sprechend der Mitwirkung des Versicherers an Verfahren des ordent-
lichen Rechtsweges zu ermöglichen. Hinsichtlich der Auswahl des 
vom Versicherungsnehmer zu benennenden Schiedsrichters ist dem 
Versicherer eine entscheidende Mitwirkung einzuräumen.

3.10 Mietsachschäden
3.10.1 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.6 AHB - die gesetzliche 

Haftpflicht wegen Schäden, die anlässlich von Dienst- und Geschäfts-
reisen an gemieteten Räumen in Gebäuden entstehen und alle sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden. 

3.10.2 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.6 AHB - die gesetzliche 
Haftpflicht wegen Schäden an zu Vereinszwecken gemieteten (nicht 
geleasten) Gebäuden und/oder Räumen (nicht jedoch an Einrichtung, 
Produktionsanlagen und dgl.) und alle sich daraus ergebenden Ver-
mögensschäden einschließlich Schäden durch Brand, Explosion, Lei-
tungswasser und - insoweit abweichend von Ziffer 7.14 (1) AHB - durch 
Abwässer. 

3.10.3 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche 

 • von Gesellschaftern des Versicherungsnehmers; 

 • von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und sol-
chen Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versi-
cherten Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat;
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 • von Angehörigen (siehe Ziffer 7.5 (1) Abs. 2 AHB) der vorgenannten 
Personen, wenn sie mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben; 

 • von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen 
Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich verbundene sind und 
unter einer einheitlichen unternehmerischen Leitung stehen.

3.10.4 Nicht versichert sind die unter den Regressverzicht nach dem Abkom-
men der Feuerversicherer bei übergreifenden Versicherungsfällen 
fallenden Rückgriffsansprüche.

3.11 Tätigkeitsschäden
 Eingeschlossen sind - abweichend von Ziffer 7.7 AHB - Tätigkeitsschä-

den in folgendem Umfang: 

3.11.1 Be- und Entladeschäden 
 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht wegen der Beschädi-

gung von Land- und Wasserfahrzeugen, Containern durch/ oder beim 
Be- und Entladen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschä-
den.

 Für Schäden an Containern besteht auch dann Versicherungsschutz, 
wenn diese entstehen beim Abheben von oder Heben auf Land- oder 
Wasserfahrzeuge durch Kräne oder Winden zum Zwecke des Be- und 
Entladens. Dies gilt nicht, wenn die Container selbst Gegenstand von 
Verkehrsverträgen (Fracht-, Speditions- oder Lagerverträgen) sind. 

 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Beschädigung der Ladung 
von Fahrzeugen und Containern. 

 Für Schäden am Ladegut besteht jedoch insoweit Versicherungs-
schutz, als

 • die Ladung nicht für den Versicherungsnehmer bestimmt ist,

 • es sich nicht um Erzeugnisse des Versicherungsnehmers bzw. von 
ihm, in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten gelie-
ferte Sachen handelt oder

 • der Transport der Ladung nicht vom Versicherungsnehmer bzw. 
in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten übernom-
men wurde.

3.11.2 Leitungsschäden 
 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden an Erd-

leitungen (Kabel, unterirdische Kanäle, Wasserleitungen, Gasrohre und 
andere Leitungen) sowie Frei- und/oder Oberleitungen und alle sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden. Die Regelungen der Ziff. 1.2 
AHB (Erfüllungsansprüche) und der Ziffer 7.8 AHB (Schäden an herge-
stellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen) bleiben bestehen. 

3.11.3 Sonstige Tätigkeitsschäden
 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus Schäden, die an 

fremden Sachen durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des 
VN an oder mit diesen Sachen entstanden sind und alle sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden, wenn diese Schäden

 • durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versiche-
rungsnehmers an diesen Sachen entstanden sind;

 • dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese 
Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen und beruflichen 
Tätigkeit benutzt hat;

 • durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versiche-
rungsnehmers entstanden sind und sich diese Sachen im unmit-
telbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben.

 Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und der Ziffer 
7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sa-
chen) bleiben bestehen.

 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen der

 • Beschädigung von Sachen, die sich beim Versicherungsnehmer 
zur Lohnbe- oder – verarbeitung, Reparatur oder zu sonstigen 
Zwecken befinden, befunden haben oder die von ihm übernom-
men wurden;

 • Beschädigung der Ladung von Fahrzeugen und Containern durch/
oder beim Be- und Entladen.

 • Schäden an Tieren durch Hufbeschlag

3.11.4 Soweit vorstehende Einschlüsse auch Schäden durch Umwelteinwir-
kung erfassen, besteht kein Versicherungsschutz über die Umweltver-
sicherung (Umwelthaftpflicht- und Umweltschadensversicherung).

3.12 Abwasserschäden
3.12.1 Eingeschlossen sind – in Abweichung von Ziff. 7.14 (1) AHB – Haft-

pflichtansprüche aus Sachschaden durch Abwässer. Ausgeschlos-
sen bleiben jedoch Schäden an Entwässerungsleitungen durch Ver-
schmutzungen und Verstopfungen und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden. 

 Ziff. 7.10 (b) AHB bleibt unberührt.

3.13 Mitversicherung des Kfz- Haftpflichtrisikos - soweit vereinbart - 
3.13.1 Soweit gemäß Versicherungsschein oder seinen Nachträgen oder 

„Besonderer Bedingungen“ vereinbart, ist mitversichert die gesetz-
liche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus nicht zulassungs- und 
nicht versicherungspflichtigen eigenen, gemieteten und geliehenen

 a) Kraftfahrzeugen und Anhängern, die nur auf nicht öffentlichen 
Wegen und Plätzen verkehren, ohne Rücksicht auf eine Höchstge-
schwindigkeit.

 b) Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h;

 c) selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Hub- und Gabelstapler bis 
20 km/h.

 Zu a) bis c):

 Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziffer 3.1 (2) 
AHB und in Ziffer 4.3 (1) AHB. 

 Hierfür gilt 

 Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn

 • der Fahrer eines Kraftfahrzeuges beim Eintritt des Versicherungs-
falles auf öffentlichen Wegen und Plätzen nicht die vorgeschrie-
bene Fahrerlaubnis hat,

 • ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug gebraucht hat.
 Gegenüber dem Versicherungsnehmer bleibt die Verpflichtung zur 

Leistung bestehen, wenn dieser
 • das Vorliegen der Fahrerlaubnis ohne Verschulden annehmen 

durfte oder
 • den Gebrauch des Kraftfahrzeuges durch den unberechtigten 

Fahrer nicht bewusst ermöglicht hat.

3.13.2 Auch ohne besondere Vereinbarung ist im Umfang von Ziffer 3.11.1 
mitversichert die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
aus der Verwendung von kurzfristig und ohne Entgelt überlassenen 
nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtigen Hub- und Gabel-
staplern zum sofortigen Be- und Entladen eigener Fahrzeuge.

3.13.3 Hinweis: 

 Bei Betriebsgrundstücken und -grundstücksteilen, die Besuchern, 
Kunden oder Lieferanten zugänglich sind, handelt es sich um so ge-
nannte beschränkt öffentliche Verkehrsflächen. Kraftfahrzeuge mit 
mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit und selbstfahrende Arbeits-
maschinen mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 20 km/h, 
die ausschließlich oder gelegentlich auf solchen Betriebsgrundstü-
cken oder Baustellen verkehren, sind versicherungspflichtig, mit der 
Folge, dass eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung nach Maßgabe 
der Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung (AKB) ab-
geschlossen werden muss. Auch bei einer behördlicherseits erteilten 
Befreiung von der Zulassungspflicht - Ausnahmegenehmigung nach § 
70 Abs. 1 Ziffer 2 StVZO - bleibt die Versicherungspflicht bestehen. 

 Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge, die nach ihrer 
Bauart und ihren besonderen, mit dem Fahrzeug fest verbundenen 
Einrichtungen zur Leistung von Arbeit, nicht zur Beförderung von 
Personen oder Gütern bestimmt und geeignet sind und die zu einer 
vom Bundesminister für Verkehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge 
gehören. Obwohl nicht zulassungspflichtig, müssen Arbeitsmaschi-
nen beim Verkehr auf öffentlichen Straßen amtliche Kennzeichen füh-
ren, wenn ihre durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit 20 
km/h übersteigt. Diese sind dann ausschließlich nach K zu versichern.

3.14 Strahlenschäden
 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.10 (b)  AHB und Ziffer 7.12 

AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus

 • dem deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioaktiven Stoffen;

 • Besitz und Verwendung von Röntgeneinrichtungen und Stör-
strahlern, Laser- und Masergeräten.

 Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Umweltein-
wirkung umfasst, besteht kein Versicherungsschutz über die Umwelt-
haftpflicht-Basisversicherung.

 Werden vom Versicherungsnehmer gelieferte Erzeugnisse, Arbeiten 
oder sonstige Leistungen im Zusammenhang mit energiereichen ioni-
sierenden Strahlen verwendet, ohne dass dies für den Versicherungs-
nehmer ersichtlich war, wird sich der Versicherer nicht auf Ziffer 7.12 
AHB berufen.

 Dies gilt nicht für Schäden,
 • die durch den Betrieb einer Kernanlage bedingt sind oder von ei-

ner solchen Anlage ausgehen;
 • die durch die Beförderung von Kernmaterialien einschließlich der 

damit zusammenhängenden Lagerung bedingt sind. 
 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche
 • wegen Schäden infolge der Veränderung des Erbgutes (Genom), 

die ab der zweiten Generation eintreten;
 • wegen Personenschäden solcher Personen, die – gleichgültig für 

wen oder in wessen Auftrag – aus beruflichem oder wissenschaft-
lichem Anlass im Betrieb des Versicherungsnehmers eine Tätigkeit 
ausüben und hierbei die von energiereichen ionisierenden Strah-
len oder Laserstrahlen ausgehenden Gefahren in Kauf zu nehmen 
haben;

 • gegenüber jedem Versicherungsnehmer oder Versicherten, der 
den Schaden durch bewusstes Abweichen von dem Strahlen-
schutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, behördlichen Verfü-
gungen oder Anordnungen verursacht hat.

3.15 Produkthaftpflicht
3.15.1 Personen- oder Sachschäden wegen Sachmängeln infolge Fehlens 

von vereinbarten Eigenschaften
 Eingeschlossen sind – insoweit abweichend von Ziffer 1 und Ziffer 7.3 

AHB – auf Sachmängeln beruhende Schadenersatzansprüche Dritter 
im gesetzlichen Umfang wegen Personen-, Sach- und daraus entstan-
dener weiterer Schäden, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund 
einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigen-
schaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschul-
densunabhängig einzustehen hat, dass diese bei Gefahrtragung vor-
handen sind.

 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche aus Garan-
tien oder aufgrund sonstiger vertraglicher Haftungserweiterungen, 
soweit es sich nicht um im Sinne von Abs. 1 versicherte Vereinba-
rungen bestimmter Eigenschaften von Erzeugnissen, Arbeiten und 
Leistungen bei Gefahrübergang handelt, für die der Versicherungs-
nehmer verschuldensunabhängig im gesetzlichen Umfang einzuste-
hen hat.

3.15.2 Erweiterte Produkthaftpflichtversicherung (im Falle besonderer Ver-
einbarung)

 Die Versicherung des erweiterten Produkthaftpflichtrisikos erfolgt 
nach den Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen für die 
Produkthaftpflichtversicherung von Industrie- und Handelsbetrieben 
(Produkthaftpflicht-Modell). Sofern die erweiterte Produkthaftpflicht-
versicherung vereinbart ist, entfällt der Versicherungsschutz gemäß 
Ziffer 3.15.1 

3.16 Ansprüche mitversicherter Personen untereinander
 Eingeschlossen sind – in teilweiser Abänderung von Ziffer 7.4.3 AHB – 

Haftpflichtansprüche mitversicherter Personen untereinander wegen 
Personenschäden, bei denen es sich nicht um Arbeitsunfälle in dem 
Unternehmen handelt, in dem die Schaden verursachende Person an-
gestellt ist;
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 Sachschäden;

 Vermögensschäden aus der Verletzung von Datenschutzgesetzen (si-
ehe Ziffer 3.3.2), soweit es sich nicht um Haftpflichtansprüche wegen 
Handlungen/Unterlassungen rein privater Natur handelt (Privathaft-
pflichtversicherung).

3.17 Ansprüche gesetzlicher Vertreter des Versicherungsnehmers
 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.5.3 AHB – Haftpflichtan-

sprüche der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und 
ihrer Angehörigen, wenn der Schaden durch einen Umstand verurs-
acht wird, für den der betreffende gesetzliche Vertreter nicht persön-
lich verantwortlich ist.

3.18 Fair Play Klausel
3.18.1 Anerkennungsklausel

 Der Versicherer erkennt an, dass ihm bei Abschluss des Vertrages alle 
Umstände bekannt waren, die für die Beurteilung des Risikos erheblich 
sind, es sei denn, dass irgendwelche Umstände arglistig verschwiegen 
wurden. Wenn die Risiken nach Vertragsabschluss besichtigt werden, 
so gilt die Anerkennungsklausel nicht nur für den Vertragsabschluss, 
sondern auch für den Zeitpunkt der Nachbesichtigung.

3.18.2 Änderungen des Bedingungswerkes

 Werden während der Laufzeit des Vertrages die Bedingungen zugun-
sten des Versicherungsnehmers ohne Zuschlagsbeitrag geändert, so 
gelten diese Änderungen automatisch mit Tag der Einführung bei der 
Ostanger Versicherung als mitversichert.

3.18.3 Versehensklausel im Zusammenhang mit Schadensmeldungen

 Eine versehentlich verspätete Abgabe von Schadensmeldungen be-
einträchtigt den Versicherungsschutz nicht.

3.18.4 Sachverständigengutachten

 Der Versicherer verpflichtet sich bei Einschaltung eines Sachver-
ständigen im Schadensfall, ein Exemplar des vom Sachverständigen 
erstellten Gutachtens unmittelbar nach Erstellung kostenfrei an den 
Versicherungsnehmer auszuhändigen.

3.19 Erweiterter Strafrechtsschutz
3.19.1 Ziffer 5.3 der AHB gilt gestrichen, hierfür gilt:
 In einem Strafverfahren, wegen eines Ereignisses, dass einen unter 

den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge 
haben kann, übernimmt der Versicherer die Gerichtskosten sowie die 
gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten 
höheren Kosten der Verteidigung.

3.19.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Geldbußen, Geldstrafen und 
Strafvollstreckungskosten.

3.19.3 Anstelle von Ziff. 6.5 und Ziff. 6.6 AHB gilt Folgendes:

 Die Aufwendungen des Versicherers werden nicht als Leistungen auf 
die Versicherungssumme angerechnet.

 Ziff. 6.6 AHB findet keine Anwendung.

4 Nicht versicherte Risiken
4.1 Ausgeschlossen sind Ansprüche (soweit gemäß Versicherungsschein 

oder seinen Nachträgen oder „Besonderer Bedingungen“ nichts an-
deres vereinbart wird)

4.1.1 aus Veranstaltungen, die über den Rahmen gewöhnlicher Vereinsver-
anstaltungen hinausgehen 

 (z.B. Gau- und Bundesfeste, Ausstellungen, Luftfahrtveranstaltungen, 
Schützenfeste, Umzüge und dergleichen);

4.1.2 als Tierhalter;

4.1.3 aus dem Abbrennen von Feuerwerken aller Art (auch bengalische Be-
leuchtung);

4.1.4 aus der Unterhaltung von Eis- und Rodelbahnen;

4.1.5 aus der Veranstaltung von Skikursen, Skiausflügen und Skiführungs-
touren sowie von Skiabfahrts-, -tor- und -sprungläufen;

4.1.6 aus der Ausübung des Berufs von Vereinsmitgliedern, auch wenn dies 
im Auftrag oder Interesse des Vereins erfolgte;

4.1.7 wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen 
feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, 
illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen 
von hoher Hand beruhen; das gleiche gilt für Schäden durch höhere 
Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben; 

4.1.8 auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder ex-
emplary damages; 

4.1.9 nach den Art. 1792 ff. und 2270 und den damit im Zusammenhang ste-
henden Regressansprüchen nach Art. 1147 des französischen Code 
Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder. 

4.1.10 aus Schäden durch Stollen-, Tunnel- und Untergrundbahn-Bau (auch 
bei offener Bauweise);

4.1.11 aus dem Verändern der Grundwasserverhältnisse;

4.1.12 aus Planungs- und Bauleitungstätigkeit, soweit die Bauvorhaben nicht 
vom Versicherungsnehmer  ausgeführt werden.

4.2 Ausgenommen von der Versicherung und besonders zu versichern 
ist, was nicht nach dem Antrag / auf der Deckungsnote ausdrücklich 
in Versicherung gegeben oder nach Besonderen Bedingungen oder 
Risikobeschreibungen ohne besonderen Beitrag mitversichert ist, 
insbesondere die Haftpflicht 

4.2.1 aus Tätigkeiten, die weder dem versicherten Vereinszweck eigen, 
noch sonst dem versicherten Risiko zuzurechnen sind;

4.2.2 wegen Personenschäden durch im Geltungsbereich des Arzneimittel-
gesetzes (AMG) an Verbraucher abgegebene Arzneimittel, für die der 
VN in der Eigenschaft als pharmazeutischer Unternehmer i. S. des AMG 
eine Deckungsvorsorge zu treffen hat;

4.2.3 aus Herstellung, Verarbeitung oder Beförderung von Sprengstoffen 
oder ihrer Lagerung zu Großhandelszwecken sowie aus Veranstaltung 
oder Abbrennen von Feuerwerken; 

4.2.4 aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung von Personen 
oder Sachen sowie aus der selbstständigen und nichtselbstständigen 
Teilnahme am Eisenbahnbetrieb; 

4.2.5 wegen Bergschäden (i. S. des § 114 BBergG), soweit es sich handelt 
um die Beschädigung von Grundstücken, deren Bestandteilen und Zu-
behör; wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (i. S. des § 114 BBergG) 
durch schlagende Wetter, Wasser- und Kohlensäureeinbrüche sowie 
Kohlenstaubexplosionen. 

4.3 Kfz, Kfz-Anhänger und Wasserfahrzeuge (Siehe aber auch Ziffer 3.13) 
4.3.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versiche-

rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder 
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kfz oder Kfz-Anhängers 
verursachen. 

4.3.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder 
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeugs ver-
ursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahr-
zeugs in Anspruch genommen werden. 

4.3.3 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt 
das auch für alle anderen Versicherten. 

4.3.4 Eine Tätigkeit der in Ziffer 4.3.1 und 4.3.2 genannten Personen an 
einem Kfz, Kfz-Anhänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im 
Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder 
Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in 
Betrieb gesetzt wird. 

4.4 Luft-/Raumfahrzeuge
4.4.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versiche-

rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder 
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahr-
zeugs verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- 
oder Raumfahrzeugs in Anspruch genommen werden. 

4.4.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt 
das auch für alle anderen Versicherten.

4.4.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus der Planung oder Konstrukti-
on, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder 
Teilen von Luft- oder Raumfahrzeugen soweit die Teile ersichtlich für 
den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder 
Raumfahrzeugen bestimmt waren, Tätigkeiten (z. B. Montage, War-
tung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder 
Raumfahrzeugen oder deren Teilen, und zwar wegen Schäden an 
Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit diesen beförderten Sachen, der 
Insassen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden sowie 
wegen sonstiger Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge. 

4.5 Brand- und Explosionsschäden 
 Nicht versichert sind Ansprüche gegen die Personen (Versicherungs-

nehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch bewusst 
gesetz-, vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigen Umgang mit brenn-
baren oder explosiblen Stoffen verursachen.

5 Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend gemacht werden 
 Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht werden, gilt:

5.1 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden - abweichend 
von Ziffer 6.5 AHB - als Leistungen auf die Versicherungssumme an-
gerechnet. Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und 
Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des 
Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Scha-
denermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht 
selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung 
des Versicherers entstanden sind. 

5.2 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsuni-
on angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit 
dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der 
Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

6 Kumulklausel
 Beruhen mehrere Versicherungsfälle
 • auf derselben Ursache oder
 • auf gleichen Ursachen, zwischen denen ein innerer, insbesondere 

sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht, 

 und besteht für einen Teil dieser Versicherungsfälle Versicherungs-
schutz nach dieser Betriebshaftpflichtversicherung und für den an-
deren Teil dieser Versicherungsfälle Versicherungsschutz nach einer 
Umweltversicherung (Umwelthaftpflicht- und Umweltschadensversi-
cherung), so steht für diese Versicherungsfälle nicht der Gesamtbe-
trag aus beiden Versicherungssummen, sondern bei gleichen Versi-
cherungssummen höchstens eine Versicherungssumme, ansonsten 
maximal die höhere Versicherungssumme zur Verfügung.

 Sofern die in der Betriebshaftpflicht- bzw. der Umweltversicherung 
(Umwelthaftpflicht- und Umweltschadensversicherung) gedeckten 
Versicherungsfälle in unterschiedliche Versicherungsjahre fallen, ist 
für die Bestimmung der maximalen Versicherungssumme für diese 
Versicherungsfälle das Versicherungsjahr maßgeblich, in dem der 
erste im Rahmen der Betriebshaftpflichtversicherung gedeckte Ver-
sicherungsfall eingetreten ist.

7 Selbstbeteiligung
7.1 Sofern im Versicherungsschein, seinen Nachträgen oder in Beson-

deren Bedingungen und Vereinbarungen nichts anderes vereinbart 
wird, trägt der Versicherungsnehmer von jedem unter den Versiche-
rungsschutz fallenden Schaden folgende Selbstbeteiligung

7.1.1 Leitungsschäden gemäß Ziffer 3.11.2 150 €

7.1.2 Sonstige Tätigkeitsschäden gemäß Ziffer 3.11.3 150 €

7.1.3 Bei Versicherungsfällen, die in USA/US-Territorien und Kanada geltend 
gemacht werden gemäß Ziffer 3.4 und Ziffer 5 5.000 €

 Kosten gelten als Schadensersatzleistungen. Die Selbstbeteiligung gilt 
nicht bei Schadenereignissen aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus 
der Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen und Märkten.

7.2 Bei Vereinbarung einer generellen Selbstbeteiligung ersetzt diese die 
besonderen Selbstbeteiligungen gemäß Ziffer 7.1.1 bis 7.1.2
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5.  Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend gemacht werden

6. Nicht versicherte Risiken 

7.  Kumulklausel

8. Selbstbeteiligung

1. Gegenstand des Versicherungsschutzes
 Versichert ist - im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedin-

gungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der folgenden Be-
dingungen - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
aus seinen sich aus dem nachstehend beschriebenen Risiko erge-
benden Eigenschaften, Rechtsverhältnissen und Tätigkeiten.

2. Versichertes Risiko
2.1 Versichert ist im Rahmen dieses Vertrages die gesetzliche Haftpflicht 

des Veranstalters.

2.2 Versichert ist die Veranstaltungsdauer gemäß den im Versicherungs-
schein genannten Daten (Beginn und Ende der Veranstaltung). Ohne 
weitere Meldung sind mitversichert die Vorbereitungen sowie die 
Nacharbeiten wie z. B. Aufräumen etc. 

 Bei Mitversicherung von Zelten beginnt der Versicherungsschutz 1 
Woche vor dem Beginn der eigentlichen Veranstaltung und endet 1 
Woche nach Ablauf der eigentlichen Veranstaltung. Verlängerungen 
über die genannten Zeiträume hinaus bedürfen der besonderen Ver-
einbarung.

2.3 Mitversicherte Personen
2.3.1  Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht

 - der vom Veranstalter mit der Beaufsichtigung, Leitung, Durchfüh-
rung und Überwachung betrauten Organe in dieser Eigenschaft   

 - sowie der Helfer und sonstigen Mitwirkenden, soweit sie vom Ver-
anstalter beauftragt wurden;

 - der Teilnehmer, sofern nicht bereits Versicherungsschutz über 
eine andere Haftpflichtversicherung besteht

 Ausgeschlossen bleibt die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Be-
sucher, Gäste und Zuschauer.

2.3.2  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der durch Arbeitsvertrag 
mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreu-
ung der Grundstücke beauftragten Personen für  Ansprüche, die 
gegen sie aus Anlass der Ausführung dieser Verrichtungen erhoben 
werden. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 
im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch 
(SGB) VII handelt. Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den 
beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des 
Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden.

2.4 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht des Veranstalters aus 
der Beauftragung von Gewerbebetrieben, z. B. Zeltverleiher, Restau-
rationsbetriebe, Buden und Stände etc., die Aufgaben im Rahmen 
der Veranstaltung wahrnehmen. Ausgeschlossen vom Versicherungs-
schutz ist jedoch die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Gewerbe-
treibenden und ihrer Mitarbeiter.

2.5 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Reklameeinrich-
tungen (z. B. Plakaten, Transparenten, Reklametafeln und dergleichen 
einschließlich Anbrin   gen und Abnehmen).

3. Risikobegrenzungen
 Besonders zu vereinbaren sind

3.1 Das Abbrennen von Feuerwerken aller Art (auch bengalische Beleuch-
tung).

 Wenn jedoch die Mitversicherung vereinbart wurde, hat die Versiche-
rung nur Gültigkeit, sofern eine polizeiliche Genehmigung zur Ver-
anstaltung des Feuerwerks vorliegt und die Leitung in Händen eines 
ausgebildeten Pyrotechnikers liegt.

3.2 Die Verwendung von Böllern, Mörsern, Schallkanonen und derglei-
chen.

3.3  Tribünen (einschließlich Auf- und Abbau) sowie Tanzböden und Podien 
im Freien.

 Wenn jedoch die Mitversicherung vereinbart wurde, hat die Versi-
cherung nur Gültigkeit, wenn die Benutzung der Tribüne baupolizei-
lich zugelassen wurde. Nicht versichert sind Kleiderbeschädigungen 
durch Schmutz oder Farbe sowie Strumpfschäden.

3.4  Umzüge, Festzüge, Rennen und Wettfahrten jeglicher Art.
 Wenn jedoch die Mitversicherung vereinbart wurde, gilt folgendes:

 Bei Umzügen
 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche wegen Beschädigung von 

mitgeführten Tieren (einschließlich Geschirr, Zaum- und Sattelzeug), 
Wagen- und Kraftfahrzeugen.

 Bei Seifenkistenrennen
 Nicht versichert sind Beschädigungen der teilnehmenden Fahrzeuge.

 Bei Radrennen
 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden der teilnehmenden 

Fahrer einschließlich Schäden an den Fahrrädern.

 Bei Pferderennen / Reiterfeste / Pferdeschlittenrennen / Skijöring
 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden der teilnehmenden 

Reiter / Fahrer einschließlich Schäden an den Pferden, Wagen, Sattel- 
und Zaumzeug und Geschirren.

 Bei Ruder- und Segelregatten / Wasserfeste
 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden der teilnehmenden 

Bootsinsassen einschließlich Schäden an den Wasserfahrzeugen.

 Bei Motorsportveranstaltungen
 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden der Teilnehmer ein-

schließlich Schäden an den Kraftfahrzeugen.

3.5 Betrieb / Unterhaltung von Restaurations- und / oder Tanzzelten. 

3.6 Betrieb von Restaurationsbetrieben jeglicher Art.

3.7 Auf- und Abbau von Zelten, gleichgültig, ob in eigener Regie oder 
nicht. 

3.8 Betrieb / Unterhaltung von bewachten Parkplätzen und / oder Garde-
roben.

3.9 Veranstaltungen oder Teile von Veranstaltungen für die eine erforder-
liche behördliche Genehmigung nicht vorliegt.

3.10 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegser-
eignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unru-
hen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen 
oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das gleiche gilt für Schä-
den durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausge-
wirkt haben.

3.11  Bei Ausstellungen, Messen und Viehmärkten etc. die persönliche ge-
setzliche Haftpflicht der Aussteller und das Risiko aus der Verwendung 
und Inbetriebsetzen von Maschinen.

3.12  die gesetzliche Haftpflicht des Veranstalters für mitgeführte (Kraft-) 
Fahrzeuge und Pferde.

 Wenn jedoch die Mitversicherung vereinbart wurde, bleibt ausge-
schlossen die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Fahrzeug- oder 
Pferdehalters, des Fahrzeugführers oder Reiters.

4. Deckungserweiterungen
4.1  Vermögensschäden
 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht 

wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB aus Versiche-
rungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetre-
ten sind.

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus

 - Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem 
Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder 
gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten entstehen;

 - Schäden durch Immissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, Erschütte-
rungen);

 - planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender 
oder gutachterlicher Tätigkeit;

 - Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versicherungs , 
Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäf-
ten, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie 
aus Untreue und Unterschlagung;

 - der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheber-
rechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;

 - der Vergabe von Lizenzen und Patenten;

 - Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;

 - Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich 
verbundene Unternehmen sowie aus fehlerhafter und/oder un-
terlassener Kontrolltätigkeit;

 - Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rationali-
sierung und Automatisierung,  Auskunftserteilung, Übersetzung, 
Reisevermittlung und Reiseveranstaltung;

 - bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vor-
schriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers 
oder von sonstiger bewusster Pflichtverletzung;

 - Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren 
und Wertsachen sowie von Scheck- und Kreditkarten.

4.2 Verletzung Datenschutzgesetze
 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschä-

den im Sinne der Ziffer 2.1 AHB aus Versicherungsfällen, die während 
der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aus der Verlet-
zung von Datenschutzgesetzen durch Missbrauch personenbezo-
gener Daten.

 Eingeschlossen sind - abweichend von Ziffer 7.4.3 AHB - gesetzliche 
Ansprüche von Versicherten untereinander.

 Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe Versiche-
rungsschein.

4.3  Ansprüche mitversicherter Personen untereinander
 Mitversichert sind abweichend von Ziffer 7.4.3 AHB Haftpflichtansprü-

che mitversicherter Personen untereinander,

 - wegen Sachschäden, sofern diese die im Versicherungsschein ge-
nannte Selbstbeteiligung je Versicherungsfall übersteigen.

 - wegen Personenschäden, bei denen es sich nicht um Arbeitsun-
fälle und Berufskrankheiten in dem Unternehmen handelt, in dem 
die schadenverursachende Person angestellt ist.

4.4  Be- und Entladeschäden
 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht wegen der Beschädigung 

von Land- und Wasserfahrzeugen, Containern durch/oder beim Be- 
und Entladen und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden.
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 Für Schäden an Containern besteht auch dann Versicherungsschutz, 
wenn diese entstehen beim Abheben von oder Heben auf Land- oder 
Wasserfahrzeuge durch Kräne oder Winden zum Zwecke des Be- und 
Entladens. Dies gilt nicht, wenn die Container selbst Gegenstand von 
Verkehrsverträgen (Fracht-, Speditions- oder Lagerverträgen) sind.

 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Beschädigung der Ladung 
von Fahrzeugen und Containern.

 Für Schäden am Ladegut besteht jedoch insoweit Versicherungs-
schutz, als

 - die Ladung nicht für den Versicherungsnehmer bestimmt ist,

 - es sich nicht um Erzeugnisse des Versicherungsnehmers bzw. von 
ihm, in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten gelie-
ferte Sachen handelt oder

 - der Transport der Ladung nicht vom Versicherungsnehmer bzw. 
in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten übernom-
men wurde.

5. Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend gemacht wer-
den

 Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht werden, gilt:

5.1 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden - abweichend von 
Ziffer 6.5 AHB - als Leistungen auf die Versicherungssumme angerech-
net.  Kosten sind:

 Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwen-
dungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder nach 
Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenermittlungskosten, 
auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt 
auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden 
sind;

 Kosten gelten als Schadenersatzleistungen.

5.2 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsuni-
on angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit 
dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der 
Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

6. Nicht versicherte Risiken

6.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht

6.1.1  aus Schäden durch außergewöhnliche Risiken, die nicht dem im Versi-
cherungsschein beschriebenen Vertragsgegenstand entsprechen.

6.1.2  aus dem Besitz und der Verwendung von Kraft- und Wasserfahrzeu-
gen nach den folgenden Bestimmungen:

6.1.2.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder 
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder 
eines Kraftfahrzeuganhängers verursachen.

6.1.2.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder 
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges ver-
ursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahr-
zeuges in Anspruch genommen werden.

6.1.2.3 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt 
das auch für alle anderen Versicherten.

6.1.2.4 Eine Tätigkeit der in Ziffer 1. und 2. genannten Personen an einem 
Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein 
Gebrauch im Sinne dieser Bestimmungen, wenn keine dieser Per-
sonen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug 
hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.

6.1.3 aus dem Besitz und der Verwendung von Luft- und Raumfahrzeugen 
nach den folgenden Bestimmungen:

6.1.3.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder 
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahr-
zeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- 
oder Raumfahrzeuges in Anspruch   genommen werden.

6.1.3.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versichrungsschutz, so gilt 
das auch für alle anderen Versicherten.

6.1.3.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

 - der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von 
Luft- und Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft- und Raumfahr-
zeuge, soweit die Teile, die ersichtlich für den Bau von Luft- und 
Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- und Raumfahrzeuge 
bestimmt waren,

 - Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Re-
paratur, Beförderung) an Luft- und Raumfahrzeugen oder deren 
Teilen, und zwar wegen Schäden an Luft- und Raumfahrzeugen, 
den mit diesen beförderten Sachen, der Insassen sowie wegen 
sonstiger Schäden durch Luft- und Raumfahrzeuge.

6.1.4  Bei Schäden infolge vorschriftswidrigen Umgangs mit brennbaren 
oder explosiblen Stoffen ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei.

 Für den Versicherungsnehmer selbst besteht jedoch Versicherungs-
schutz, wenn der zum Schaden führende Verstoß von seinen Beauf-
tragten ohne Wissen oder gegen den Willen des Versicherungsneh-
mers begangen wurde.

6.1.5  aus Schäden durch Sprengungen jeder Art, sofern nicht eine beson-
dere Vereinbarung hierüber mit dem Versicherer getroffen worden 
ist - siehe Versicherungsschein -.

 Auch wenn eine solche Vereinbarung getroffen worden ist, sind in je-
dem Falle ausgeschlossen Sachschäden, die an Immobilien in einem 
Umkreis von weniger als 150 m entstehen.

6.1.6 aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung von Personen 
oder Sachen sowie aus der selbständigen und nichtselbständigen Teil-
nahme am Eisenbahnbetrieb.

6.1.7  aus Erzeugung und Umgang mit Laser- und Maserstrahlen.

6.1.8  aus Schäden durch Stollen-, Tunnel- und Untergrundbahnbau (auch 
bei offener Bauweise). 

6.1.9  aus dem Verändern der Grundwasserverhältnisse.

6.1.10  wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf

 - gentechnische Arbeiten,

 - gentechnisch veränderte Organismen (GVO), - Erzeugnisse, die

 - Bestandteile aus GVO enthalten,

 - aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

7. Kumulklausel
 Beruhen mehrere Versicherungsfälle

 • auf derselben Ursache oder

 • auf gleichen Ursachen, zwischen denen ein innerer, insbesondere 
sachlicher und zeitlicher Zusammenhang besteht, 

 und besteht für einen Teil dieser Versicherungsfälle Versicherungs-
schutz nach dieser Betriebshaftpflichtversicherung und für den an-
deren Teil dieser Versicherungsfälle Versicherungsschutz nach einer 
Umweltversicherung (Umwelthaftpflicht- und Umweltschadensversi-
cherung), so steht für diese Versicherungsfälle nicht der Gesamtbe-
trag aus beiden Versicherungssummen, sondern bei gleichen Versi-
cherungssummen höchstens eine Versicherungssumme, ansonsten 
maximal die höhere Versicherungssumme zur Verfügung.

 Sofern die in der Betriebshaftpflicht- bzw. der Umweltversicherung 
(Umwelthaftpflicht- und Umweltschadensversicherung) gedeckten 
Versicherungsfälle in unterschiedliche Versicherungsjahre fallen, ist 
für die Bestimmung der maximalen Versicherungssumme für diese 
Versicherungsfälle das Versicherungsjahr maßgeblich, in dem der 
erste im Rahmen der Betriebshaftpflichtversicherung gedeckte Ver-
sicherungsfall eingetreten ist.

8. Selbstbeteiligung
8.1 Sofern im Versicherungsschein, seinen Nachträgen oder in Beson-

deren Bedingungen und Vereinbarungen nichts anderes vereinbart 
wird, trägt der Versicherungsnehmer von jedem unter den Versiche-
rungsschutz fallenden Schaden folgende Selbstbeteiligung:

8.1.1 Bei Versicherungsfällen, die in USA/US-Territorien und Kanada geltend 
gemacht werden gemäß Ziffer 5: 5.000 €. 

 Kosten gelten als Schadenersatzleistungen.

8.2 Bei Vereinbarung einer generellen Selbstbeteiligung ersetzt diese die 
besonderen Selbstbeteiligungen gemäß Ziffer 8.1.1
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Haftpflichtzusatzbedingungen für das Bauhaupt- und Baunebengewerbe (HZBBuB) (06/2010)
1. Selbstfahrende Arbeitsmaschinen und Kraftfahrzeuge 
2. Grundstückssenkungen, Erschütterungen, Erdrutschungen
3. Unterfangen/Unterfahren
4. Medienverlust 
5. Energiemehrkosten
6. Mängelbeseitigungsnebenkosten

7. Tätigkeiten als Bauträger, Generalübernehmer, Baubetreuer
8. Nachbesserungsbegleitschäden
9. Verlust von Datenmaterial
10. Mietsachschäden an Arbeitsgeräten, selbstfahrenden 
 Arbeitsmaschinen und sonstigen Kfz
11. Umweltrisiken

Erweiterungen des Versicherungsschutzes
Soweit im Versicherungsschein, seinen Nachträgen oder in den folgenden Be-
dingungen und Klauseln nichts anderes vereinbart ist, gilt die Ersatzleistung 
je nach Vereinbarung in Höhe der Grundversicherungssumme für Sachschä-
den bzw. in Höhe der Pauschalversicherungssumme vereinbart.

Soweit durch die nachstehenden Einschlüsse auch Schäden durch Umwelt-
einwirkungen umfasst werden, besteht kein Versicherungsschutz über die 
Umwelthaftpflichtbasisversicherung. 

1 Selbstfahrende Arbeitsmaschinen und Kraftfahrzeuge 
1.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-

mers aus nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtigen eige-
nen, gemieteten und geliehenen

 a) Kraftfahrzeugen und Anhängern, die nur auf nicht öffentlichen 
Wegen und Plätzen verkehren, ohne Rücksicht auf eine Höchstge-
schwindigkeit.

 b) Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h;

 c) selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Hub- und Gabelstapler bis 
20 km/h.

 Zu a) bis c):
 Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziffer 3.1 (2) 

AHB und in Ziffer 4.3 (1) AHB. 

 Hierfür gilt 

 Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der 
Fahrer eines Kraftfahrzeuges beim Eintritt des Versicherungsfalles auf 
öffentlichen Wegen und Plätzen nicht die vorgeschriebene Fahrer-
laubnis hat, ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug gebraucht hat.

 Gegenüber dem Versicherungsnehmer bleibt die Verpflichtung zur 
Leistung bestehen, wenn dieser

 • das Vorliegen der Fahrerlaubnis ohne Verschulden annehmen 
durfte oder

 den Gebrauch des Kraftfahrzeuges durch den unberechtigten Fahrer 
nicht bewusst ermöglicht hat.

1.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers aus der gelegentlichen Überlassung an Dritte. Nicht versichert 
ist die persönliche Haftpflicht des Dritten.

1.2.1 Hinweis: 
 Bei Betriebsgrundstücken und -grundstücksteilen, die Besuchern, 

Kunden oder Lieferanten zugänglich sind, handelt es sich um soge-
nannte beschränkt öffentliche Verkehrsflächen. Kraftfahrzeuge mit 
mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit und selbstfahrende Arbeits-
maschinen mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 20 km/h, 
die ausschließlich oder gelegentlich auf solchen Betriebsgrundstü-
cken oder Baustellen verkehren, sind versicherungspflichtig, mit der 
Folge, dass eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung nach Maßgabe 
der Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung (AKB) ab-
geschlossen werden muss. Auch bei einer behördlicherseits erteilten 
Befreiung von der Zulassungspflicht - Ausnahmegenehmigung nach § 
70 Abs. 1 Ziffer 2 StVZO - bleibt die Versicherungspflicht bestehen. 

 Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge, die nach ihrer 
Bauart und ihren besonderen, mit dem Fahrzeug fest verbundenen 
Einrichtungen zur Leistung von Arbeit, nicht zur Beförderung von 
Personen oder Gütern bestimmt und geeignet sind und die zu einer 
vom Bundesminister für Verkehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge 
gehören. Obwohl nicht zulassungspflichtig, müssen Arbeitsmaschi-
nen beim Verkehr auf öffentlichen Straßen amtliche Kennzeichen füh-
ren, wenn ihre durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit 20 
km/h übersteigt. Diese sind dann ausschließlich nach K zu versichern.

2 Grundstückssenkungen, Erschütterungen, Erdrutschungen
 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziffer 7.10 (b) AHB und Ziffer 

7.14.2 AHB – Haftpflichtansprüche wegen Senkungen eines Grundstücks 
(auch eines darauf errichteten Werkes oder eines Teiles eines solchen), 
Erschütterungen infolge Rammarbeiten oder Erdrutschungen.

 Hinsichtlich Sachschäden gilt dies jedoch nur, falls diese an einem 
Grundstück und/oder den darauf befindlichen Gebäuden oder Anla-
gen entstehen und es sich hierbei nicht um das Baugrundstück selbst 
handelt.

3 Unterfangen/Unterfahren
 Eingeschlossen ist – teilweise abweichend von Ziffer 7.10 (b) AHB und 

von Ziffer 7.13 AHB – die gesetzliche Haftpflicht wegen Sachschäden 
an den zu unterfangenden und unterfahrenden Grundstücken, Ge-
bäuden, Gebäudeteilen und Anlagen und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden.

 Die Regelungen der Ziffer 1.2 AHB (Erfüllungsansprüche) und der Ziffer 
7.8 AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sa-
chen) bleiben bestehen.

4 Medienverlust
4.1 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 2.2 AHB und soweit es sich 

nicht um Schäden gemäß Ziffer 7.10 AHB handelt -  die gesetzliche 
Haftpflicht wegen Abhandenkommen von Flüssigkeiten oder Gasen 
aufgrund mangelhaft hergestellter oder gelieferter oder gewarteter 
Behälter, Tanks, Rohrleitungen und dgl.

4.2 Die Ersatzleistung beträgt innerhalb der Grundversicherungssumme 
100.000 € je Versicherungsfall und ist dreifach maximiert für alle Schä-
den eines Versicherungsjahres.

5 Energiemehrkosten
5.1 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 2.1  AHB - die gesetzliche 

Haftpflicht wegen Vermögensschäden aus erhöhtem Energie- und 
Wasserverbrauch und erhöhten Energie- und Wasserkosten aufgrund 
mangelhaft durchgeführter Installationen und Zählerprüftätigkeiten.

 Ausgeschlossen sind Ansprüche infolge Unwirksamkeit von Energie-
sparmaßnahmen. 

5.2 Die Ersatzleistung beträgt innerhalb der Grundversicherungssumme 
100.000 € je Versicherungsfall und ist dreifach maximiert für alle Schä-
den eines Versicherungsjahres.

6. Mängelbeseitigungsnebenkosten
 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Sachschäden, die als Folge 

eines mangelhaften Werkes auftreten, und erfasst insoweit auch die 
Kosten, die erforderlich sind, um die mangelhafte Werkleistung zum 
Zwecke der Schadenbeseitigung zugänglich zu machen und um den 
vorherigen Zustand wiederherzustellen.

 Nicht gedeckt sind diese Kosten, wenn sie nur zur Nachbesserung auf-
gewendet werden, ohne dass ein Folgeschaden eingetreten ist. Fer-
ner sind in jedem Falle nicht gedeckt die Kosten des Versicherungs-
nehmers für die Beseitigung des Mangels an der Werkleistung selbst.

7. Tätigkeiten als Bauträger, Generalübernehmer, Baubetreuer
 Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden an Bauwerken, An-

lagen oder Anlagenteilen, die Gegenstand der Leistung des Versiche-
rungsnehmers sind, und allen sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden.

8. Nachbesserungsbegleitschäden
 Falls besonders vereinbart (siehe Vertragsübersicht)

8.1 Eingeschlossen sind – teilweise abweichend von Ziffer 1.2 AHB sowie 
Ziffer 7.7 AHB – gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter, die da-
rauf zurückzuführen sind, dass zur Durchführung von Nachbesse-
rungsarbeiten Sachen des Auftraggebers beschädigt werden müssen 
(z.B. Aufschlagen von Wänden oder Fliesen).

 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn

8.1.1 die Sachen, die zur Durchführung der Nachbesserungsarbeiten be-
schädigt werden müssen ursprünglich vom Versicherungsnehmer 
selbst (oder in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) 
verlegt oder angebracht worden sind;

8.1.2 der Nachbesserungsanspruch seitens des Auftraggebers nach Ablauf 
der Verjährungsfrist gemäß VOB geltend gemacht wird. Dies gilt auch 
dann, wenn eine von der VOB abweichende Verjährungsfrist mit dem 
Auftraggeber vereinbart ist.

8.2 Die Höchstversicherungssumme ist innerhalb der Grundversiche-
rungssummen des Vertrages auf 100.000 € je Einzelschaden und Versi-
cherungsjahr begrenzt.

 Von jeden unter den Versicherungsschutz fallenden Schaden trägt 
der Versicherungsnehmer 1.000 € selbst.

9. Verlust von Datenmaterial

 Falls besonders vereinbart (siehe Vertragsübersicht)

9.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht 
wegen Vermögensschäden im Sinne der Ziffer 2.1 AHB aus Versiche-
rungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung einge-
treten sind, für Kosten zur Wiederbeschaffung oder Reparatur von 
gespeicherten Datenmaterial – insoweit teilweise abweichend von Zif-
fer 7.15 AHB– welches durch Verschulden des Versicherungsnehmers 
beschädigt oder gelöscht wurde.

9.2 Die Ersatzleistung beträgt innerhalb der Grundversicherungssumme 
100.000 € je Versicherungsfall und ist dreifach maximiert für alle Schä-
den eines Versicherungsjahres.

10. Mietsachschäden an Arbeitsgeräten, selbstfahrenden Arbeitsmaschi-
nen und sonstigen Kfz

10.1 Eingeschlossen ist abweichend von Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7 der Allge-
meinen Versicherungsbedingungen fü r die Haftpflichtversicherung 
(AHB) die gesetzliche Haftpflicht wegen Mietsachschäden an

10.1.1 selbstfahrenden Arbeitsmaschinen;

10.1.2 sonstigen nicht zulassungspflichtigen Kraftfahrzeugen;

10.1.3 nicht selbstfahrenden Arbeitsmaschinen

10.1.4 nicht selbstfahrende Arbeitsgeräten die der Versicherungsnehmer 
aus Anlass von Arbeiten auf der Baustelle von am Bau tätigen Unter-
nehmen gemietet, geliehen, gepachtet oder aufgrund eines besonde-
ren Verwahrungsvertrages in Besitz hat.

10.2 Die Versicherungssumme beträgt im Rahmen der Grundversiche-
rungssummen 75.000 € je Schadenereignis.

 Die Höchstersatzleistung für alle vorgenannten Schäden eines Ver-
sicherungsjahres beträgt das Zweifache der vereinbarten Versiche-
rungssumme.

10.3 Ver sicherungsschutz besteht nur, soweit nicht andere Versiche-
rungen (z.B. Kaskoversicherungen) zur Ersatzleistung herangezogen 
werden können.

10.4 Der Versicherungsnehmer hat von jedem Schaden 1.500 € selbst zu 
tragen.
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10.5 Bei Einsatz in einer Arbeitsgemeinschaft beschränkt sich die Entschä-
digung auf den Teil der Quote, welche der prozentualen Beteiligung 
des Versicherungsnehmers an der Arbeitsgemeinschaft entspricht.

 Die für Haftpflichtansprüche aus der Teilnahme an Arbeitsgemein-
schaften bestehenden Bestimmungen gemäß Ziffer 3.15 der Allge-
meinen Betriebshaftpflichtbedingungen (ABHB) haben weiterhin Gel-
tung.

10.6 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind

10.6.1 Schäden infolge Transports

10.6.2 Schäden durch Brand und Explosion

10.6.3 Vermögensfolgeschäden

11. Umweltrisiken

 Eingeschlossen sind im Umfang der Umweltbedingungen Teil I (Allge-
meine Bestimmungen), Teil II (Umwelthaftpflicht-Basisversicherung) 
und Teil III (Umweltschadensbasisversicherung) folgende Umweltri-
siken

11.1 WHG-Anlagenrisiken (insoweit abweichend von Teil I Ziffer 2.1)

11.1.1 auf dem eigenen Betriebsgrundstücken

 • Heizöltanks bis 10.000 l Gesamtfassungsvermögen

 • Dieseltanks bis 5.000 l Gesamtfassungsvermögen

 • Altöl bis 1.000 l Gesamtfassungsvermögen

11.1.2 Mobile Dieseltanks auf Baustellen bis 1.000 l je Einzeltank und 5.000 l 
Gesamtfassungsvermögen

11.1.3 Mobiler Wechsel-/Wartungstanks für Heizöl bis 5.000 l

11.1.4 Betriebsmittel in nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichti-
gen Kraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen, sofern 
diese vom Versicherungsschutz im Rahmen der Betriebshaftpflicht 
erfasst sind

11.2 Ausgeschlossen bleiben halogenierte und teilhalogenierte Kohlen-
wasserstoffe (z. B. CKW, FCKW und PCB).

11.3 Wird die jeweilige Gesamtlagermenge (siehe Ziffer 8.1.1 bis 8.1.4) 
überschritten, entfällt – abweichend von Ziffer 3.1 AHB – der Versiche-
rungsschutz für diesen Teilbereich und es bedarf insoweit besonderer 
Vereinbarung.

11.4 Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die mitversi-
cherten Anlagen den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen und 
einer regelmäßigen Wartung und Kontrolle unterliegen. Auf die Be-
stimmungen zu den Obliegenheiten gemäß Ziffer 23 bis 26 AHB wird 
hingewiesen.
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Haftpflichtzusatzbedingungen für Gaststätten und Beherbergungsbetriebe (HZBGast) (06/2010)

1. Zusatzrisiken bei Gast- und Schankwirtschaften,   
 Hotels, Cafés, Bahnhofsgaststätten und -hotels

2. sonstige Zusatzrisiken
3. Verwahrungsrisiken

Erweiterungen des Versicherungsschutzes
Soweit im Versicherungsschein, seinen Nachträgen oder in den folgenden Be-
dingungen und Klauseln nichts anderes vereinbart ist, gilt die Ersatzleistung 
je nach Vereinbarung in Höhe der Grundversicherungssumme für Sachschä-
den bzw. in Höhe der Pauschalversicherungssumme vereinbart.

Soweit durch die nachstehenden Einschlüsse auch Schäden durch Umwelt-
einwirkungen umfasst werden, besteht kein Versicherungsschutz über die 
Umwelthaftpflichtbasisversicherung. 

1. Zusatzrisiken bei Gast- und Schankwirtschaften, Hotels, Cafés, Bahn-
hofsgaststätten und -hotels

1.1 Gastronomie-, Hotel- und Pensionsbetriebe

 Versicherungsschutz besteht, soweit die folgenden aufgeführten Zu-
satzrisiken zum Gastronomie-, Hotel- oder Pensionsbetrieb zuzurech-
nen sind. Soweit für die jeweiligen Zusatzrisiken eine eigene Gewer-
beanmeldung vorliegt bedarf die Mitversicherung der besonderen 
Vereinbarung oder dem Abschluss einer eigenen Betriebshaftpflicht-
versicherung.

1.1.1 Gastronomie-, hotel- oder pensionseigene Anlagen

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Besitz und Betrieb von 
gastronomie-, hotel- oder pensionseigenen

 • Sälen und Tagungsräumen;

 • Sport-/Fitness-/Wellness-Einrichtungen;

 • Schwimmbäder, Saunen;

 • Tennis-, Squash-, Golf- und Minigolfanlagen;

 • Kegel- oder Bowlingbahnen, Schiessständen;

 • Kinderspielplätzen;

 • Parkplätzen;

 • Bootsstegen;

 • Verleih/Vermietung von
  o  Ruder-/Tretbooten und Kajaks;
  o Strandkörben;
  o Fahrräder (Zwei- bis Vierrad), Tandems.

  Verleih/Vermietung von Booten mit Motor, Segelbooten, Jetskis, 
sonstigen motorgetriebenen Fahrzeugen bedarf der besonderen 
Vereinbarung.

1.1.2 Veranstalterdeckung

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus

 • der Durchführung von Veranstaltungen für Dritte (Verkehrs-
sichrungspflicht und Organisationsdeckung) oder im eigenen 
Namen (eigene Veranstalterhaftpflichtversicherung) auf dem Be-
triebsgelände sowie in gastronomie-, hotel- oder pensionseige-
nen Räumen.

  Mitversichert ist insoweit auch Auf- und Abbau von Zelten und 
Bühnen.

  Nicht mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht von 
Dritten aus der Durchführung von Veranstaltungen auf dem

  Betriebsgelände bzw. in gastronomie-, hotel- oder pensionseige-
nen Räumen (Veranstalterhaftpflichtversicherung für Dritte).

 • der Teilnahme an regionalen Stadtteil-, Orts-, Straßen- oder 
Brauchtumsfesten mit eigenen Ständen einschließlich Betrieb von 
eigenen (auch gemieteten) Tanz- und Restaurationszelten..

1.1.3 Catering-Service und Essensauslieferung

 Soweit besonders vereinbart – siehe Versicherungsschein und seine 
Nachträge – ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht aus

 • einem Cateringservice einschließlich Verleih-/Vermietung sowie 
Auf- und Abbau von Festzelten bis 50 qm Grundfläche;

 • Essensauslieferung (Bringdienst).

1.2 Bahnhofsgaststätten und Bahnhofshotels

 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.3 AHB – die von der Deut-
schen Bahn AG gemäß den Allgemeinen Vertragsbedingungen für Ne-
benbetriebe der DB (AVN) durch Vertrag übernommene gesetzliche 
Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts (nicht jedoch eine darüber hinaus 
zusätzlich vereinbarte Haftung).

 Ausgeschlossen bleibt die Beschädigung der gepachteten Gegenstän-
de gemäß Ziffer 7.6 AHB.

2. Sonstige Zusatzrisiken
2.1 Fremdenzimmer

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Abgabe von Frem-
denzimmern/Appartements

2.2 Reiseveranstalter

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Reiseveranstalter. Vo-
raussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass mindestens eine 
Leistung aus Übernachtung oder Verpflegung selbst erbracht wird. 
Dieser Einschluss ersetzt nicht die erforderliche Pflichtversicherung 
für Reiseveranstalter (Insolvenzversicherung).

3. Verwahrungsrisiken
 Die gesetzliche Haftpflicht aus den nachfolgend aufgeführten Risiken 

ist nur mitversichert, wenn dies im Versicherungsschein besonders 
vereinbart ist.

3.1. in Restaurationsbetrieben

 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Beschädigung, Vernich-
tung oder Abhandenkommen von Sachen (ausgenommen Tiere, Kfz 
aller Art mit Zubehör und Inhalt), die von Restaurationsgästen zur Auf-
bewahrung übergeben worden sind.

3.2. In Beherbergungsbetrieben

3.2.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Beschädigung, Vernich-
tung oder Abhandenkommen der von den beherbergten Gästen ein-
gebrachten Sachen (ausgenommen Tiere, Kfz aller Art mit Zubehör und 
Inhalt). Zu den eingebrachten Sachen gehören auch aufbewahrte Sa-
chen und solche, deren Aufbewahrung zu Unrecht abgelehnt wurde.

3.2.2 bei Gastgaragen und Einstellplätzen für Beherbergungsgäste

 Versicherungsschutz besteht nur, solange sich das Kfz in verschließ-
baren Garagen, in Hofräumen oder auf umfriedeten Einstellplätzen 
befindet.

 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB und in Ergänzung 
zu Ziffer 2.2 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus Beschädigung, Ver-
nichtung, Entwendung, Abhandenkommen oder unbefugtem Ge-
brauch 

3.2.2.1 der eingestellten Kfz und deren Zubehör (ausgenommen Inhalt und 
Ladung);

3.2.2.2 des in den eingestellten Kfz befindlichen und für den privaten Bedarf 
der Insassen bestimmten Reisegepäcks (ausgenommen sonstiger In-
halt und Ladung);

3.2.2.3 und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden;

3.2.2.4 beim Bewegen fremder Kfz auf dem Betriebsgrundstück gilt zusätzlich

 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht wer-
den. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen 
des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungs-
nehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von 
einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.

 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen 
oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der 
Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahr-
zeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche 
Fahrerlaubnis hat.

3.2.3 Beschädigung oder Vernichtung fremder Kfz und deren Zubehör (aus-
genommen Inhalt und Ladung) beim Zubringen oder Abholen außer-
halb des Betriebsgrundstücks.

3.2.3.1 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.7 AHB – die gesetzliche 
Haftpflicht aus der Beschädigung oder Vernichtung von fremden Kfz 
und deren Zubehör (ausgenommen Inhalt und Ladung) beim Zubrin-
gen oder Abholen außerhalb des Betriebsgrundstücks.

3.2.3.2 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht wer-
den. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen 
des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungs-
nehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von 
einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.

 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen 
oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der 
Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahr-
zeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht die erforderliche 
Fahrerlaubnis hat.
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Haftpflichtzusatzbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft (HZBLand) (06/2010)
 1. Selbstfahrende Arbeitsmaschinen und Kraftfahrzeuge
 2. Pflanzenschutz-, Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel
 3. Futtermittelerzeugung und sonstige Nebenbetriebe
 4. Ländliche Schankwirtschaft ohne Beherbergung
 5. Ferien auf dem Bauernhof
 6. Auslandsschäden
 7. Zugtiere 
 8. Energieerzeugung
 9. Regressansprüche der landwirtschaftlichen BG
 10. Private Risiken

11. Besondere Vereinbarungen
 -soweit gem. Versicherungsschein vereinbart-
11.1 Tierhaltung
11.2 Produkthaftpflichtversicherung
11.3 Gewahrsamsschäden
11.3.6 Erweiterung Gewahrsamsschäden um Brems-, Betriebs- und reine 

Bruchschäden - soweit gem. Versicherungsschein vereinbart-
11.4 Biogasanlagen

12. Umweltrisiken

Erweiterungen des Versicherungsschutzes
Soweit im Versicherungsschein, seinen Nachträgen oder in den folgenden Be-
dingungen und Klauseln nichts anderes vereinbart ist, gilt die Ersatzleistung 
je nach Vereinbarung in Höhe der Grundversicherungssumme für Sachschä-
den bzw. in Höhe der Pauschalversicherungssumme vereinbart.

Soweit durch die nachstehenden Einschlüsse auch Schäden durch Umwelt-
einwirkungen umfasst werden, besteht kein Versicherungsschutz über die 
Umwelthaftpflichtbasisversicherung. 

1 Selbstfahrende Arbeitsmaschinen und Kraftfahrzeuge 

1.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Versicherungsnehmer 
aus nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtigen eigenen, ge-
mieteten und geliehenen

 a)  Kraftfahrzeugen und Anhängern, die nur auf nicht öffentlichen 
Wegen und Plätzen verkehren, ohne Rücksicht auf eine Höchstge-
schwindigkeit.

 b)  Kraftfahrzeugen mit nicht mehr als 6 km/h;

 c)  selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Hub- und Gabelstapler bis 
20 km/h.

 d) Anhänger

 Zu a) bis d):

 Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziffer 3.1 (2) 
AHB und in Ziffer 4.3 (1) AHB. 

 Hierfür gilt 

 Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn

 • der Fahrer eines Kraftfahrzeuges beim Eintritt des Versicherungs-
falles auf öffentlichen Wegen und Plätzen nicht die vorgeschrie-
bene Fahrerlaubnis hat,

 • ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug gebraucht hat.

 Gegenüber dem Versicherungsnehmer bleibt die Verpflichtung zur 
Leistung bestehen, wenn dieser

 • das Vorliegen der Fahrerlaubnis ohne Verschulden annehmen 
durfte oder

 • den Gebrauch des Kraftfahrzeuges durch den unberechtigten 
Fahrer nicht bewusst ermöglicht hat.

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers aus der gelegentlichen Überlassung an Dritte. Nicht versichert 
ist die persönliche Haftpflicht des Dritten.

1.2 Hinweis: 

 Bei Betriebsgrundstücken und -grundstücksteilen, die Besuchern, 
Kunden oder Lieferanten zugänglich sind, handelt es sich um soge-
nannte beschränkt öffentliche Verkehrsflächen. Kraftfahrzeuge mit 
mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit und selbstfahrende Arbeits-
maschinen mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 20 km/h, 
die ausschließlich oder gelegentlich auf solchen Betriebsgrundstü-
cken oder Baustellen verkehren, sind versicherungspflichtig, mit der 
Folge, dass eine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung nach Maßgabe 
der Allgemeinen Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung (AKB) 
abgeschlossen werden muss. Auch bei einer behördlicherseits erteil-
ten Befreiung von der Zulassungspflicht - Ausnahmegenehmigung 
nach § 70 Abs. 1 Ziffer 2 StVZO - bleibt die Versicherungspflicht beste-
hen.

  Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Fahrzeuge, die nach ihrer 
Bauart und ihren besonderen, mit dem Fahrzeug fest verbundenen 
Einrichtungen zur Leistung von Arbeit, nicht zur Beförderung von 
Personen oder Gütern bestimmt und geeignet sind und die zu einer 
vom Bundesminister für Verkehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge 
gehören. Obwohl nicht zulassungspflichtig, müssen Arbeitsmaschi-
nen beim Verkehr auf öffentlichen Straßen amtliche Kennzeichen füh-
ren, wenn ihre durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit 20 
km/h übersteigt. Diese sind dann ausschließlich nach K zu versichern.

2. Pflanzenschutz-, Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel
 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Verwendung von 

Pflanzenschutz-, Schädlingsbekämpfungs- und Düngemitteln inner-
halb des versicherten Betriebes oder bei Nachbarschaftshilfe, sowie, 
soweit im Vertrag mitversichert, bei Lohnarbeiten in der Landwirt-
schaft;

 Nicht versichert sind Ansprüche

 • wegen Schäden am behandelten Gut und allen sich daraus erge-
benden Vermögensschäden,

 • wegen Schäden durch bewusstes Abweichen von Gebrauchsan-
weisungen und behördlichen Vorschriften,

 • wegen Schäden durch Schädlingsbekämpfung aus der Luft.

3. Futtermittelerzeugung und sonstige Nebenbetriebe

3.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus

3.1.1 Futtermittelerzeugung, sofern dafür keine Gewerbeanmeldung erfor-
derlich ist;

3.1.2 sonstigen Nebenbetrieben, sofern dafür keine Gewerbeanmeldung 
erforderlich ist.

4 Ländliche Schankwirtschaft ohne Beherbergung
 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Betrieb einer 

ländlichen Schankwirtschaft ohne Beherbergung, die als Nebenbe-
trieb der Land- und/oder Forstwirtschaft ausschließlich vom Versi-
cherungsnehmer und seinen Familienangehörigen nebenberuflich 
betrieben wird, sowie Hecken-, Strauß-, Besen-, Kranz- und derglei-
chen Wirtschaft mit erlaubnisfreiem Ausschank von Eigenbauweinen.

5 Ferien auf dem Bauernhof

5.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der

5.1.1 Abgabe von bis zu 8 Betten zu Beherbergungszwecken an Feriengäste. 

 Bei mehr als 8 Betten entfällt der Versicherungsschutz und es ist eine 
besondere Vereinbarung erforderlich. Doppel-/ oder Hochbetten gel-
ten als 2 Betten.

 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Abhandenkommen 
oder Beschädigung der von den Gästen, auch vom Personal anderer 
Betriebe des Versicherungsnehmers, zur Aufbewahrung überge-
benen, eingebrachten oder eingestellten Sachen.

5.1.2 Überlassung von bis zu 5 Stellplätzen für Campingwagen. Mitversi-
chert ist hinsichtlich dieser Stellplätze die gesetzliche Haftpflicht aus 
der Abgabe von Wasser und Energie.

 Bei mehr als 5 Stellplätzen entfällt der Versicherungsschutz und es ist 
eine besondere Vereinbarung erforderlich.

6. Auslandsschäden

 In Ergänzung zu Ziffer 3.4 der „Allgemeine Betriebshaftpflichtbedin-
gungen der Ostangler Brandgilde“ ist eingeschlossen die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen im Ausland vorkom-
mender Versicherungsfälle aus Anlass einer vorübergehenden land-
wirtschaftlichen Tätigkeit im europäischen Ausland von bis zu einem 
Jahr. Dies gilt auch für die Inanspruchnahme als Halter oder Hüter von 
mitversicherten Tieren.

7. Zugtiere

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus Halten, Hüten und 
Verwenden von Zugtieren, auch wenn diese nicht ausschließlich für 
eigene land- und forstwirtschaftliche Zwecke, sondern auch für Lohn-
fuhren oder im eigenen gewerblichen Betrieb (räumlich mit Land- und 
Forstwirtschaft verbunden) verwendet werden. 

8. Energieerzeugung

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Bauherr einer Photo-
voltaik-/Windkraftanlage, sofern Planung, Bauleitung und Bauausfüh-
rung an Dritte vergeben sind sowie die gesetzliche Haftpflicht 

8.1 aus dem Betrieb von stationären Kraftquellen (z. B. Trafostationen), 
die im versicherten Betrieb Verwendung finden. Mitversichert ist auch 
die gelegentliche, nicht ständige Abgabe an Dritte;

8.2 aus dem Betrieb von Photovoltaikanlagen und Windkraftanlagen bis 
zu einer Gesamtleistung von 100 kw auf dem versicherten landwirt-
schaftlichen Betrieb zur Eigenversorgung oder zur Einspeisung von 
Elektrizität in das Netz des örtlichen Energieversorgers.

 Nicht versichert ist die direkte Versorgung von Tarifkunden (Endver-
braucher).

 Eingeschlossen gelten Regressansprüche der Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen, soweit es sich um Personen- und Sachschäden 
aus Versorgungsstörungen gemäß § 18 der Verordnung über allge-
meine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für 
die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsan-
schlussverordnung NAV) handelt.

9. Regressansprüche der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
 Eingeschlossen sind – in teilweiser Abänderung von Ziffer 7.4.3 und 

Ziffer 7.5.1 AHB – Regressansprüche der Landwirtschaftlichen Berufs-
genossenschaft bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten der Ange-
hörigen des Versicherungsnehmers.

10. Private Risiken

10.1 Mitversichert ist als Privatperson die gesetzliche Haftpflicht des

10.1.1 des Versicherungsnehmers; 

10.1.2 des Altenteilers/der Altenteilerin.

10.2 Der Versicherungsschutz besteht als Familiendeckung und richtet 
sich nach den Vereinbarungen im Versicherungsschein oder Nach-
trägen und den dort aufgeführten Klauseln, Bedingungen und Bedin-
gungsheften für private Risiken.
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10.3 Für die Mitversicherung weiterer privater Risiken ist eine besondere 
Vereinbarung erforderlich.

11 Besondere Vereinbarungen
 Folgende Erweiterungen des Versicherungsschutzes gelten nur mit-

versichert, soweit sie im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 
besonders vereinbart sind.

11.1 Tierhaltung

 Soweit im Versicherungsschein jeweils besonders vereinbart gilt mit-
versichert die gesetzliche Haftpflicht

11.1.1 aus Halten und Hüten von Hunden (nicht jedoch aus gewerblicher 
Hundezucht)

 Kein Versicherungsschutz besteht als Halter und Hüter von Rottweiler 
und Dobermann und sog. Kampfhunden. Als solche gelten z.B. Ameri-
can Pit Bull Terrier bzw. Pit Bull Terrier, American Stafford Terrier bzw. 
American Staffordshire Terrier, American Bulldog, Bandog, Bordeaux 
Dogge bzw. Dogue de Bordeaux, Bullmastiff, Bullterrier, Dogo Argenti-
no, Fila Brasileiro, Kangal (Karabash), Kaukasischer Owtscharka, Mastiff, 
Mastin Espanol Mastino Napoletano, Staffordshire Bullterrier, Pitbull, 
Rhodesian Ridgeback, Tosa-Inu sowie Kreuzungen mit diesen Rassen

11.1.2 aus Halten, Hüten und Verwenden von Nutztieren, auch Zuchttieren, 
nicht jedoch von Pferden und Hunden im versicherten Betrieb. Wild-
tiere (z.B. Strauß, Reh) gelten insoweit mitversichert, als sie als Nutz-
tiere in Gehegen oder Stallungen gehalten werden.

11.1.3 aus Halten und Hüten von 

11.1.3.1 Zuchtpferden. Bei Zuchtstuten einschließlich der gesetzlichen Haft-
pflicht als Halter für die Nachzucht bis zu 2 Jahren.

11.1.3.2 Reitpferde ohne Fremdreiterrisiko. Mitversichert ist jedoch die gele-
gentliche Nutzung durch Fremde. 

11.1.3.3 Reitpferde mit Fremdreiterrisiko

11.1.3.4 Schulpferde

11.1.3.5 Pensionspferde. Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Schä-
den an Pensionstieren und allen sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden. 

11.1.4 aus einer Wanderschäferei 

11.1.5 wegen Sachschäden durch gewollten oder ungewollten Deckakt

 Zu Ziffer 7 und Ziffer 11.1.2 bis Ziffer 11.1.4 ist mitversichert die gesetz-
liche Haftpflicht wegen Schäden durch gewollten oder ungewollten 
Deckakt.

11.1.6 aus Flurschäden

 Für unter den Versicherungsschutz fallende Tiere ist mitversichert 
die gesetzliche Haftpflicht aus Flurschäden. Bei Wanderschäfereien 
jedoch nur bei Ausbruch aus dem Pferch. 

11.2 Produkthaftpflichtversicherung

11.2.1 Soweit im Versicherungsschein besonders vereinbart ist das erweiterte 
Produkthaftpflicht-Risikos nach den Besonderen Bedingungen und Risi-
kobeschreibungen für die Produkthaftpflichtversicherung (Produkthaft-
pflicht-Modell) mitversichert. Ziffer 3.18.1. der Allgemeine Betriebshaft-
pflichtbedingungen der Ostangler Brandgilde gilt gestrichen.

11.2.2 Von jedem unter den Versicherungsschutz fallenden Kostenschaden 
trägt der Versicherungsnehmer 500 € selbst, diese Selbstbeteiligung 
gilt auch für Serienschäden. 

11.2.3 Nicht unter den Versicherungsschutz fallen Ansprüche im Zusammen-
hang mit Vermehrung, Herstellung von und/oder Handel mit Pflanz- 
und/oder Saatgut.

11.3 Gewahrsamsschäden

11.3.1 Soweit im Versicherungsschein besonders vereinbart, ist einge-
schlossen – abweichend von Ziffer 7.6 AHB und Ziffer 7.7 AHB – die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers bei Beschädigung 
und Verlust von fremden Sachen - auch Zugmaschinen und selbstfah-
renden Arbeitsmaschinen ( jedoch nicht Kraftfahrzeuge anderer Art) 
- und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, die der Versi-
cherungsnehmer gemietet, gepachtet, geliehen hat oder die Gegen-
stand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind, in folgendem 
Umfang:

11.3.1.1 Voraussetzung ist, dass der Versicherungsnehmer für den Versiche-
rungsfall keinen Versicherungsschutz aus einer eventuell bestehen-
den Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung beanspruchen kann.

11.3.1.2 Der Versicherungsschutz ist davon abhängig, dass der Versicherungs-
nehmer die Sachen nur kurzfristig, längstens einen Monat, zum Ge-
brauch im eigenen land- und/oder forstwirtschaftlichen Betrieb, im 
Rahmen der Nachbarschaftshilfe oder des überbetrieblichen Maschi-
neneinsatzes in Gewahrsam hat. Das Risiko der hiermit in unmittel-
barem Zusammenhang stehenden Beförderung mit Kraftfahrzeugen 
aller Art ist eingeschlossen.

11.3.1.3 Während des Fahrbetriebes beschränkt sich der Versicherungsschutz 
für Schäden an den benutzten fremden Zugmaschinen, selbstfahren-
den Arbeitsmaschinen und mit Kraftfahrzeugen aller Art verbundenen 
Anhängern und Arbeitsgeräten auf solche Schäden, die auf ein Unfal-
lereignis, auf Brand oder Explosion zurückzuführen sind. Unfallschä-
den im Sinne dieser Bestimmung sind solche Schäden, die auf ein un-
mittelbar von außen, plötzlich mit mechanischer Gewalt einwirkendes 
Ereignis zurückzuführen sind.

 Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden sind keine Unfallschäden. 
Bremsschäden im Sinne dieser Bestimmung sind nur solche Schäden, 
die unmittelbar durch den Bremsvorgang entstehen. Betriebsschä-
den im Sinne dieser Klausel sind alle Schäden, die durch falsche Bedie-
nung unmittelbar an den fremden Zugmaschinen, Anhängern, selbst-
fahrenden Arbeitsmaschinen und mit Kraftfahrzeugen verbundenen 

Anhängern entstanden sind. Reine Bruchschäden sind im Gegensatz 
zu einem Gewaltbruch solche Schäden, bei denen es sich um einen 
Ermüdungsbruch handelt.

 Beschädigungen, die bei Feld- und ähnlic hen Arbeiten durch die 
Bodenbearbeitung, insbesondere durch Steine oder sonstige Gegen-
stände auf oder im Boden entstehen, gelten als von der Versicherung 
ausgeschlossene Betriebsschäden.

 Werden durch Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden Unfälle im 
Sinne von Ziffer 10.3.1.3 ausgelöst, so bleiben die Brems-, Betriebs- und 
reinen Bruchschäden auch in diesen Fällen von der Versicherung aus-
geschlossen, während die Unfallschäden (Folgeschäden) gedeckt sind.

11.3.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden

 • am Inventar gepachteter Betriebe,

 • an in Weide genommenen Tieren,

 • an Pensionspferden,

 • an fremden Tieren anlässlich der Beförderung mit Kfz,

 • an Gegenständen, die im Miteigentum des Versicherungsnehmers 
stehen, es sei denn, dass das Miteigentum nur durch die Mitglied-
schaft zu einer eingetragenen Genossenschaft begründet wird,

 und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

11.3.3 Ausgeschlossen sind über den Sachschaden hinausgehende Schaden-
ersatzansprüche, insbesondere für Nutzungsverlust, ferner für zufäl-
ligen Untergang und zufällige Verschlechterung der Sache sowie für 
die Erfüllung von Verträgen. 

11.3.4 Soweit im Versicherungsschein nichts anderes genannt wird, beträgt 
die Ersatzleistung innerhalb der Grundversicherungssumme des Ver-
trages 10.000 € für jeden Schaden und 30.000 € für alle Schäden eines 
Versicherungsjahres.

11.3.5 Soweit im Versicherungsschein nichts anderes genannt wird, trägt 
der Versicherungsnehmer 500 € von jedem Schaden selbst.

11.3.6 Erweiterung Gewahrsamsschäden um Brems-, Betriebs- und reine 
Bruchschäden (Falls besonders vereinbart (siehe Vertragsübersicht)

 Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden werden - abweichend von 
Ziff. 11.3.1.3 HZBLand - wie Unfallschäden behandelt und sind im Rah-
men und Umfang der Gewahrsamsschäden (Ziff. 11.3 HZBLand) mitver-
sichert.

 Für derartige Schäden beträgt die Selbstbeteiligung 500 €

11.4 Biogasanlage

11.4.1 Soweit im Versicherungsschein besonders vereinbart, ist mitversi-
chert die gesetzliche Haftpflicht als Bauherr einer Biogasanlage, so-
fern die Planung, Bauleitung und Bauausführung an Dritte vergeben 
sind sowie die gesetzliche Haftpflicht aus dem Betrieb einer Biogas-
anlage mit Blockheizkraftwerk zur Eigenversorgung oder zur Einspei-
sung von Elektrizität in das Netz des örtlichen Energieversorgers. 
Nicht versichert ist die direkte Versorgung von Tarifkunden (Endver-
braucher). 

 Eingeschlossen gelten Regressansprüche der Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen, soweit es sich um Personen- und Sachschäden 
aus Versorgungsstörungen gemäß § 18 der Verordnung über allge-
meine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für 
die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsan-
schlussverordnung NAV) handelt.

11.4.2 Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die Anlage den 
aktuellen Sicherheitsregeln für landwirtschaftliche Biogasanlagen 
entspricht sowie alle notwendigen Prüfungen und Abnahmen durch 
Fachinstitutionen und der BG vor Inbetriebnahme erfolgt sind.

 Nicht versichert ist/sind

 • Schäden aus dem Ausbringen der vergorenen Substrate;

 • Ansprüche personal- oder kapitalmäßig verbundener Unterneh-
men oder deren Gesellschafter; dies gilt auch, sofern die Vorausset-
zungen bei Angehörigen, die mit dem VN in häuslicher Gemeinschaft 
leben, erfüllt sind.

11.5 Schäden an Pensionspferden

 Soweit im Versicherungsschein besonders vereinbart, sind – abwei-
chend von Ziffer 7.6 AHB – mitversichert, Schäden an Pensionspfer-
den, soweit diese Schäden durch andere Pferde oder durch einen 
ordnungswidrigen Zustand der Ställe oder der Geländeumzäunung 
der Betriebsgrundstücke entstanden sind. Mitversichert sind insoweit 
auch Schäden durch Forkenstich und schuldhafte verspätete Benach-
richtigung des Tierarztes.

 Darüber hinausgehende Schäden (z.B. mangelhafte Pflege oder Fütte-
rung, gewollter oder ungewollter Deckakt) sind ausgeschlossen.

 Soweit im Versicherungsschein nichts anders benannt ist, beträgt die 
Ersatzleistung 5.000 € je Einzelschaden und für alle Schäden eines Ver-
sicherungsjahres. Die Selbstbeteiligung beträgt 500 € je Schaden.

12 Umweltrisiken 
 Eingeschlossen sind im Umfang der Umweltbedingungen Teil I (Allgemei-

ne Bestimmungen), Teil II (Umwelthaftpflicht-Basisversicherung) und Teil 
III (Umweltschadensbasisversicherung) folgende Umweltrisiken

12.1 WHG- Anlagenrisiken (insoweit abweichend von Teil I Ziffer 2.1) 

12.1.1 auf den eigenen Betriebsgrundstücken soweit die Lagerung im Zu-
sammenhang mit dem versicherten land- und/oder forstwirtschaft-
lichen Betrieb steht und die Anlagen nicht nach dem Umweltschutz 
dienenden Bestimmungen der Genehmigungs- oder Anzeigepflicht 
unterliegt;

12.1.1.1 Mineralöle und Pflanzenmethylester (Biodiesel), sofern das Gesamtfas-
sungsvermögen der vorhandenen Behälter 20.000 l nicht übersteigt;

12.1.1.2 Gastanks (Propan, Butan), sofern das Fassungsvermögen der vorhan-
denen Einzelbehälter/Tanks < 3,0 t ist; 
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12.1.1.3 Sickersäfte aus Silos sowie Jauche und Gülle, wenn das Gesamtfas-
sungsvermögen der vorhandenen Behälter 5.000.000 l nicht über-
steigt, sofern die Lagerung in geschlossenen Behältern oder Gruben 
– nicht jedoch Lagunen – erfolgt und die Stoffe überwiegend im versi-
cherten land- und/oder forstwirtschaftlichen Betrieb angefallen sind;

12.1.1.4 fester Stalldung, sofern der Dung im versicherten land- und/oder 
forstwirtschaftlichen Betrieb angefallen ist;

12.1.1.5 Nahrungs-, Genuss- und Futtermittel;

12.1.1.6 Festdünger bis 50 t Lagermenge;

12.1.1.7 Flüssigdünger, sofern das Gesamtfassungsvermögen der vorhan-
denen Behälter 50.000 l nicht übersteigt; 

12.1.1.8 sonstige umweltgefährliche Stoffe, sofern die Gesamtlagermenge 
5.000 l nicht übersteigt;

12.1.1.9 Altöl, sofern das Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Behälter 
1.000 l nicht übersteigt.

12.2 WHG-Anlagenrisiken auch außerhalb eigener Betriebsgrundstücke 
(insoweit abweichend von Teil I Ziffer 2.1) soweit die Lagerung im Zu-
sammenhang mit dem versicherten land- und/oder forstwirtschaft-
lichen Betrieb steht und die Anlagen nicht nach dem Umweltschutz 
dienenden Bestimmungen der Genehmigungs- oder Anzeigepflicht 
unterliegt; und zwar in folgendem Umfang:

12.2.1 Mobile Jauche- / Güllebehälter bis 30.000 Liter Fassungsvermögen;

12.2.2 Betriebsmittel in nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichti-
gen Kraftfahrzeugen und selbstfahrenden Arbeitsmaschinen, sofern 
diese vom Versicherungsschutz im Rahmen der Betriebshaftpflicht 
erfasst sind;

12.3 Anlagen des Versicherungsnehmers , die nach dem Umweltschutz 
dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht 
unterliegen (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen), und zwar im 
folgenden Umfang:

12.3.1 Betrieb von Anlagen auf dem eigenen Betriebsgrundstück zum Halten 

oder zur Aufzucht von Geflügel oder zum Halten von Rindern oder 
Schweinen, auch wenn es sich um genehmigungspflichtige Anlagen 
nach Nr. 7.1 des Anhangs zur Bundes-Immissions-Schutzverordnung 
– nicht jedoch nach Anhang 1 des Umwelt-Haftungs-Gesetzes – han-
delt.

 Voraussetzung ist, dass die Anlage zu dem versicherten land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieb gehört.

12.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder dem Einbringen 
oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf ein 
Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder biologische 
Beschaffenheit des Wassers verändert wird, durch den Versicherungs-
nehmer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko) (insoweit abwei-
chend von Teil I Ziffer 2.4) und zwar in folgendem Umfang:

12.4.1 der genehmigte Betrieb von Kleinkläranlagen mit Dreikammersystem, 
Klärteichen, Klärbeeten und Verrieselungen zur Behandlung aus-
schließlich im versicherten Betrieb anfallender häuslicher Abwässer;

12.5 Ausgeschlossen bleiben halogenierte und teilhalogenierte Kohlen-
wasserstoffe (z. B. CKW, FCKW und PCB).

12.6 Nicht versichert ist im Rahmen der Umwelthaftpflicht-Versicherung 
die Verwendung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, 
Pflanzenschutz- und Düngemitteln. Dies gilt nicht für Haftpflichtan-
sprüche wegen Schäden an Pflanzen und Kulturen Dritter durch Auf-
bringung von Jauche, Gülle, festem Stalldung, Pflanzenschutz- und 
Düngemitteln, wenn diese auf einer Übertragung durch die Luft (sog. 
Abdrift- oder Verwehschäden) oder plötzlichem und unfallartigem 
Abschwemmen beruhen.

12.7 Wird die jeweilige Gesamtlagermenge (siehe Ziffer 12.1.1 bis 12.1.2) 
überschritten, entfällt – abweichend von Ziffer 3.1 AHB – der Versiche-
rungsschutz für diesen Teilbereich und es bedarf insoweit besonderer 
Vereinbarung.

12.8 Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die mitversi-
cherten Anlagen den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen und 
einer regelmäßigen Wartung und Kontrolle unterliegen. Auf die Be-
stimmungen zu den Obliegenheiten gemäß Ziffer 23 bis 26 AHB wird 
hingewiesen. 
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die 
Produkthaftpflichtversicherung (Produkthaftpflicht-Modell) (ProdHaft) (04/2009)

Der Versicherungsschutz für Produkthaftpflichtrisiken richtet sich nach den 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung 
(AHB) und den folgenden Besonderen Bedingungen und Risikobeschrei-
bungen:

1. Gegenstand der Versicherung

1.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
für Personen-, Sach- und daraus entstandene weitere Schäden, soweit 
diese durch vom Versicherungsnehmer

 - hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse,

 - erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen 

 verursacht wurden.

 Dieser Versicherungsschutz beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der 
Versicherungsnehmer die Erzeugnisse in den Verkehr gebracht, die 
Arbeiten abgeschlossen oder die Leistungen ausgeführt hat.

1.2 Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.7 AHB - gesetzliche Haft-
pflichtansprüche wegen Schäden, die an fremden Sachen durch eine 
gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an 
oder mit diesen Sachen entstanden sind, und alle sich daraus erge-
benden Vermögensschäden.

 Dieser Versicherungsschutz besteht nur, sofern die Schäden nach Ab-
schluss der Arbeiten oder Ausführung der sonstigen Leistungen ein-
getreten sind.

 Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Beschädigung von

 - Kraft-, Schienen- und Wasserfahrzeugen, Containern sowie deren 
Ladung;

 - Sachen, die sich beim Versicherungsnehmer zur Lohnbe- oder 
-verarbeitung, Reparatur oder sonstigen 

 Zwecken befinden oder befunden haben.

2. Versichertes Risiko

 Der Versicherungsschutz bezieht sich auf den in der Betriebsbeschrei-
bung genannten Produktions- und Tätigkeitsumfang.

 Im Rahmen dieses Risikos sind mitversichert Ansprüche wegen Schä-
den aus der Vergabe von Leistungen an Dritte (Subunternehmer). 
Nicht versichert bleibt die Haftpflicht der Subuntemehmer selbst und 
deren Betriebsangehörige.

3. Mitversicherte Personen

 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht

3.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher 
Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten 
Betriebes oder eines Teils desselben angestellt hat, in dieser Eigen-
schaft; 

3.2 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie in Aus-
führung ihrer dienstlichen Verrichtungen verursachen.

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei 
denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des 
Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

4 Abgrenzungen und Erweiterungen des Versicherungsschutzes

4.1 Personen- oder Sachschäden aufgrund von Sachmängeln infolge Feh-
lens von vereinbarten Eigenschaften Eingeschlossen sind - insoweit 
abweichend von Ziff 1.1, 1.2 und 7.3 AHB - auf Sachmängeln beruhende 
Schadensersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang wegen Per-
sonen-, Sach- und daraus entstandener  weiterer Schäden, wenn der 
Versicherungsnehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Ab-
nehmer über bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten 
und Leistungen dafür verschuldensunabhängig einzustehen hat, dass 
diese bei Gefahrübergang vorhanden sind.

4.2 Verbindungs-, Vermischungs-, Verarbeitungsschäden

4.2.1  Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter 
wegen der in Ziff. 4.2.2 genannten Vermögensschäden im Sinne von 
Ziff. 2.1 AHB infolge Mangelhaftigkeit von Gesamtprodukten Drit-
ter, die durch eine aus tatsächlichen oder wirtschaftlichen Gründen 
nicht trennbare Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung von 
mangelhaft hergestellten oder gelieferten Erzeugnissen mit anderen 
Produkten entstanden sind. Erzeugnisse im Sinne dieser Regelung 
können sowohl solche des Versicherungsnehmers als auch Produkte 
Dritter sein, die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers enthalten. 
Mängel bei der Beratung über die An- oder Verwendung der vom Ver-
sicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten Erzeugnisse sowie 
Falschlieferungen stehen Mängeln in der Herstellung oder Lieferung 
gleich.

 Versicherungsschutz besteht insoweit auch - abweichend von Ziff. 
1.1, 1.2 und 7.3 AHB - für auf Sachmängeln beruhende Schadenersatz-
ansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang, wenn der Versicherungs-
nehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über be-
stimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen 
dafür verschuldensunabhängig einzustehen hat, dass diese bei Gefah-
rübergang vorhanden sind.

4.2.2  Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen

4.2.2.1 der Beschädigung oder Vernichtung der anderen Produkte, soweit 
hierfür nicht bereits Versicherungsschutz nach Ziff. 1 oder 4.1 be-
steht;

4.2.2.2  anderer für die Herstellung der Gesamtprodukte aufgewendeter Ko-
sten mit Ausnahme des Entgeltes für die mangelhaften Erzeugnisse 
des Versicherungsnehmers;

4.2.2.3  Kosten für eine rechtlich gebotene und wirtschaftlich zumutbare 
Nachbearbeitung der Gesamtprodukte oder für eine andere Scha-

denbeseitigung (siehe aber Ziff. 6.2.8). Der Versicherer ersetzt diese 
Kosten in dem Verhältnis nicht, in dem das Entgelt für die Erzeugnisse 
des Versicherungsnehmers zum Verkaufspreis der Gesamtprodukte 
(nach Nachbearbeitung oder anderer Schadenbeseitigung) steht;

4.2.2.4  weiterer Vermögensnachteile (z. B. entgangenen Gewinnes), weil die 
Gesamtprodukte nicht oder nur mit einem Preisnachlass veräußert 
werden können (siehe aber Ziff. 6.2.8). Der Versicherer ersetzt diese 
Vermögensnachteile in dem Verhältnis nicht, in dem das Entgelt für 
die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers zu dem Verkaufspreis 
steht, der bei mangelfreier Herstellung oder Lieferung der Erzeug-
nisse des Versicherungsnehmers für die Gesamtprodukte zu erzielen 
gewesen wäre;

4.2.2.5  der dem Abnehmer des Versicherungsnehmers unmittelbar entstan-
denen Kosten durch den Produktionsausfall, der aus der Mangelhaf-
tigkeit der Gesamtprodukte herrührt. Ansprüche wegen eines da-
rüber hinausgehenden Schadens durch den Produktionsausfall sind 
nicht versichert.

4.3 Weiterver- oder -bearbeitungsschäden

4.3.1  Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter we-
gen der in Ziff. 4.3.2 genannten Vermögensschäden im Sinne von Ziff. 
2.1 AHB infolge Weiterverarbeitung oder -bearbeitung mangelhaft 
hergestellter oder gelieferter Erzeugnisse, ohne dass eine Verbin-
dung, Vermischung oder Verarbeitung mit anderen Produkten statt-
findet. Erzeugnisse im Sinne dieser Regelung können sowohl solche 
des Versicherungsnehmers als auch Produkte Dritter sein, die Erzeug-
nisse des Versicherungsnehmers enthalten. Mängel bei der Beratung 
über die An- oder Verwendung der vom Versicherungsnehmer herge-
stellten oder gelieferten Erzeugnisse sowie Falschlieferungen stehen 
Mängeln in der Herstellung oder Lieferung gleich.

 Versicherungsschutz besteht insoweit auch - abweichend von Ziff. 1.1, 
1.2  und 7.3 AHB - für auf Sachmängeln beruhende Schadenersatzan-
sprüche Dritter im gesetzlichen Umfang, wenn der Versicherungs-
nehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über be-
stimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen 
dafür verschuldensunabhängig einzustehen hat, dass diese bei Gefah-
rübergang vorhanden sind.

4.3.2  Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen

4.3.2.1 Kosten für die Weiterverarbeitung oder -bearbeitung der mangel-
haften Erzeugnisse mit Ausnahme des Entgeltes für die mangelhaften 
Erzeugnisse des Versicherungsnehmers, sofern die verarbeiteten 
oder bearbeiteten Erzeugnisse unveräußerlich sind;

4.3.2.2  Kosten für eine rechtlich gebotene und wirtschaftlich zumutbare 
Nachbearbeitung der weiterverarbeiteten oder - bearbeiteten Er-
zeugnisse oder für eine andere Schadenbeseitigung (siehe aber Ziff. 
6.2.8). Der Versicherer ersetzt diese Kosten in dem Verhältnis nicht, 
in dem das Entgelt für die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers 
zum Verkaufspreis der weiterverarbeiteten oder -bearbeiteten Er-
zeugnisse (nach Nachbearbeitung oder anderer Schadenbeseitigung) 
steht; 

4.3.2.3  weiterer Vermögensnachteile (z. B. entgangenen Gewinnes), weil 
die weiterverarbeiteten oder –bearbeiteten Erzeugnisse nicht oder 
nur mit einem Preisnachlass veräußert werden können (siehe aber 
Ziff. 6.2.8). Der Versicherer ersetzt diese Vermögensnachteile in dem 
Verhältnis nicht, in dem das Entgelt für die Erzeugnisse des Versiche-
rungsnehmers zu dem Verkaufspreis steht, der bei mangelfreier Her-
stellung oder Lieferung der  Erzeugnisse des Versicherungsnehmers 
nach Weiterverarbeitung oder -bearbeitung zu erwarten gewesen 
wäre.

4.4 Aus- und Einbaukosten

4.4.1  Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter we-
gen der in Ziff. 4.4.2 und 4.4.3 genannten Vermögensschäden im Sinne 
von Ziff. 2.1 AHB infolge Mangelhaftigkeit von Gesamtprodukten Drit-
ter die durch den Einbau, das Anbringen, Verlegen oder Auftragen von 
mangelhaft hergestellten oder gelieferten Erzeugnissen entstanden 
sind. Erzeugnisse im Sinne dieser Regelung können sowohl solche des 
Versicherungsnehmers als auch Produkte Dritter sein, die Erzeugnisse 
des Versicherungsnehmers enthalten. Mängel bei der Beratung über 
die An- oder Verwendung der vom Versicherungsnehmer hergestell-
ten oder gelieferten Erzeugnisse sowie Falschlieferungen stehen 
Mängeln in der Herstellung oder Lieferung gleich.

 Versicherungsschutz besteht insoweit auch — abweichend von Ziff. 
1.1, 1.2 und 7.3 AHB — für auf Sachmängeln beruhende Schadenersatz-
ansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang, wenn der Versicherungs-
nehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über be-
stimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen 
dafür verschuldensunabhängig einzustehen hat, dass diese bei Gefah-
rübergang vorhanden sind.

4.4.2 Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen

4.4.2.1  Kosten für den Austausch mangelhafter Erzeugnisse (nicht jedoch 
von deren Einzelteilen), d.h. Kosten für das Ausbauen, Abnehmen, 
Freilegen oder Entfernen mangelhafter Erzeugnisse und das Einbau-
en, Anbringen,  Verlegen oder Auftragen mangelfreier Erzeugnisse 
oder mangelfreier Produkte Dritter. Vom Versicherungsschutz ausge-
nommen bleiben die Kosten für die Nach- und Neulieferung mangel-
freier Erzeugnisse oder mangelfreier Produkte Dritter.

4.4.2.2  Kosten für den Transport mangelfreier Erzeugnisse oder mangelfrei-
er Produkte Dritter mit Ausnahme solcher an den Erfüllungsort der 
ursprünglichen Lieferung des Versicherungsnehmers. Sind die Kosten 
für den direkten Transport vom Versicherungsnehmer bzw. vom Drit-
ten zum Ort des Austausches geringer als die Kosten des Transportes 



Seite 28 von 52

vom Erfüllungsort der ursprünglichen Lieferung des Versicherungs-
nehmers zum Ort des Austausches, sind nur die Kosten des Direkt-
transportes versichert.

4.4.3  Ausschließlich für die in Ziff. 4.4.2 genannten Kosten besteht in Erwei-
terung der Ziff. 4.4.1 - und insoweit abweichend von Ziff. 1.1 und 1.2 
AHB - Versicherungsschutz auch dann, wenn sie zur Erfüllung einer  
gesetzlichen Pflicht zur Neulieferung oder zur Beseitigung eines Man-
gels des Erzeugnisses des Versicherungsnehmers von diesem oder 
seinem Abnehmer aufgewendet werden.

4.4.4 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn

4.4.4.1 der Versicherungsnehmer die mangelhaften Erzeugnisse selbst ein-
gebaut oder montiert hat oder in seinem Auftrag, für seine Rechnung 
oder unter seiner Leitung hat einbauen oder montieren lassen; dies 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass die Mangel-
haftigkeit nicht aus dem Einbau, der Montage oder Montageleitung, 
sondern ausschließlich aus der Herstellung oder Lieferung resultiert;

4.4.4.2 sich die Mangelbeseitigungsmaßnahmen gemäß Ziff. 4.4.1 bis 4.4.3 auf 
Teile, Zubehör oder Einrichtungen von Kraft-, Schienen-, oder Wasser-
fahrzeugen beziehen, soweit diese Erzeugnisse im Zeitpunkt der Aus-
lieferung durch den Versicherungsnehmer oder von ihm beauftragte 
Dritte ersichtlich für den Bau von oder den Einbau in Kraft-, Schienen- 
oder Wasserfahrzeugen bestimmt waren;

4.4.4.3 Ziff. 6.2.8 eingreift.

4.5 Schäden durch mangelhafte Maschinen 

4.5.1  Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter 
wegen der in Zlff. 4.5.2 genannten Vermögensschäden im Sinne von 
Ziff. 2.1 AHB infolge Mangelhaftigkeit von Produkten, die durch vom 
Versicherungsnehmer mangelhaft hergestellte, gelieferte, montierte 
oder gewartete Maschinen produziert, be- oder verarbeitet wurden. 
Mängel bei der Beratung über die An- oder Verwendung der vom Ver-
sicherungsnehmer hergestellten, gelieferten, montierten oder ge-
warteten Maschinen sowie Falschlieferungen stehen Mängeln in der 
Herstellung oder Lieferung gleich.

 Versicherungsschutz besteht insoweit auch - abweichend Ziff. 1.1, 1.2 
und 7.3 AHB - für auf Sachmängeln beruhende Schadenersatzansprü-
che Dritter im gesetzlichen Umfang, wenn der Versicherungsnehmer 
aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über bestimmte 
Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür 
verschuldensunabhängig einzustehen hat, dass diese bei Gefahrüber-
gang vorhanden sind.

4.5.2  Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen

4.5.2.1  der Beschädigung oder Vernichtung der mittels der Maschine herge-
stellten, be- oder verarbeiteten Produkte, soweit hierfür nicht bereits 
Versicherungsschutz nach Ziff. 1 oder 4.1 besteht;

4.5.2.2 anderer für die Herstellung, Be- oder Verarbeitung der Produkte nutz-
los aufgewendeter Kosten;

4.5.2.3  Kosten für eine rechtlich gebotene und wirtschaftlich zumutbare 
Nachbearbeitung der mittels der Maschinen des Versicherungsneh-
mers hergestellten, be- oder verarbeiteten Produkte oder für eine 
andere Schadenbeseitigung;

4.5.2.4  weiterer Vermögensnachteile (z. B. entgangenen Gewinnes), weil die 
mittels der Maschinen des Versicherungsnehmers hergestellten, be- 
oder verarbeiteten Produkte nicht oder nur mit einem Preisnachlass 
veräußert werden konnten;

4.5.2.5  der dem Abnehmer des Versicherungsnehmers unmittelbar entstan-
denen Kosten infolge eines sich aus Mängeln der hergestellten, be- 
oder verarbeitenden Produkte ergebenden Produktionsausfalles. An-
sprüche wegen eines darüber hinausgehenden Schadens durch den 
Produktionsausfall sind nicht versichert;

4.5.2.6  weiterer Vermögensnachteile, weil die mittels der Maschinen des Ver-
sicherungsnehmers mangelhaft hergestellten, be- oder verarbeiteten 
Produkte mit anderen Produkten verbunden, vermischt, verarbeitet 
(Ziff. 4.2) oder weiterverarbeitet oder -bearbeitet (Ziff. 4.3), eingebaut, 
angebracht, verlegt oder aufgetragen (Ziff. 4.4)  werden. Dieser 
Versicherungsschutz wird im Umfang der vorgenannten Ziff. 4.2 ff. 
gewährt.

4.6 Prüf- und Sortierkosten (sofern im Versicherungsschein besonders 
vereinbart) 

  Besteht Versicherungsschutz nach den vorangehenden Ziff. 4.2 f., gilt:

4.6.1  Eingeschlossen sind gesetzliche Schadenersatzansprüche Dritter 
wegen der in Ziff. 4.6.2 und 4.6.3 genannten Vermögensschäden in-
folge der Überprüfung von Produkten der Dritten auf Mängel, wenn 
die Mangelhaftigkeit einzelner Produkte bereits festgestellt wurde 
und aufgrund ausreichenden Stichprobenbefundes oder sonstiger 
nachweisbarer Tatsachen gleiche Mängel an gleichartigen Produkten 
zu befürchten sind. Die Überprüfung muss der Feststellung dienen, 
welche der Produkte mit Mangelverdacht tatsächlich mangelhaft sind 
und bei welchen dieser Produkte die nach den Ziff. 4.2 ff. versicherten 
Maßnahmen zur Mangelbeseitigung erforderlich sind. Produkte im 
Sinne dieser Regelung sind solche, die aus oder mit Erzeugnissen des 
Versicherungsnehmers hergestellt, be- oder verarbeitet wurden.

4.6.2  Gedeckt sind ausschließlich Schadenersatzansprüche wegen Kosten 
der Überprüfung der Produkte mit Mangelverdacht. Zur Überprüfung 
gehört auch ein notwendiges Vorsortieren zu überprüfender und 
Aussortieren von überprüften Produkten sowie das infolge der Über-
prüfung erforderliche Umpacken der betroffenen Produkte.

4.6.3 Ist jedoch zu erwarten,

 dass die Kosten der Überprüfung der Produkte mit Mangelverdacht 
zzgl. der nach Ziff. 4.2 ff. gedeckten Kosten auf Basis der festgestell-
ten oder nach objektiven Tatsachen anzunehmenden Fehlerquote 
höher sind, als die nach Ziff. 4.2 ff. gedeckten Kosten im Falle der 
tatsächlichen Mangelhaftigkeit aller Produkte mit Mangelverdacht, 
so beschränkt sich der Versicherungsschutz auf die Versicherungslei-

stungen nach Ziff. 4.2 ff. In diesen Fällen oder wenn eine Feststellung 
der Mangelhaftigkeit nur durch Zerstörung des Produktes möglich ist, 
bedarf es keines Nachweises, dass die Produkte mit Mangelverdacht 
tatsächlich Mängel aufweisen.

 Ist eine Feststellung der Mangelhaftigkeit nur nach Ausbau der Er-
zeugnisse möglich und wäre bei tatsächlicher Mangelhaftigkeit der 
Austausch dieser Erzeugnisse die notwendige Mangelbeseitigungs-
maßnahme nach Ziff. 4.4, so beschränkt sich der Versicherungsschutz 
ebenfalls auf die Versicherungsleistungen nach Ziff. 4.4. Auch in diesen 
Fällen bedarf es keines Nachweises, dass die Produkte mit Mangelver-
dacht tatsächlich Mängel aufweisen.

4.6.4  Ausschließlich für die in Ziff. 4.6.2 und 4.6.3 genannten Kosten besteht 
in Erweiterung der Ziff. 4.6.1 - und insoweit abweichend von Ziff. 1.1 
und 1.2 AHB - Versicherungsschutz auch dann, wenn sie zur Erfüllung 
einer gesetzlichen Pflicht zur Neulieferung oder zur Beseitigung 
eines Mangels des Erzeugnisses des Versicherungsnehmers von die-
sem oder seinem Abnehmer aufgewendet werden.

4.6.5 Auf Ziff. 6.2.8 wird hingewiesen.

5 Auslandsdeckung
 (Umfang nach besonderer Vereinbarung / siehe ABHB Ziffer 3.4)

6 Risikoabgrenzungen
6.1 Nicht versichert sind

6.1.1 Ansprüche, soweit diese nicht in Ziff. 4 ausdrücklich mitversichert 
sind,

 - auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvomahme, 
Rücktritt, Minderung, auf Schadenersatz statt der Leistung;

 - wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nachbesserung 
durchführen zu können;

 - wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder 
wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschul-
deten Erfolges;

 - auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ord-
nungsgemäße Vertragserfüllung;

 - auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Lei-
stung;

 - wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzlei-
stungen.

 Dies gilt auch dann, wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt;

6.1.2 im Rahmen der Versicherung gem. Ziff. 4.2 ff. Ansprüche wegen Fol-
geschäden (z. B. Betriebsunterbrechung oder Produktionsausfall), so-
weit diese nicht in den Ziff. 4.2 ff. ausdrücklich mitversichert sind.

6.2 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind

6.2.1  Ansprüche aus Garantien oder aufgrund sonstiger vertraglicher Haf-
tungserweiterungen, soweit es sich nicht um im Rahmen der Ziff. 4 
versicherte Vereinbarungen bestimmter Eigenschaften von Erzeug-
nissen, Arbeiten und Leistungen bei Gefahrübergang handelt, für die 
der Versicherungsnehmer verschuldensunabhängig im gesetzlichen 
Umfang einzustehen hat;

6.2.2  Ansprüche, die daraus hergeleitet werden, dass gelieferte Sachen 
oder Arbeiten mit einem Rechtsmangel behaftet sind (z. B. Schäden 
aus der Verletzung von Patenten, gewerblichen Schutzrechten, Ur-
heberrechten, Persönlichkeitsrechten, Verstößen in Wettbewerb und 
Werbung);

6.2.3 Ansprüche wegen Schäden gemäß Ziff. 7.8 AHB;

6.2.4  Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi-
cherten, soweit diese den Schaden durch bewusstes Abweichen von 
gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften sowie von schriftlichen 
Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers herbeigeführt 
haben;

6.2.5  Ansprüche aus Sach- und Vermögensschäden durch Erzeugnisse, 
deren Verwendung oder Wirkung im Hinblick auf den konkreten Ver-
wendungszweck nicht nach dem Stand der Technik oder in sonstiger 
Weise ausreichend erprobt waren.

 Dies gilt nicht für Schäden an Sachen, die mit den hergestellten oder 
gelieferten Erzeugnissen weder in einem Funktionszusammenhang 
stehen noch deren bestimmungsgemäßer Einwirkung unterliegen;

6.2.6 Ansprüche aus

 - Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- 
oder Raumfahrzeugen sowie von Teilen von Luft- oder Raumfahr-
zeugen, soweit diese Teile im Zeitpunkt der Auslieferung durch 
den Versicherungsnehmer oder von ihm beauftragte Dritte er-
sichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen sowie den 
Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge bestimmt waren,

 - Tätigkeiten, (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Re-
paratur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeugen sowie Luft- 
oder Raumfahrzeugteilen

6.2.7  Ansprüche wegen Vermögensschäden im Sinne von Ziff. 2.1 AHB, die 
von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen 
Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich verbunden sind oder un-
ter einer einheitlichen unternehmerischen Leitung stehen, geltend 
gemacht werden. 

6.2.8  Ansprüche wegen Kosten gemäß Ziff. 4.2.2.3, 4.3.2.2, 4.4 und - soweit 
vereinbart - Ziff. 4.6 sowie Ansprüche wegen Beseitigungs- bzw. Ver-
nichtungskosten im Rahmen der Ziff. 4.2.2.4 und 4.3.2.3, die im Zusam-
menhang mit einem Rückruf von Erzeugnissen geltend gemacht wer-
den. Erzeugnisse im Sinne dieser Regelung können sowohl solche des 
Versicherungsnehmers als auch Produkte Dritter sein, die Erzeugnisse 
des Versicherungsnehmers enthalten. Rückruf ist die auf gesetzlicher 
Verpflichtung beruhende Aufforderung des Versicherungsnehmers, 
zuständiger Behörden oder sonstiger Dritter an Endverbraucher, End-
verbraucher beliefernde Händler, Vertrags- oder sonstige Werkstätten, 
die Erzeugnisse von autorisierter Stelle auf die angegebenen Mängel 
prüfen, die gegebenenfalls festgestellten Mängel beheben oder andere 
namentlich benannten Maßnahmen durchführen zu lassen.
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7 Zeitliche Begrenzung
7.1  Der Versicherungsschutz gemäß Ziff. 4.2 ff. umfasst die Folgen aller 

Versicherungsfälle, die dem Versicherer nicht später als drei Jahre 
nach Beendigung des Versicherungsvertrages gemeldet werden. Un-
berührt bleiben die vertraglichen Anzeigeobliegenheiten.

7.2  Für Ansprüche nach Ziff. 4.2 ff. wegen Schäden durch Erzeugnisse des 
Versicherungsnehmers, die vor Inkrafttreten dieses Versicherungs-
vertrages ausgeliefert wurden, besteht Versicherungsschutz nur bei 
besonderer Vereinbarung.

8 Versicherungsfall und Serienschaden

8.1  Versicherungsfall ist das während der Wirksamkeit des Vertrages ein-
getretene Schadenereignis gemäß Ziff. 1.1 AHB. Bei Ziff. 4.4.3 und 4.6.4 
ist es für den Versicherungsfall - abweichend von Ziff. 1.1 AHB - uner-
heblich, dass es sich nicht um Haftpflichtansprüche handelt.

8.2 Der Versicherungsfall tritt ein bei:

8.2.1 Ziff. 4.2 im Zeitpunkt der Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung 
der Erzeugnisse; 8.2.2 Ziff. 4.3 im Zeitpunkt der Weiterbearbeitung 
oder -verarbeitung der Erzeugnisse;

8.2.3 Ziff. 4.4 im Zeitpunkt des Einbaus, Anbringens, Verlegens oder Auftra-
gens der Erzeugnisse;

8.2.4 Ziff. 4.5.2.1 bis 4.5.2.5 im Zeitpunkt der Produktion, Be- oder Verarbei-
tung der in Ziff. 4.5 genannten Sachen;

8.2.5 Ziff. 4.5.2.6 in den für Ziff. 4.2 bis 4.4 vorgenannten Zeitpunkten, je 
nachdem, mit welcher dieser Ziffern die Regelung gemäß Ziff. 4.5.2.6 
in Zusammenhang steht;

8.2.6 Ziff. 4.6 in den für Ziff. 4.2 bis 4.5 vorgenannten Zeitpunkten, je nach-
dem, mit welcher dieser Ziffern die in Ziff. 4.6 geregelte Überprüfung 
in Zusammenhang steht.

8.3 Mehrere während der Wirksamkeit des Vertrages eintretende Versi-
cherungsfälle

 - aus der gleichen Ursache, z. B. aus dem gleichen Konstruktions-, 
Produktions- oder Instruktionsfehler, es sei denn, es besteht zwi-
schen den mehreren gleichen Ursachen kein innerer Zusammen-
hang, oder

  - aus Lieferungen solcher Erzeugnisse, die mit den gleichen Män-
geln behaftet sind,

 gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als in dem Zeit-
punkt eingetreten, in dem der erste dieser Versicherungsfälle einge-
treten ist.

 Ziff. 6.3 AHB wird gestrichen.

9 Selbstbehalt

 Der Versicherungsnehmer hat sich bei jedem Versicherungsfall an den 
versicherten Schäden selbst zu beteiligen.

10 Erhöhungen und Erweiterungen des Risikos (neue Risiken)

10.1 Der Versicherungsnehmer hat

 - wesentliche Erhöhungen oder Erweiterungen des Produktions- 
oder Tätigkeitsumfanges Ziff. 3.1 (2) AHB,

 - Risiken, die nach Abschluss der Versicherung neu entstehen (Vor-
sorgeversicherung gem. Ziff. 3.1(3) und 4  (AHB)

 - Zwecks Vereinbarung neuer Beiträge und Überprüfung der Bedin-
gungen – abweichend von Ziff. 13.1 und 4.1 AHB – unverzüglich 
anzuzeigen.
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Umweltversicherung der Ostangler Brandgilde
(Umwelthaftpflicht-/Umweltschadens-Basisversicherung) (UmVOB) (06/2010)

- Stand 04.2009 -
Der Versicherungsschutz für Umweltrisiken richtet sich nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB), den zu diesem 
Haftpflichtversicherungsvertrag vereinbarten Bestimmungen, soweit nachstehend nichts anderes vereinbart ist, und den nachfolgenden Risikobeschreibungen, 
Besonderen Bedingungen und Erläuterungen für die Umweltversicherung der Ostangler Brandgilde (Umwelthaftpflicht-/Umweltschadens-Basisversicherung).

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeine Bestimmungen
1. Gegenstand der Versicherung
2.  Risikobegrenzung 
3.  Vorsorgeversicherung / Erhöhungen und Erweiterungen
4.  Versicherungssumme, Jahreshöchstersatzleistung, 
 Serienschaden, Selbstbeteiligung
5. Nachhaftung
6.  Nicht versicherte Tatbestände

II. Umwelthaftpflicht-Basisversicherung
1. Gegenstand der Versicherung
2. Umfang der Versicherung / Versicherte Risiken
3. Versicherungsfall
4. Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles
5. Versicherungsfälle im Ausland
6. Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend gemacht werden

III. Umweltschadens-Basisversicherung
1. Gegenstand der Versicherung
2. Umfang der Versicherung / Versicherte Risiken
3. Betriebsstörung
4. Leistungen der Versicherung
5. Versicherte Kosten
6. Nicht versicherte Tatbestände 
7. Erhöhungen und Erweiterungen
8. Neue Risiken
9. Versicherungsfall
10. Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles
11. Versicherungsfälle im Ausland
12. Obliegenheiten bei unmittelbarer Gefahr eines Umweltschadens und 

nach Eintritt eines solchen

Erweiterungen zum Versicherungsschutz

 Zusatzbaustein 1 zu Ziffer III – nur nach besonderer Vereinbarung
 Zusatzbaustein 2 zu Ziffer III – nur nach besonderer Vereinbarung

I  Allgemeine Bestimmungen
1. Gegenstand der Versicherungsbedingungen
 Versichert ist:

1.1 die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versiche-
rungsnehmers wegen Personen- und Sachschäden durch Umweltein-
wirkung nach Maßgabe von Ziffer II;

1.2 die gesetzliche Pflicht öffentlich-rechtlichen Inhalts des Versiche-
rungsnehmers gemäß Umweltschadensgesetz zur Sanierung von 
Umweltschäden nach Maßgabe von Ziffer III. Sofern in den AHB, den 
für die Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung vereinbarten Allge-
meinen, Besonderen und Zusatzbedingungen oder nachfolgend von 
(Haftpflicht-) Ansprüchen die Rede ist, bezieht sich dies im Rahmen 
der Umweltschadens-Basisversicherung gemäß Ziffer III auch auf 
Pflichten aus dem Umweltschadensgesetz.

2. Risikobegrenzungen
 Ausgenommen von der Versicherung und besonders zu versichern 

ist, was nicht nach dem Antrag / auf der Deckungsnote ausdrücklich 
in Versicherung gegeben oder nach Besonderen Bedingungen oder 
Risikobeschreibungen ohne besonderen Beitrag mitversichert ist, 
insbesondere sind nicht versichert Pflichten und Ansprüche wegen 
Umwelteinwirkungen bzw. Umweltschäden aus

2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässer-
schädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, 
zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);

2.1.1 Abweichend hiervon sind zu Ziffer II und Ziffer III für das versicherte 
Betriebsgrundstück mitversichert umweltgefährdende Stoffe in Be-
hältnissen bis 205 l/kg Fassungsvermögen (Kleingebinde), soweit das 
Gesamtfassungsvermögen der vorhandenen Kleingebinde 3.000 l/kg 
nicht übersteigt. Wird diese Menge überschritten, entfällt der Versiche-
rungsschutz und es ist eine besondere Vereinbarung erforderlich. 

 Ausgeschlossen bleiben halogenierte Kohlenwasserstoffe (HKW)

2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang I zum Umwelthaf-
tungsgesetz (UHG);

2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers , die nach dem Umweltschutz 
dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht 
unterliegen (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen);

2.3.1 Abweichend hiervon sind jedoch eingeschlossen im Umfang der 
Umweltbedingungen Teil I (Allgemeine Bestimmungen) – insoweit 
teilweise abweichend von Teil I, Ziffer 2.3 – , Teil II (Umwelthaftpflicht-
Basisversicherung) und Teil III (Umweltschadensbasisversicherung) 
alle betrieblichen Anlagen, sofern diese nicht einem förmlichen Ge-
nehmigungsverfahren nach §4 Abs. 1 Bundesimmisionsschutz-Gesetz 
(BImschG) in Verbindung mit §10 BImschG oder einer Deckungsvor-
sorge unterliegt. Ausgeschlossen bleiben Anlagen zur Verwertung/
Beseitigung von Abfällen sowie Deponien.

2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder dem Einbringen 
oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf ein 
Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder biologische 
Beschaffenheit des Wassers verändert wird, durch den Versicherungs-
nehmer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko);

2.4.1 Abweichend hiervon sind zu Ziffer II und Ziffer III für das versicherte 
Betriebsgrundstück jedoch mitversichert Fett- und Benzin-/Ölab-
scheider. 

2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum UHG.

3 Vorsorgeversicherung / Erhöhungen und Erweiterungen 
3.1 Die Bestimmungen der Ziff. 3.1 (3) und 4 AHB - Vorsorgeversicherung - 

finden für die Ziff. 2.1 - 2.5 keine Anwendung. Der Versicherungsschutz 
für neue Risiken bedarf insoweit besonderer Vereinbarung. Zu Ziffer III 
siehe ergänzend Ziffer III 8.

3.2 Ziff. 3.1 (2) und 3.2 AHB - Erhöhungen und Erweiterungen - findet für 
die Ziff. 2.1 - 2.5 ebenfalls keine Anwendung; hiervon unberührt blei-
ben mengenmäßige Veränderungen von Stoffen innerhalb der unter 
Ziff. 2 versicherten Risiken. Zu Ziffer III siehe ergänzend Ziffer III 7.

4 Versicherungssumme, Jahreshöchstersatzleistung, Serienschaden, 
Selbstbeteiligung

4.1 Versicherungssumme, Jahreshöchstersatzleistung

4.1.1 Für den Umfang der Leistung des Versicherers gemäß Ziffer II bilden 
die zur Haftpflichtversicherung vertraglich vereinbarten Versiche-
rungssummen die Höchstgrenze bei jedem Versicherungsfall.

4.1.2 Für den Umfang der Leistung des Versicherers gemäß Ziffer III bildet 
die zur Haftpflichtversicherung vertraglich vereinbarte Versicherungs-
summe für Sachschäden die Höchstgrenze bei jedem Versicherungsfall. 
Diese Versicherungssumme bildet auch die Höchstersatzleistung des 
Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.

4.1.3 Die Kosten für die Ausgleichssanierung Ziffer III, 5.1.3 werden im Rah-
men der vereinbarten Versicherungssumme und der Jahreshöchster-
satzleistung bis zu einem Gesamtbetrag von 500.000 €, pro Versiche-
rungsjahr jedoch nur 500.000 €, ersetzt.

4.1.4 Der Versicherungsschutz für neue Risiken zu Ziffer III ist von ihrer 
Entstehung bis zur Einigung i. S. von Ziff. III 8.2.2 auf den Betrag von 
500.000 € begrenzt, sofern nicht im Versicherungsschein eine abwei-
chende Versicherungssumme festgesetzt wird. 

4.1.5 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls gemäß Ziffer  III.9 
werden im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme und 
der Jahreshöchstersatzleistungen bis zu einem Gesamtbetrag von 
500.000€ je Störung des Betriebes oder behördlicher Anordnung, pro 
Versicherungsjahr jedoch nur 500.000 € ersetzt.

4.1.6 Beruht ein Schaden gemäß dieser Bedingungen auf derselben Ursache 
wie ein Schadenereignis im Sinne der Ziffer 1.1 Abs.2 AHB und steht er 
mit diesem in einem engen zeitlichen  Zusammenhang, so ist die 
Höchstersatzleistung des Versicherers für den Schaden gemäß die-
ser Bedingungen und für das Schadenereignis im Sinne von Ziffer 1.1 
Abs.2 AHB insgesamt auf die zur Haftpflichtver-sicherung vertraglich 
vereinbarten Versicherungssummen begrenzt.

4.2 Serienschaden
4.2.1 Für Ziffer 1.1 – Schäden durch Umwelteinwirkungen – gilt :

 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Ver-
sicherungsfälle

 - durch dieselbe Umwelteinwirkung;

 - durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache oder unmittel-
bar auf den gleichen Ursachen beruhende Umwelteinwirkungen, 
wenn zwischen gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sach-
licher und zeitlicher Zusammenhang besteht,

 gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versiche-
rungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle als 
eingetreten gilt. Ziffer 6.3 AHB findet keine Anwendung.

4.2.2 Für Ziffer 1.2 – Pflichten gemäß Umweltschadensgesetz – gilt :

 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Ver-
sicherungsfälle

 - durch dieselbe Ursache,

 - durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache oder unmittel-
bar auf den gleichen Ursachen beruhende

 - Sanierungsanforderungen, wenn zwischen gleichen Ursachen ein 
innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher Zusammenhang 
besteht,

 gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versiche-
rungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle als 
eingetreten gilt. Ziffer 6.3 AHB findet keine Anwendung.

4.3 Selbstbeteiligung 
 Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von der 

Schadenersatzleistung 1.000 € selbst zu tragen. Der Versicherer ist 
auch in diesen Fällen zur Prüfung der gesetzlichen Verpflichtung und 
zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme verpflichtet. 

 Bei Versicherungsfällen, die in USA/US-Territorien und Kanada geltend 
gemacht werden (gemäß Ziffer II 5 und 6) beträgt die Selbstbeteili-
gung 5.000 €. Kosten gelten als Schadensersatzleistungen. 

5. Nachhaftung
5.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder 

dauernden Wegfalls des versicherten Risikos oder durch Kündigung 
des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der 
Versicherungsschutz für solche Versicherungsfälle weiter, die wäh-
rend der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber zum 
Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch nicht 
festgestellt waren, mit folgender Maßgabe:

 - Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren vom Zeitpunkt 
der Beendigung des Versicherungsverhältnisses an gerechnet.

 - Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungs-
zeit im Rahmen des bei Beendigung des Versicherungsverhält-
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nisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des 
unverbrauchten Teils der Versicherungssumme des Versiche-
rungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis endet.

5.2 Die Regelung gemäß Ziffer 5.1 gilt für den Fall entsprechend, dass 
während der Laufzeit des Versicherungsverhältnisses ein versichertes 
Risiko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des 
Wegfalls des versicherten Risikos abzustellen ist.

6. Nicht versicherte Tatbestände
 Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche (unabhängig davon, 

ob diese bereits erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Erhal-
tungszustand von Ar-ten und natürlichen Lebensräumen oder Gewäs-
ser haben oder eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstel-
len) wegen

6.1 Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen diese Stoffe verschüttet 
werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch 
ähnliche Vorgänge in den Boden oder ein Gewässer gelangen. Das gilt 
nicht, soweit solche Vorgänge auf einer Störung des Betriebes beru-
hen.

6.2 Schäden am Grundwasser;
6.3 Schäden infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers 

oder seines Fließverhaltens;

6.4 Schäden, die vor Beginn des Versicherungsvertrages eingetreten 
sind;

6.5 Schäden, die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer 
nach Beginn des Versicherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt 
oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits von einer Um-
welteinwirkung betroffen waren. 

6.6 Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder 
in Kauf genommene Umwelteinwirkungen entstehen. Ausschließlich 
für Schäden durch Umwelteinwirkung gemäß Ziffer II. gilt:

 Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis erbringt, 
dass er nach dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der schadenursäch-
lichen Umwelteinwirkungen unter den Gegebenheiten des Einzelfalles 
die Möglichkeiten derartiger Schäden nicht erkennen musste;

6.7 Schäden durch Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freisetzung 
von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, Restgärstoffen aus 
Biogasanlagen, Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbekämp-
fungsmitteln, es sei denn, dass diese Stoffe durch plötzliche und un-
fallartige Ereignisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die 
Umwelt gelangen, diese Stoffe durch Niederschläge plötzlich abge-
schwemmt werden oder in andere Grundstücke abdriften, die nicht 
im Besitz des Versicherungsnehmers stehen;

6.8 Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder ge-
lieferte Erzeugnisse, durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach 
Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen 
(Produkthaftpflicht). Wird Versicherungsschutz nach Ziff. II 1.2 und Zif-
fer III 1.1.3 genommen, gilt dieser Ausschluss insoweit nicht. 

6.9 Schäden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrich-
tungen zur Endablagerung von Abfällen;

6.10 Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer erzeugte oder gelie-
ferte Abfälle nach Auslieferung entstehen. 

6.11  wegen Bergschäden (i. S. d. § 114 BBergG), soweit es sich handelt um 
die Beschädigung von Grundstücken, deren Bestandteilen und Zube-
hör; 

6.12 wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (i. S. d. § 114 BBergG) durch 
schlagende Wetter, Wasser- und Kohlensäureeinbrüche sowie Kohlen-
staubexplosionen. 

6.13  Schäden, für die nach Maßgabe früherer Versicherungsverträge Versi-
cherungsschutz besteht oder hätte beantragt werden können.

6.14 Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen 
Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik 
oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand 
beruhen; das gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit 
sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 

6.15 Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch 
eines Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers verursachen. 

 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer, ein Mitversicherter oder  eine von ihnen bestellte oder 
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges ver-
ursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahr-
zeuges in Anspruch genommen wer-den. 

 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt 
das auch für alle anderen Versicherten. 

 Eine Tätigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Personen an einem 
Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein 
Gebrauch i. S. dieser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter 
oder Besitzer dieses Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hierbei 
nicht in Betrieb gesetzt wird. 

 Falls im Rahmen und Umfang des Vertrages eine abweichende Rege-
lung getroffen wurde, gilt dieser Ausschluss insoweit nicht. 

6.16 Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch 
eines Luftfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Be-
sitzer eines Luftfahrzeuges in Anspruch genommen werden. 

 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versiche-
rungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt 
das auch für alle anderen Versicherten. 

 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus 

 - der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von 
Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft- oder Raum-
fahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder 
Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge 
bestimmt waren, 

 - Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Re-
paratur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeugen oder deren 
Teilen,

 und zwar wegen Schäden an Luft- oder Raumfahrzeugen, der mit die-
sen beförderten Sachen, der Insassen sowie wegen sonstiger Schäden 
durch    Luft- oder Raumfahrzeuge. 

6.17 Nicht versichert sind Ansprüche 
6.17.1. gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicher-

ten), die den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst von 
Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerich-
teten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Um-
weltschutz dienen, abweichen. 

6.17.2. gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden 
Mitversicherten),die den Schaden dadurch verursachen, dass sie es 

 bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach dem 
Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanwei-
sungen für Anwen-dung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder 
Wartungen zu befolgen oder notwendige Reparaturen bewusst nicht 
ausführen.

6.17.3. auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder ex-
emplary damages;

6.17.4. nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit im Zusammenhang 
stehenden Regressansprüchen nach Art. 1147 des 

 französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer 
Länder;

II Umwelthaftpflicht-Basisversicherung
1. Gegenstand der Versicherung

1.1 Versichert ist – abweichend von Ziffer 7.10 b) AHB – die gesetzliche 
Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers we-
gen Personen- und Sachschäden durch Umwelteinwirkung, wenn di-
ese Umwelteinwirkung nicht von Anlagen oder Tätigkeiten ausgeht 
oder ausgegangen ist, die unter Ziffer I.2. fallen. 

 Mitversichert sind gemäß Ziffer 2.1 AHB Vermögensschäden aus der 
Verletzung von Aneignungsrechten, des Rechts am eingerichteten 
und ausgeübten Gewerbebetrieb, wasserrechtlichen Benutzungs-
rechten  oder -befugnissen. Sie werden wie Sachschäden behandelt.

  Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei 
ihrer Verwendung im räumlichen und gegenständlichen Zusammen-
hang mit versicherten Anlagen in Boden, Luft oder Wasser (einschließ-
lich Gewässer) gelangen, ohne in diese eingebracht oder eingeleitet 
zu sein. Der Versicherungsschutz be-zieht sich auch auf die Haftpflicht 
wegen Schäden eines Dritten, die dadurch entstehen, dass Stoffe in 
Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen.

1.2 Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf folgende Risiken und Tä-
tigkeiten :

 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhal-
tung und Wartung von Anlagen gemäß Ziffer I.2.1 bis 2.5 oder Teilen, 
die ersichtlich für de-rartige Anlagen bestimmt sind, wenn der Versi-
cherungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlagen ist. Der Ausschluss 
von Schäden durch Abwässer gemäß Ziffer 7.14 AHB findet insoweit 
keine Anwendung. Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles 
werden unter den in Ziffer 4. genannten Voraussetzun-gen durch den 
Versicherer ersetzt, sofern Regressansprüche des Inhabers der Anlage 
gegen den Versicherungsnehmer bestehen könnten.

2. Umfang der Versicherung / Versicherte Risiken
 Die Versicherung erstreckt sich ausschließlich auf die im Versiche-

rungsschein aufgeführten Risiken und Tätigkeiten.

3. Versicherungsfall 
 Versicherungsfall ist – abweichend von Ziffer 1.1 AHB – die nachprüf-

bare erste Feststellung des Personenschadens (Tod, Verletzung oder 
Gesundheits-schädigung von Menschen), Sachschadens (Beschädi-
gung oder Vernichtung von Sachen) oder eines gemäß Ziffer 1.1 Ab-
satz 2 mitversicherten Vermö-gensschadens durch den Geschädigten, 
einen sonstigen Dritten oder den Versicherungsnehmer. Der Versiche-
rungsfall muss während der Wirksamkeit der Versicherung eingetre-
ten sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt  
bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder die Mög-lichkeit zur 
Erhebung von Haftpflichtansprüchen erkennbar war.

4. Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls
4.1 der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall einge-

treten ist

 - nach einer Störung des Betriebes

 oder

 - aufgrund behördlicher Anordnungen

 Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnahmen zur Ab-
wendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden 
Personen-, Sach- oder gemäß Ziffer 1.1 Absatz 2 mitversicherten Ver-
mögensschadens. Die Feststellung der Störung des Betriebes oder die 
behördliche Anordnung müssen in die Wirksamkeit der Versicherung 
fallen, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist.

4.2 Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen im Sinne von 
Ziffer 4.1 werden unter den dort genannten Voraussetzungen unbe-
schadet der Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen durch den 
Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die 
Behörde ausgeführt werden.

4.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,

4.3.1. dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Be-
triebes oder eine behördliche Anordnung unverzüglich anzuzeigen 
und alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den 
Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet ist, den 
Schaden-eintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu mindern 
und auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen 
behördliche Anordnungen einzulegen

 oder
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4.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen.

4.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 4.3 genannten 
Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des für Auf-
wendungen gemäß Ziffer 3.1.2 vereinbarten Gesamtbetrages nur die 
notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 4.3 genannten Ob-
liegenheiten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, etwai-
ge über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen hi-
nausgehende Aufwendungen in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die 
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt 
der Versicherungsnehmer. 

 Abweichend von Absatz 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz 
etwaiger über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwen-
dungen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Ver-
letzung der Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht 
des Versicherers ursächlich ist.

4.5 Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen – auch soweit sie 
sich mit Aufwendungen im Sinne von Ziffer 4.1 decken – zur Erhaltung, 
Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von 
Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, 
gepachtete, geleaste und dergleichen) des Versicherungsnehmers; 
auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz des Versiche-
rungsnehmers standen.

  Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder 
Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- 
oder gemäß Ziffer 1.1 Absatz 2 mitversicherten Vermögensschadens, 
falls Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen des Versiche-
rungsnehmers, die von einer Um-welteinwirkung nicht betroffen sind, 
beeinträchtigt werden müssen. Eintretende Wertverbesserungen 
sind abzuziehen.

5. Versicherungsfälle im Ausland
5.1. Eingeschlossen sind im Umfang von Ziff. 1.1 dieser Bedingungen - ab-

weichend von Ziff. 7.9 AHB - auch im Ausland eintretende Versiche-
rungsfälle,

 • die auf eine Umwelteinwirkung im Inland oder eine Tätigkeit im 
Sinne der Ziff. 1.2 im Inland zurückzuführen sind. Dies gilt für Tätig-
keiten im Sinne der Ziff. 1.2 nur, wenn die Anlagen oder Teile nicht 
ersichtlich für das Ausland bestimmt waren; 

 • aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstel-
lungen, Kongressen, Messen und Märkten. 

5.2. Nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung sind eingeschlossen im 
Umfang von Ziff. 1.1 dieser Bedingungen - abweichend von Ziff. 7.9 
AHB - auch im Ausland eintretende Versicherungsfälle,

5.2.1. die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen oder Tei-
len im Sinne von Ziff. 1.2 zurückzuführen sind, wenn die Anlagen oder 
Teile ersichtlich für das Ausland bestimmt waren; 

5.2.2. die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von 
Anlagen oder Teilen im Sinne von Ziff. 1.2 zurückzuführen sind, wenn 
diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen; 

5.2.3. die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung 
zurückzuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen. 

 zu Ziff. 5.2: 
 Der Versicherungsschutz besteht nur für solche Personen- und Sach-

schäden, die Folgen einer plötzlichen und unfallartigen Störung des 
bestimmungs-gemäßen Betriebes sind. Aufwendungen vor Eintritt 
des Versicherungsfalles gemäß Ziff. 4 werden nicht ersetzt. 

 zu Ziffer 5.2.1 und 5.2.2
 Eingeschlossen ist - abweichend von Ziffer 7.9 AHB - die gesetzliche 

Haftpflicht des Versicherungsnehmers

 wegen im Ausland vorkommender Versicherungsfälle
 a) durch Erzeugnisse, die der Versicherungsnehmer ins europäische 

Ausland geliefert hat, hat liefern lassen oder die dorthin gelangt 
sind;

 b) aus Bau-, Montage-, Reparatur- und Wartungsarbeiten (auch In-
spektion und Kundendienst) oder sonstigen Leistungen im Inland 
oder europäischen Ausland.

 zu Ziff. 5.2.2 und 5.2.3: 
 Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der Haftpflicht für 

im Ausland gelegene Anlagen oder Betriebsstätten, z.B. Produktions- 
oder Vertriebsniederlassungen, Läger und dgl. 

5.3. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 
5.3.1. aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen, die vom 

Versicherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der Durch-
führung von Arbeiten betraut worden sind. 

 Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche gegen den Versi-
cherungsnehmer und die unter Ziff. 7.1.2.3 AHB genannten Personen 
aus Arbeitsunfäl-len und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen 
des Sozialgesetzbuches VII unterliegen (siehe Ziff. 7.9 AHB);

5.4. Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden - abweichend 
von Ziff. 6.5 AHB - als Leistungen auf die Versicherungssumme ange-
rechnet. 

 Kosten sind: 
 Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwen-

dungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder nach 
Eintritt des Versi-cherungsfalles sowie Schadenermittlungskosten, auch 
Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch 
dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

5.5. Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsuni-
on angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit 
dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der 
Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist. 

6. Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend gemacht 
werden 

 Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht werden, gilt: 

 6.1. Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden - abweichend 

von Ziffer 6.5 AHB - als Leistungen auf die Versicherungssumme ange-
rechnet. 

 Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtsko-
sten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens 
bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenermitt-
lungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst ent-
stehen. Das gilt auch dann, wenn die Ko-sten auf Weisung des Versi-
cherers entstanden sind.

6.2. Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsuni-
on angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit 
dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der 
Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

III. Umweltschadens-Basisversicherung
1. Gegenstand der Versicherungsbedingungen
1.1. Versichert ist – abweichend von den Ziffern 1.1 und 7.10 a) AHB – die 

gesetzliche Pflicht öffentlich-rechtlichen Inhalts des Versicherungs-
nehmers gemäß Umweltschadensgesetz zur Sanierung von Umwelt-
schäden.

 Umweltschaden ist eine

 • Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen,

 • Schädigung der Gewässer,

 • Schädigung des Bodens.

 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Versicherungsneh-
mer von einer Behörde oder einem sonstigen Dritten auf Erstattung 
der Kosten für Sanierungsmaßnahmen / Pflichten der oben genann-
ten Art in Anspruch genommen wird. Dabei kommt es nicht darauf 
an, ob der Versicherungsnehmer auf öffentlich-rechtlicher oder pri-
vatrechtlicher Grundlage in Anspruch genommen wird.

 Ausgenommen vom Versicherungsschutz gemäß Ziffer III bleiben 
jedoch solche gegen den Versicherungsnehmer gerichteten An-
sprüche, die auch ohne das Bestehen des Umweltschadensgesetzes 
oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) ba-
sierender nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetz-
licher Haftungsbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den 
Versicherungsnehmer geltend gemacht werden können. Versiche-
rungs-schutz für derartige Ansprüche kann ausschließlich über die 
Betriebs- / Berufshaftpflichtversicherung oder die Umwelthaftpflicht-
versicherung geltend gemacht werden.

1.2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf folgende Risiken und Tä-
tigkeiten: 

1.2.1. Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tätigkeiten auf eigenen oder frem-
den Grundstücken, sofern sie nicht unter die Ziffern I.2.1 bis 2.5 fallen,

1.2.2. Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen, die nicht von Ziffer 2.3 
umfasst sind, nach Inverkehrbringen;

1.2.3. Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhal-
tung und Wartung von Anlagen gemäß Ziffer I.2.1 bis 2.5 oder Teilen, 
die ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt sind, wenn der Versi-
cherungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlagen ist. Der Ausschluss 
von Schäden durch Abwässer gemäß Ziffer 7.14 AHB findet insoweit 
keine Anwendung;

2. Umfang der Versicherung / Versicherte Risiken
 Die Versicherung erstreckt sich auf die im Versicherungsschein auf-

geführten Risiken und Tätigkeiten. Versicherungsschutz besteht auch 
für Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehen-
der oder Erlass neuer Rechtsvorschriften, soweit es sich hierbei um 
Rechtsvorschriften auf der Grundlage der EU-Umwelthaftungsricht-
linie (2004/35/EG) handelt und diese nicht Vorschriften zur Versiche-
rungs- oder Deckungsvorsorgepflicht zum Gegenstand haben. 

 Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen 
von Ziffer 21 AHB kündigen.

3. Betriebsstörung
3.1. Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Umweltschäden, die 

unmittelbare Folge einer plötzlichen und unfallartigen, während der 
Wirksamkeit des Versicherungsvertrages eingetretenen Störung des 
bestimmungsgemäßen Betriebes des Versicherungsnehmers oder 
des Dritten sind (Betriebsstörung).

3.2. Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung besteht im Rahmen von 
Ziffer 1.1.2 Versicherungsschutz für Umweltschäden durch hergestell-
te oder gelieferte Erzeugnisse. Das Gleiche gilt im Rahmen von Ziffer 
1.1.1 für Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder anderen 
Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter im Sinne von Ziffer 1.1.2 

 Versicherungsschutz besteht in den Fällen der Sätze 1 und 2 aus-
schließlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, 
Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzu-
führen ist. Jedoch besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler 
im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Erzeugnisse nach dem Stand 
von Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt werden können 
(Entwicklungsrisiko).

4. Leistungen der Versicherung
4.1. Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der gesetzlichen Ver-

pflichtung, die Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme und die 
Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Sanie-
rungs- und Kostentragungsverpflichtungen gegenüber der Behörde 
oder einem sonstigen Dritten.

 Berechtigt sind Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen 
dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräf-
tigen Urteils, Aner-kenntnisses oder Vergleiches zur Sanierung- und 
Kostentragung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebun-
den ist. Anerkenntnisse oder Vergleiche, die vom Versicherungsneh-
mer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen 
worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch 
ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte. 

 Ist die Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung des Versiche-
rungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer festge-
stellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wo-
chen vom Anspruch des Dritten freizustellen.
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4.2. Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Scha-
dens oder der Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme durch die 
Behörde oder einen sonstigen Dritten zweckmäßig erscheinenden 
Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.

 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren 
oder Rechtsstreit über Sanierungs- oder Kostentragungsverpflich-
tungen gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur 
Verfahrens- und Prozessführung bevollmächtigt. Er führt das Verwal-
tungsverfahren oder den Rechtsstreit im Namen des Versicherungs-
nehmers auf seine Kosten.

4.3. Wird in einem Strafverfahren wegen eines Umweltschadens / Umwelt-
deliktes, der/das eine unter den Versicherungsschutz fallende Sanie-
rungs- und Kostentragungsverpflichtung zur Folge haben kann, die 
Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem 
Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die 
gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten 
höheren Kosten des Verteidigers.

4.4. Ziffer 5 AHB findet keine Anwendung.

5. Versicherte Kosten
 Versichert sind im Rahmen des in Ziffer 4.1 geregelten Leistungsum-

fangs nachfolgende Kosten einschließlich notwendiger Gutachter-, 
Sachverständigen-, Anwalts-, Zeugen-, Verwaltungsverfahrens- und 
Gerichtskosten

5.1. für die Sanierung von Schäden an geschützten Arten, natürlichen Le-
bensräumen oder Gewässern;

5.1.1 Kosten für die „primäre Sanierung“, d.h. für Sanierungsmaßnahmen, 
die die geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder beeinträchti-
gten Funktionen ganz oder annähernd in den Ausgangszustand zu-
rückversetzen;

5.1.2 Kosten für „ ergänzende Sanierung“, d.h. für Sanierungsmaßnahmen 
in Bezug auf die natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen, mit 
denen der Umstand ausgeglichen werden soll, dass die primäre Sa-
nierung nicht zu einer vollständigen Wiederherstellung der geschä-
digten natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen führt;

5.1.3 Kosten für die „Ausgleichssanierung“, d.h. für die Tätigkeiten zum 
Ausgleich zwischen- zeitlicher Verluste natürlicher Ressourcen und/
oder Funktionen, die vom Zeitpunkt des Eintreten des Schadens bis zu 
dem Zeitpunkt entstehen, in dem die primäre Sanierung ihre Wirkung 
vollständig entfaltet hat.

 „Zwischenzeitliche Verluste“ sind Verluste, die darauf zurückzuführen 
sind, dass die geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder Funk-
tionen ihre ökologischen Aufgaben oder  ihre Funktionen für andere 
natürliche Ressourcen nicht erfüllen können, solange die Maßnahmen 
der primären bzw. der ergänzenden Sanierung ihre Wirkung noch 
nicht entfaltet haben.

5.2 für die Sanierung von Schädigungen des Bodens:
 Kosten für die erforderlichen Maßnahmen, die zumindest sicherstel-

len, dass die betreffenden Schadstoffe beseitigt, kontrolliert, ein-
gedämmt oder vermindert werden, so dass der geschädigte Boden 
unter Berücksichtigung seiner zum Zeitpunkt der Schädigung gege-
benen gegenwärtigen oder zugelassenen zukünftigen Nutzung kein 
erhebliches Risiko einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesund-
heit mehr darstellen.

5.3 Die Ziffern 6.5 und 6.6 der AHB finden keine Anwendung.

6. Nicht versicherte Tatbestände (in Ergänzung zu Ziffer I 6)
6.1 Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden (unab-

hängig davon, ob diese bereits erhebliche nachteilige Auswirkungen 
auf den Erhaltungszustand von Arten und natürlichen Lebensräumen 
oder Gewässer haben oder eine Gefahr für die menschliche Gesund-
heit darstellen), die auf Grundstücken (an Böden oder an Gewässern) 
des Versicherungsnehmers eintreten, die im Eigentum des Versi-
cherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, 
gepachtet, geliehen sind oder durch verbotene Eigenmacht erlangt 
wurden. Dies gilt auch, soweit es sich um dort befindliche geschützte 
Arten oder natürliche Lebensräume handelt.

7. Erhöhungen und Erweiterungen 
7.1 Für Risiken der Ziff.I 2.1 bis 2.5 besteht kein Versicherungsschutz für 

Erhöhungen und Erweiterungen. Der Versicherungsschutz umfasst 
aber mengenmäßi-ge Veränderungen von Stoffen innerhalb der unter 
Ziff. I 2.1 bis 2.5 versicherten Risiken. 

7.2 Für Risiken gemäß Ziff. II 1.2.1 bis 1.2.3 umfasst der Versicherungs-
schutz Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein 
und seinen Nach-trägen angegebenen Risiken. Dies gilt nicht für Ri-
siken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichtigen 
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die der 
Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen. 

7.3     Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des 
versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer 
Rechtsvorschriften, soweit es sich hierbei um Rechtsvorschriften auf 
der Grundlage der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) handelt 
und diese nicht Vorschriften zur Versicherungs- oder Deckungsvor-
sorgepflicht zum Gegenstand haben. Der Versicherer kann den Ver-
trag jedoch unter den Voraussetzungen von Ziffer 21 AHB kündigen.

8. Neue Risiken 
8.1 Für Risiken gemäß Ziff. I 2.1 bis 2.5, die nach Abschluss des Versiche-

rungsvertrages neu entstehen, bedarf der Versicherungsschutz be-
sonderer Vereinbarung. 

8.2    Für Risiken gemäß Ziff. II 1.2.1 bis 1.2.3, die nach Abschluss des Ver-
trages neu entstehen, besteht Versicherungsschutz im Rahmen des 
Vertrages sofort bis zur Höhe gemäß Ziff. I 4.1.4.

8.2.1 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Ver-
sicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die 
Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfolgen. 

 Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, 
so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko 
erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzu-
gekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war.

8.2.2 Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemes-
senen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe des 
Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang der An-
zeige nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue 
Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

8.3    Die Regelung der Versicherung neuer Risiken gemäß 8.2 gilt nicht für 
Risiken

 (a) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- 
oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, 
Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen; 

 (b) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen; 
 (c) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterlie-

gen; 
 (d) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen 

von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind. 

9. Versicherungsfall 
 Versicherungsfall ist – abweichend von Ziffer 1.1 AHB – die nachprüf-

bare erste Feststellung des Umweltschadens durch den Versiche-
rungsnehmer, die zu-ständige Behörde oder einen sonstigen Dritten. 
Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der Versiche-
rung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu die-
sem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder eine 
Pflicht zur Vornahme von Sanierungsmaßnahmen erkennbar war.

10. Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls
10.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall einge-

treten ist,
 - für die Versicherung nach Ziffer 1.1.1 nach einer Betriebsstörung 

beim Versicherungsnehmer oder Dritten – in Fällen von Ziffer 
3.2 auch nach behördlicher Anordnung ohne Vorliegen einer Be-
triebsstörung,

 - für die Versicherung nach Ziffer 1.1.2 nach einer Betriebsstörung 
bei Dritten – in Fällen von der Ziffer 3.2 auch nach behördlicher 
Anordnung ohne Vorliegen einer Betriebsstörung.

 - Für die Versicherung nach Ziffer 1.1.3 nach einer Betriebsstörung 
bei Dritten.

 Aufwendungen des Versicherungsnehmers oder – soweit versichert 
– des Dritten für Maßnahmen  zur Abwendung oder Minderung eines 
sonst unvermeidbar eintretenden Umweltschadens. Die Feststellung 
der Betriebsstörung oder die behördliche Anordnung müssen in die 
Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der frühere 
Zeitpunkt ist.

10.2 Aufwendungen aufgrund von Betriebsstörungen oder behördlichen 
Anordnungen im Sinne von Ziffer 10.1 werden unter den dort genann-
ten Voraussetzun-gen unbeschadet der Tatsache übernommen, dass 
die Maßnahmen durch den Versicherungsnehmer oder im Wege der 
Ersatzvornahme durch die Behörde ausgeführt werden.

10.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,
10.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Be-

triebes oder eine behördliche Anordnung unverzüglich anzuzeigen 
und  alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den 
Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet ist, den 
Schadeneintritt zu verhindern oder den Scha-denumfang zu mindern 
und auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen 
behördliche Anordnungen einzulegen

 oder
10.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen.
10.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 10.3 genannten 

Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des für Auf-
wendungen gemäß 

 Ziffer I.3.1.2 vereinbarten Gesamtbetrages nur die notwendigen und 
objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziffer 10.3 genannten 
Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, 
etwaige über die not-wendigen und objektiv geeigneten  Aufwen-
dungen hinausgehende Aufwendungen in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-sprechenden Verhältnis 
zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrläs-
sigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

 Abweichend von Absatz 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz 
etwaiger über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwen-
dungen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Ver-
letzung der Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht 
des Versicherers ursächlich ist.

10.5 Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen – auch soweit 
sie sich mit Aufwendungen im Sinne von Ziffer 10.1 decken – zur Er-
haltung, Reparatur, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von Be-
triebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch gemietete, 
gepachtete, geleaste und dgl.) des Versi-cherungsnehmers, auch für 
solche, die früher im Eigentum oder Besitz des Versicherungs-neh-
mers standen, auch für solche, die der Versicherungsnehmer herge-
stellt oder geliefert hat.

 Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwehr oder Min-
derung eines sonst unvermeidbar eintretenden versicherten Umwelt-
schadens, falls nicht betroffene Betriebseinrichtungen, Grundstücke 
oder Sachen des Versicherungsnehmers beeinträchtigt werden müs-
sen. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.

11. Versicherungsfälle im Ausland
11.1 Versichert sind abweichend von Ziff. 7.9 AHB im Umfang dieses Versi-

cherungsvertrages im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsricht-
linie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle, 

 - die auf den Betrieb einer im Inland belegenden Anlage oder eine 
Tätigkeit im Inland i. S. d. Ziff. 1.1.1 bis 1.1.3, sowie mitversicherten 
Anlagen gemäß Ziffer I 2.1 und 2.4 zurückzuführen sind. Dies gilt 
für Tätigkeiten i. S. d. Ziff. 1.1.2 und 1.1.3 nur, wenn die Anlagen 
oder Teile oder Erzeugnisse nicht ersichtlich für das Ausland be-
stimmt waren; 

 - aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstel-
lungen, Kongressen, Messen und Märkten gem. Ziff. 1.1.1. 

 Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziff. 1.1 auch 
für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen 
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anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche 
den Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht überschreiten. 

11.2 Nur nach besonderer Vereinbarung sind mitversichert – abweichend 
von Ziffer 11.1 – im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle,

 - die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen oder 
Teilen im sinne von Ziffer 1.1.3 oder Erzeugnisse im Sinne von Zif-
fer 1.1.2 zurückzuführen sind, wenn die Anlagen oder Teile oder 
Erzeugnisse für das Ausland bestimmt waren;

 - die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung 
von Anlagen oder Teilen im Sinne von Ziffer 1.1.3 zurückzuführen 
sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen;

 - die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung, War-
tung oder sonstige Tätigkeiten gemäß Ziffer 1.1.1 zurückzuführen 
sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen.

 Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziffer 1.1 auch 
für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen 
anderer EU-Mitgliedsstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche 
den Umfang der oben genannten EU-Richtlinie nicht überschreiten.

12. Obliegenheiten bei unmittelbarer Gefahr eines Umweltschadens und 
nach Eintritt eines solchen

12.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich nach Kennt-
nis durch den Versicherungsnehmer anzuzeigen, auch wenn noch 
keine Sanierungs- oder Kostentragungsansprüche erhoben wurden.

12.2 Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den Versicherer jeweils 
unverzüglich und umfassend zu informieren übernommen

 - seine ihm gemäß § 4 Umweltschadensgesetz obliegende Informa-
tion an die zuständige Behörde;

 - behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung 
eines Umweltschadens gegenüber dem Versicherungsnehmer;

 - die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten ent-

standenen Aufwendungen zur Vermeidung, Begrenzung oder Sa-
nierung eines Umweltschadens;

 - den Erlass eines Mahnbescheids;
 - eine gerichtliche Streitverkündung;
 - die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder ge-

richtlichen Verfahrens.

12.3 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung 
und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers 
sind zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar 
ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Scha-
denberichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und 
– regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des 
Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen 
mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt 
werden.

12.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umweltschäden 
sind unverzüglich mit dem Versicherer abzustimmen.

12.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im Zusammen-
hang mit Umweltschäden muss der Versicherungsnehmer fristgemäß 
Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. 
Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.

12.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren wegen 
eines Umweltschadens hat der Versicherungsnehmer dem Versiche-
rer die Führung des Verfahrens zu überlassen. Im Falle des gericht-
lichen Verfahrens beauftragt der Versicherer einen Rechtsanwalt im 
Namen des Versicherungsnehmers. Der Versicherungsnehmer muss 
dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte er-
teilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

12.7  Ziffer 25 AHB findet keine Anwendung.

USV-Zusatzbaustein 1 
Falls besonders – siehe Versicherungsschein - vereinbart, gilt: 
(Hinweis: Die Mitversicherung gilt nur, soweit der USV- Zusatzbaustein 1 im 
Versicherungsschein oder seinen Nachträgen ausdrücklich als mitversichert 
deklariert ist.)
1. Abweichend von Ziff. III 6.1 besteht im Rahmen und Umfang dieses 

Vertrages Versicherungsschutz auch für Pflichten oder Ansprüche 
wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz

  • an geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen, die sich 
auf Grundstücken einschließlich Gewässern befinden, die im Ei-
gentum des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm 
gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren. 

 • an Boden, der im Eigentum des Versicherungsnehmers steht, 
stand oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen ist 
oder war, soweit von diesem Boden Gefahren für die menschliche 
Gesundheit ausgehen. 

  Für darüber hinausgehende Pflichten oder Ansprüche für Schä-
den an diesen Böden kann Versicherungsschutz im Rahmen und 
Umfang dieses Vertrages und dem Zusatzbaustein 2 vereinbart 
werden. 

 • an Gewässern (nicht jedoch Grundwasser), die im Eigentum des 
Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, 
geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren. 

 Soweit es sich hierbei um Grundstücke, Böden oder Gewässer han-
delt, die vom Versicherungsnehmer gemietet, geleast, gepachtet 
oder geliehen sind oder waren, findet Ziff. III 1.1 letzter Absatz dann 
keine Anwendung, wenn der Versicherungsnehmer von einer Behör-
de in Anspruch genommen wird. Das gleiche gilt, wenn er von einem 
sonstigen Dritten auf Erstattung der diesem auf der Grundlage des 
Umweltschadensgesetzes entstandenen Kosten aufgrund gesetz-
licher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts in Anspruch 
genommen wird. 

 Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die im Versi-
cherungsschein deklarierten Grundstücke. 

 Für Grundstücke, die der Versicherungsnehmer nach Beginn des Ver-
sicherungsverhältnisses erwirbt oder in Besitz nimmt, besteht abwei-
chend von Ziff. III 7 und Ziff. III 8 kein Versicherungsschutz. 

2. Abweichend von Ziff. I 6.2 besteht Versicherungsschutz auch für 
Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden gemäß Umwelt-
schadensgesetz am Grundwasser. 

3. Nicht versicherte Tatbestände 
 Die in Ziff. I 6 und Ziffer III 6 genannten Ausschlüsse finden auch für 

diesen Zusatzbaustein Anwendung. Falls im Versicherungsschein oder 
seinen Nachträ-gen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, 
gilt: 

 Nicht versichert sind: 

3.1 Kosten aus der Dekontamination von Erdreich infolge eines auf Grund-
stücken, die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen 
oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder 
waren, eingetretenen Brandes, Blitzschlages, einer Explosion, eines 
Anpralls oder Absturzes eines Flugkörpers, seiner Teile oder seiner 
Ladung. Dies umfasst auch die Untersuchung oder den Austausch von 
Erdreich, ebenso den Transport von Erdreich in eine Deponie und die 
Ablagerung oder Vernichtung von Erdreich. Versicherungsschutz für 
derartige Kosten kann ausschließlich über eine entsprechende Sach-/ 
Feuerversicherung vereinbart werden. 

3.2   Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die von unterirdischen Ab-
wasseranlagen ausgehen. 

3.3   Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, für die der Versicherungs-
nehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz beanspru-
chen kann. 

4. Versicherungssummen/Maximierung/Selbstbehalt 
 Soweit im Versicherungsschein nichts anderes benannt ist, beträgt die 

Versicherungssumme und die Jahreshöchstersatzleistung im Rahmen 
der gemäß Ziff. I 4.1.2 vereinbarten Versicherungssumme 1.000.000 €. 

 Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von den 
gemäß Ziff. III 5 versicherten Kosten 1.000 € selbst zu tragen. Der Ver-
sicherer ist auch in diesen Fällen zur Prüfung der gesetzlichen Ver-
pflichtung und zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme ver-
pflichtet. 

USV-Zusatzbaustein 2 
Falls besonders – siehe Versicherungsschein - vereinbart, gilt: 
(Hinweis: Die Mitversicherung gilt nur, soweit der USV-Zusatzbaustein 2 im 
Versicherungsschein oder seinen Nachträgen ausdrücklich als mitversichert 
deklariert ist.)

1. Abweichend von Ziff. III 6.1 und über den Umfang des Zusatzbausteins 
1 hinaus besteht im Rahmen und Umfang dieses Vertrages Versiche-
rungsschutz für weitergehende Pflichten oder Ansprüche zur Sanie-
rung des Bodens wegen schädlicher Bodenveränderungen gemäß 
Bundesbodenschutzgesetz, wenn der Versicherungsnehmer Eigentü-
mer, Mieter, Leasingnehmer, Pächter oder Entleiher des Bodens und 
Verursacher des Schadens ist oder war. 

 Versicherungsschutz besteht ausschließlich für solche schädlichen 
Bodenveränderungen, die unmittelbare Folge einer plötzlichen und 
unfallartigen, während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages 
eingetretenen Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes des Ver-
sicherungsnehmers sind. Ziff. III 3.2 findet keine Anwendung, Soweit 
der Versicherungsnehmer Mieter, Leasingnehmer, Pächter oder Ent-
leiher des Bodens ist oder war, findet Ziff. III 1.1 letzter Absatz keine 
Anwendung. 

 Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die im Versi-
cherungsschein deklarierten Grundstücke. 

 Für Grundstücke, die der Versicherungsnehmer nach Beginn des Ver-
sicherungsverhältnisses erwirbt oder in Besitz nimmt, besteht abwei-
chend von Ziff. III 7 und Ziff. III 8 kein Versicherungsschutz. 

2. Versicherte Kosten 
 In Ergänzung zu Ziff. III 5.2 sind die dort genannten Kosten für die Sa-

nierung von Schädigungen des Bodens auch dann mitversichert, so-
weit von diesem Boden keine Gefahren für die menschliche Gesund-
heit ausgehen. 

 Versichert sind diese Kosten jedoch nur, sofern sie der Versicherungs-
nehmer nach einer Betriebsstörung aufgrund behördlicher Anord-
nung aufwenden musste oder diese Kosten nach Abstimmung mit 
dem Versicherer aufgewendet wurden. 

3. Nicht versicherte Tatbestände 

3.1. Nicht versichert sind Kosten i. S. v. Ziff. 2, soweit die Schädigung des 
Bodens des Versicherungsnehmers Folge einer Betriebsstörung beim 
Dritten ist. 

3.2. Die in Ziff. I und III und im Zusatzbaustein 1 genannten Ausschlüsse 
finden auch für diesen Zusatzbaustein Anwendung. 

4. Versicherungssummen/Maximierung/Selbstbehalt 
 Versicherungsschutz besteht im Rahmen der im Zusatzbaustein 1 (Zif-

fer 4) vereinbarten Versicherungssumme und der dort vereinbarten 
Selbstbeteiligung. Soweit im Versicherungsschein nichts anderes be-
nannt ist, beträgt die Ersatzleistungssumme 500.000 € je Einzelscha-
den und ist auf 500.000 € für alle Schäden eines Versicherungsjahres 
begrenzt. 
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1. Vertragsgrundlagen
 Grundlagen des Versicherungsschutzes sind

 - die beigefügten Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Haftpflichtversicherung (AHB) und

 - die folgenden Bestimmungen.

 Der Versicherungsschutz für das nachfolgend genannte versicherte 
Risiko besteht ausschließlich über diesen Zusatzbaustein.

2. Versichertes Risiko
 Versichert ist, falls auf dem Versicherungsschein oder seinen Nachträ-

gen ausdrücklich vereinbart - insoweit abweichend von Ziff. 7.7, 7.15 
und 7.16 AHB - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereit-
stellung elektronischer Daten, z. B. im Internet, per E-Mail oder mittels 
Datenträger,

 soweit es sich handelt um Schäden aus

2.1 der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Verän-
derung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch Computer-
Viren und/oder andere Schadprogramme;

2.2 der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfas-
sung und fehlerhaften Speicherung von Daten bei Dritten und zwar 
wegen

 - sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, nicht jedoch 
weiterer Datenveränderungen 

  sowie

 - der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. 
Erfassung/korrekten Speicherung nicht oder fehlerhaft erfasster 
Daten;

2.3 der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaus-
tausch;

 Für Ziff. 2.1 bis 2.3 gilt:

 Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutauschenden, 
zu übermittelnden, bereitgestellten Daten durch Sicherheitsmaß-
nahmen und/oder -techniken (z. B. Virenscanner, Firewall) gesichert 
oder geprüft werden bzw. worden sind, die dem Stand der Technik 
entsprechen. Diese Maßnahmen kön-nen auch durch Dritte erfolgen.

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, gilt Ziff. 26 AHB 
(Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten). 

2.4 der Verletzung von Persönlichkeitsrechten, insoweit besteht auch 
Versicherungsschutz für immaterielle Schäden, nicht jedoch aus der 
Verletzung von Urheberrechten;

2.5 der Verletzung von Namensrechten, insoweit besteht auch Versiche-
rungsschutz für immaterielle Schäden.

 Für Ziff. 2.4 und 2.5 gilt:

 In Erweiterung von Ziff. 1.1 AHB ersetzt der Versicherer

 - Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfahrens, mit dem der Erlass 
einer einstweiligen Verfügung gegen den Versicherungsnehmer 
begehrt wird, auch wenn es sich um Ansprüche auf Unterlassung 
oder Widerruf handelt;

 - Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlassungs- oder Widerrufs-
klage gegen den Versicherungsnehmer.

3. Mitversicherte Personen
 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

 - der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und sol-
cher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des ver-
sicherten Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat, in 
dieser Eigenschaft;

 - sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, die sie in 
Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen für den Versiche-
rungsnehmer verursachen.

 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es 
sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versi-
cherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das 
gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen 
Vorschriften, die in Ausübung oder infol-ge des Dienstes Angehörigen 
derselben Dienststelle zugefügt werden.

4. Versicherungssumme/Sublimit/Serienschaden/Anrechnung von Ko-
sten

4.1 Im Rahmen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen 
ausgewiesene/-n Versicherungssumme/-n beträgt/betragen die 
Versicherungssumme/-n für diese Zusatzversicherung 2.000.000 EUR. 
Abweichend von Ziff. 6.2 AHB stellt/stellen diese zugleich die Höchster-
satzleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres dar.

Zusatzbedingungen für die Nutzer von Internet-Technologien (ZBInternet) (04/2009)

4.2 Innerhalb dieser Versicherungssumme/-n beträgt die Höchstersatz-
leistung für Schäden i. S. der Ziff. 2.5 2.000.000 EUR.

4.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Ver-
sicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des 
ersten dieser 

 Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese

 - auf derselben Ursache,

 - auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und 
zeitlichem Zusammenhang oder 

 - auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektro-
nischer Daten mit gleichen Mängeln beruhen.

 Ziff. 6.3 AHB wird gestrichen.

4.4 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden - abweichend von 
Ziff. 6.5 AHB - als Leistung auf die Versicherungssumme angerechnet.

 Kosten sind:

 Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwen-
dungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder nach 
Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenermittlungskosten, 
auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt 
auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden 
sind.

5.  Auslandsschäden

 Versicherungsschutz besteht - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - für Ver-
sicherungsfälle im Ausland.

 Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche in 
europäischen Staaten und nach dem Recht europäischer Staaten gel-
tend gemacht wer-den.

6. Nicht versicherte Risiken

 Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten Tätig-
keiten und Leistungen: 

 - Software-Erstellung, - Handel, -Implementierung, -Pflege;

 - IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung;

 - Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung, 
-pflege;

 - Bereithalten fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-Service-Pro-
viding;

 - Betrieb von Rechenzentren und Datenbanken;

 - Betrieb von Telekommunikationsnetzen;

 - Anbieten von Zertifizierungsdiensten i. S. d. SigG/SigV;

 - Tätigkeiten, für die eine gesetzliche Pflicht zum Abschluss einer 
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung besteht.

7.  Ausschlüsse/Risikoabgrenzungen

 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind ergänzend zu Ziff. 7 
AHB Ansprüche

7.1 die im Zusammenhang stehen mit

 - massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektro-
nisch übertragenen Informationen (z. B. Spamming),

 - Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte Infor-
mationen über Internet-Nutzer gesammelt werden können

7.2 wegen Schäden, die von Unternehmen, die mit dem Versicherungs-
nehmer oder seinen Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich ver-
bunden sind oder unter einer einheitlichen Leitung stehen, geltend 
gemacht werden;

7.3 gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, soweit 
diese den Schaden durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen 
oder behördlichen Vorschriften sowie von schriftlichen Anweisungen 
oder Bedingungen des Auftraggebers oder durch sonstige bewusste 
Pflichtverletzungen herbeigeführt haben;

7.4 auf Entschädigung mit Strafcharakter (punitive und exemplary dama-
ges);

7.5 nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit im Zusammenhang 
stehenden Regressansprüchen

 nach Art. 1147 des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestim-
mungen anderer Länder.
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1. Unterrichtswesen – Schulen, Kindergärten, Kindertagesstätten

1.1 Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachfolgenden Bestim-
mungen die gesetzliche Haftpflicht des VN aus dem Betrieb einer 
öffentlichen oder privaten Schule, Kindergarten, Kindertagesstätte, 
insbesondere aus

1.1.1 der Erteilung von Unterricht (auch Experimentalunterricht mit/ohne 
radioaktive Stoffe) sowie aus Erziehung und Aufsichtsführung;

1.1.2 Schul-/Kindergartenveranstaltungen, die nicht über den allgemein 
üblichen Rahmen hinausgehen (z.B. Elternversammlungen, Schul- 
oder Kindergartenfeste, Schul- oder Kindergartenfeiern);

1.1.3 der Veranstaltung von Schüler- oder Klassenreisen sowie Schul- oder 
Kindergartenausflügen und aus damit verbundenen Aufenthalten in 
Herbergen und Heimen, auch bei vorübergehenden Auslandsaufent-
halt bis zu einem Jahr. Für die Auslandsdeckung gilt folgende Beson-
dere Bedingung:

 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB - die gesetzliche 
Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden Versicherungsfällen. Die 
Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungs-
ort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion an-
gehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem 
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europä-
ischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

1.1.4 aus der Verwendung von Sport- und Übungsgeräten zu Unterrichts-
zwecken im eigenen Schulbetrieb;

1.2 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht

1.2.1 der Mitglieder des Schulvorstandes und des Kuratoriums in dieser Ei-
genschaft;

1.2.2 der Kindergärtnerinnen, Lehrer, Aufsichtspersonen und der sonstigen 
beschäftigten oder beauftragten Personen für Haftpflichtansprüche 
wegen Schäden, die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrich-
tungen verursachen, auch bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt 
bis zu einem Jahr.

Zusatzbedingungen für das Unterrichtswesen – 
Schulen, Kindergärten, Kindertagesstätten (HZBSchule) (06/2010)

 Für die Auslandsdeckung gilt folgende Besondere Bedingung: Ein-
geschlossen ist – abweichend von Ziff. 7.9 AHB - die gesetzliche Haft-
pflicht aus im Ausland vorkommenden Versicherungsfällen.

 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsuni-
on angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit 
dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der 
Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

1.2.3 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, 
bei denen es sich um Dienst- oder Arbeitsunfälle im Betrieb der Schu-
le oder Dienststelle gemäß den beamtenrechtlichen Bestimmungen 
oder gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt; eingeschlossen ist je-
doch die Haftpflicht wegen Personenschäden aus Arbeitsunfällen von 
Kindern, Schülern, Lernenden und Studierenden.

1.3 Nicht versichert ist

1.3.1 die Haftpflicht aus

 a. Forschungs- oder Gutachtertätigkeit;

 b. ungewöhnlicher oder besonders gefährlicher Betätigung;

1.3.2 die persönliche Haftpflicht der Schüler bzw. beaufsichtigten Kinder.

2.  Verzicht auf Prüfung der Aufsichtspflichtverletztungen

2.1 Der Versicherer wird sich nicht auf eine Deliktunfähigkeit von be-
treuten Kindern berufen, soweit dies der Versicherungsnehmer 
wünscht und ein anderer Versicherer (z.B. Sozialversicherungsträger) 
nicht leistungspflichtig ist. Der Versicherer behält sich Rückgriffsan-
sprüche (Regresse) wegen seiner Aufwendungen gegen schadener-
satzpflichtige Dritte (z.B. Aufsichtspflichtige), soweit Sie nicht Versi-
cherte dieses Vertrages sind, vor.

2.2 Die Höchstersatzleistung des Versicherers für derartige Schäden be-
trägt je Versicherungsfall 5.000 Euro und ist auf 15.000 € für alle Schä-
den eines Versicherungsjahres begrenzt.
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1. Gegenstand der Versicherung
1.1 Versichert ist auf der Grundlage der Allgemeinen Versicherungsbedin-

gungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und im nachstehenden 
Umfang - abweichend von Ziffer 7.7 AHB und in Ergänzung zu Ziffer 2.2 
AHB - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers und seiner 
Betriebsangehörigen aus der Beschädigung, Vernichtung oder dem Ab-
handenkommen von fremden Kraftfahrzeugen, Anhängern oder damit 
fest verbundenen Fahrzeugteilen durch eine gewerbliche oder beruf-
liche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an oder mit diesen Kraftfahr-
zeugen, Anhängern bzw. Fahrzeugteilen (z. B. Reparatur, Inspektionsar-
beiten etc.).

1.2 Nicht versichert sind jedoch Ansprüche aufgrund der nachstehend ge-
nannten Ereignisse, soweit diese eintreten, während sich die Fahrzeuge 
in der Obhut des Versicherungsnehmers oder einer von ihm beauftrag-
ten Person befinden:

 (Für diese Ereignisse ist der Abschluss einer gesonderten Versicherung 
nach den Sonderbedingungen zur Haftpflicht und Fahrzeugversiche-
rung für Kfz-Handel und -Handwerk erforderlich!)

 1.2.1 Unfall, d. h. durch unmittelbar von außen her plötzlich mit mecha-
nischer Gewalt einwirkendes Ereignis;

 1.2.2 Brand oder Explosion;

 1.2.3 Entwendung, insbesondere Diebstahl, unbefugter Gebrauch 
durch betriebsfremde Personen, Raubund Unterschlagung;

 1.2.4 unmittelbare Einwirkung von Sturm, Hagel, Blitzschlag oder Über-
schwemmung auf das Fahrzeug;

 1.2.5 Zusammenstoß von in Bewegung befindlichen Fahrzeugen mit 
Haarwild im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesjagdgesetzes;

 1.2.6 mut- oder böswillige Handlungen betriebsfremder Personen;

 1.2.7 Bruchschäden an der Verglasung von Kraftfahrzeugen und Schä-
den an der Verkabelung durch Kurzschluss oder

 1.2.8 Beschädigungen der Bereifung von Fahrzeugen, wenn die Be-
schädigung durch eines der vorgenannten Ereignisse erfolgt und 
durch das Ereignis noch andere Schäden an dem Kraftfahrzeug 
verursacht werden.

2. Erweiterung des Versicherungsschutzes
2.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden an Neufahr-

zeugen, die noch vor Übergabe an den Kunden durch mangelhaft durch-
geführte oder unterlassene Übergabekontrollarbeiten am Fahrzeug ver-
ursacht werden.

3. Umfang der Versicherung
3.1 Der Versicherer ersetzt im Rahmen der vereinbarten Versicherungs-

summe

 3.1.1 bei Zerstörung oder Abhandenkommen des Fahrzeuges den Wie-
derbeschaffungswert am Tag des Schadens, höchstens jedoch den 
Neupreis, sowie erforderliche Abschleppkosten. Neupreis ist der 
Kaufpreis für ein neues Fahrzeug in der gleichen Ausführung oder 
- falls der Fahrzeugtyp nicht mehr hergestellt wird – eines gleich-
artigen Typs in gleicher Ausführung, jedoch in beiden Fällen höch-
stens der vom Hersteller unverbindlich empfohlene Preis am Tag 
des Schadens. Wiederbeschaffungswert ist der Kaufpreis für ein 
gleichwertiges gebrauchtes Fahrzeug oder gleichwertige Teile;

 3.1.2 in allen sonstigen Fällen der Beschädigung des Fahrzeuges - bis 
zu dem nach 3.1.1 sich ergebenden Betrag - die erforderlichen Ko-
sten der Wiederherstellung und die hierfür notwendigen einfachen 
Fracht-, Abschlepp- und sonstigen Transportkosten sowie einen et-
waigen Minderwert. Entsprechendes gilt bei Zerstörung, Abhanden-
kommen oder Beschädigung von Teilen des Fahrzeugs.

  Von den Kosten der Ersatzteile und der Lackierung wird ein dem 
Alter und der Abnutzung entsprechender Abzug gemacht (neu 
für alt). Der Abzug beschränkt sich bei Krafträdern, Personen- und 
Kombinationskraftwagen sowie Kraftomnibussen bis zum Schluss 

ZUSATZ-HAFTPFLICHTVERSICHERUNG KFZ-Handel/-Handwerk (HZB-KFZ)
Hinweis: Dieser Einschluss ersetzt nicht den Abschluss einer gesonderten Versicherung nach den 
Sonderbedingungen zur Haftpflicht und Fahrzeugversicherung für Kfz-Handel und -Handwerk.

(06/2010)

des vierten und bei allen übrigen Fahrzeugen bis zum Schluss des 
dritten auf die Erstzulassung des Fahrzeuges des folgenden Kalen-
derjahres auf Bereifung, Batterie und Lackierung;

 3.1.3 die Kosten eines Ersatz- bzw. Mietfahrzeuges oder Nutzungsausfall 
oder – bei gewerblich benutzten Fahrzeugen - Verdienstausfall so-
wie bei grober Fahrlässigkeit etwaige weitere Sach- und Sachfolge-
schäden (Hotelübernachtung u.a.).

4. Risikobegrenzungen
4.1 Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn

 4.1.1 der Fahrer eines Kraftfahrzeuges beim Eintritt des Versicherungs-
falles auf öffentlichen Wegen und Plätzen nicht die vorgeschrie-
bene Fahrerlaubnis hat;

 4.1.2 ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug gebraucht hat.

 4.1.3

4.2 Gegenüber dem Versicherungsnehmer bleibt die Verpflichtung zur Lei-
stung bestehen, wenn dieser

 4.2.1 das Vorliegen der Fahrerlaubnis ohne Verschulden annehmen 
durfte, oder

 4.2.2 den Gebrauch des Kraftfahrzeuges durch den unberechtigten 
Fahrer nicht bewusst ermöglicht hat.

5. Ausschlüsse

Ausgeschlossen bleiben:

5.1 die nach Ziffer 1.2 AHB ausgeschlossenen Ansprüche, insbesondere auf 
Nachbesserung mangelhafter Reparaturleistungen (wie. z. B. Wiederho-
lung der Reparatur), Rückgängigmachung des Reparaturauftrages (Wan-
delung) und Herabsetzung der vereinbarten Vergütung (Minderung). 
Das Gleiche gilt für Reparaturleistungen, die zur Beseitigung der bei der 
Durchführung der Übergabe- Kontrollarbeiten festgestellten Mängel er-
forderlich sind,

5.2 gemäß Ziffer 7.8 AHB Ansprüche wegen Schäden, die an dem vom Versi-
cherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von 
Dritten) hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen infolge ei-
ner in der Herstellung oder Lieferung liegenden Ursache entstehen, und 
alle sich daraus ergebenden Vermögensfolgeschäden.

6. Wageninhalt

 Mitversichert ist abweichend von Ziffer 2 AHB und Ziffer 7.6 AHB die ge-
setzliche Haftpflicht aus der Beschädigung, Vernichtung oder aus dem 
Abhandenkommen von in fremden Kraftfahrzeugen befindlichem zu-
sätzlichen Wageninhalt.

 Nicht mitversichert sind Haftpflichtansprüche aus Beschädigung, Ver-
nichtung oder Abhandenkommen von Geld, Wertpapieren einschließlich 
Sparbüchern, Scheckheften, Scheck- und Kreditkarten, Kostbarkeiten 
und anderen Wertsachen.

7. Abgasuntersuchung (AU)/Sicherheitsprüfung (SP)

 Eingeschlossen ist – abweichend von Ziffer 7.3 AHB – die vom Versiche-
rungsnehmer durch Freistellungsverpflichtung gegenüber dem jewei-
ligen Bundesland übernommene gesetzliche Haftpflicht aus der Durch-
führung von Abgasuntersuchungen am KFZ gemäß § 47 a StVZO und von 
Sicherheitsprüfungen am KFZ gemäß § 29 StVZO.

8. Tankstellen und Kfz-Waschstraßen (-anlagen) jeweils ohne Kraftfahr-
zeugwerkstatt

 Bei Tankstellen ohne Kraftfahrzeugwerkstatt und Kfz-Waschstraßen (-an-
lagen) ohne Kraftfahrzeugwerkstatt erstreckt sich die Mitversicherung 
des Beschädigungsrisikos nur auf Tätigkeiten der allgemeinen Fahrzeug-
pflege, wie z.B. Betanken, Waschen, Fahrzeuginnenreinigung, Ölwechsel, 
Reifenmontage und Reifenwechsel.
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Allgemeine Bedingungen zur Haftpflichtversicherung von Ansprüchen aus Benachteiligungen - 
AVB Benachteiligungen (Stand: April 2014)

Hinweis

Dieser Versicherungsvertrag ist eine auf dem Anspruchserhebungsprinzip 
(Claims-made-Prinzip) basierende Versicherung, das heißt der Versicherungs-
fall ist die erstmalige Geltendmachung eines Haftpflichtanspruchs gegen den 
Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person während der Dauer 
des Versicherungsvertrages.
Kosten (siehe Ziffer 4.2 Satz 2) werden auf die Versicherungssumme angerech-
net.

1 Gegenstand der Versicherung
1.1 Der Versicherer bietet dem Versicherungsnehmer und den mitversi-

cherten Personen Versicherungsschutz für den Fall, dass der Versiche-
rungsnehmer oder mitversicherte Personen aufgrund gesetzlicher Haft-
pflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts wegen einer Verletzung 
einer Vorschrift zum Schutz vor Benachteiligung, insbesondere aus dem 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, aus den in Ziff. 1.2 genannten 
Gründen für einen Personen-, Sach- oder Vermögensschaden in An-
spruch genommen werden. Vom Versicherungsschutz ebenfalls umfasst 
sind Ansprüche auf Ersatz immaterieller Schäden wie z.B. aus § 15 Abs. 2 
S.1 und § 21 Abs. 2 S. 3 AGG.

 Mitversicherte Personen sind: Mitglieder des Aufsichtsrates, des Vor-
standes oder der Geschäftsführung des Versicherungsnehmers oder sei-
ne leitenden Angestellten.

 Für den Versicherungsnehmer besteht Versicherungsschutz ausschließ-
lich im Rahmen der betrieblichen und beruflichen Tätigkeit. Für die mit-
versicherten Personen besteht Versicherungsschutz ausschließlich im 
Rahmen der betrieblichen Tätigkeit für den Versicherungsnehmer.

1.2 Gründe für eine Benachteiligung sind
 - die Rasse
 - die ethnische Herkunft
 - das Geschlecht
 - die Religion
 - die Weltanschauung
 - eine Behinderung
 - das Alter
 - oder die sexuelle Identität

1.3 Der Versicherungsschutz im Sinne von Ziff. 1.1 erstreckt sich auch auf 
Tochtergesellschaften des Versicherungsnehmers, soweit sie ihren Fir-
mensitz in Deutschland haben.

 Tochtergesellschaften im Sinne dieses Vertrages sind Unternehmen i. S. 
v. §§ 290 Abs. 1, Abs. 2, 271 Abs. 1 HGB, bei denen dem Versicherungsneh-
mer die Leitung oder Kontrolle  direkt  oder  indirekt zusteht, entweder 
durch

 - die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter oder
 - das Recht, die Mehrheit der Mitglieder des Aufsichts-, des Verwaltungs-

rats oder eines sonstigen Leitungsorgans zu bestellen oder abzuberufen 
und er gleichzeitig Gesellschafter ist oder

 - das Recht, einen beherrschenden Einfluss aufgrund eines mit diesem 
Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrages oder aufgrund 
einer Satzungsbestimmung dieses Unternehmens auszuüben oder

 - den Umstand, dass der Versicherungsnehmer bei wirtschaftlicher Be-
trachtung die Mehrheit der Risiken und Chancen eines Unternehmens 
trägt, das zur Erreichung eines eng begrenzten und genau definierten 
Ziels des Versicherungsnehmers dient (Zweckgesellschaft).

 Soweit sich der Versicherungsschutz auf neu hinzukommende Tochter-
gesellschaften erstreckt, umfasst dieser nur solche Benachteiligungen, 
die nach dem Vollzug des Erwerbes begangen worden sind.

1.4 Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Versi-
cherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertrags-
parteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsankti-
onen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik 
Deutschland entgegenstehen. Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- 
oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staa-
ten von Amerika in Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem 
nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.

2 Versicherungsfall (Claims-made-Prinzip)
 Versicherungsfall ist die erstmalige Geltendmachung eines Haftpflichtan-

spruchs gegen den Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Per-
son während der Dauer des Versicherungsvertrages. Im Sinne dieses 
Vertrages ist ein Haftpflichtanspruch geltend gemacht, wenn gegen den 
Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person ein Anspruch 
schriftlich erhoben wird oder ein Dritter dem Versicherungsnehmer 
oder einer mitversicherten Person schriftlich mitteilt, einen Anspruch 
gegen den Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person zu 
haben.

3 Zeitliche Abgrenzung des Versicherungsschutzes
3.1 Erfasste Benachteiligungen und Anspruchserhebung
 Die Anspruchserhebung sowie die zugrunde liegende Benachteiligung 

müssen während der Wirksamkeit der Versicherung erfolgt sein. Wird 
eine Benachteiligung durch fahrlässige Unterlassung verursacht, gilt sie 
im Zweifel als an dem Tag begangen, an welchem die versäumte Hand-
lung spätestens hätte vorgenommen werden müssen, um den Eintritt 
des Schadens abzuwenden.

3.2 Rückwärtsversicherung für vorvertragliche Benachteiligungen
 Zusätzlich besteht auch Versicherungsschutz für Benachteiligungen, die 

innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren vor Vertragsbeginn begangen 
wurden.

 Dies gilt jedoch nicht für solche Benachteiligungen, die eine versicher-
te Person, der Versicherungsnehmer oder eine Tochtergesellschaft 

bei Abschluss dieses Versicherungsvertrages kannte. Als bekannt gilt 
eine Benachteiligung, wenn sie von dem Versicherungsnehmer, einer 
Tochtergesellschaft oder versicherten Personen als – wenn auch nur 
möglicherweise – objektiv fehlsam erkannt oder ihnen, wenn auch nur 
bedingt, als fehlsam bezeichnet worden ist, auch wenn Schadenersatz-
ansprüche weder erhoben noch angedroht noch befürchtet worden 
sind.

3.3 Nachmeldefrist für Anspruchserhebungen nach Vertragsbeendigung
 Der Versicherungsschutz umfasst auch solche Anspruchserhebungen, 

die auf Benachteiligungen beruhen, die bis zur Beendigung des Versi-
cherungsvertrages begangen und innerhalb eines Zeitraums von 3 Jah-
ren nach Beendigung des Versicherungsvertrages erhoben und dem 
Versicherer gemeldet worden sind.

 Darüber hinaus hat der Versicherungsnehmer das Recht, gegen Zah-
lung eines zusätzlichen Beitrages in Höhe von 50% des letzten Jahres-
beitrages die Vereinbarung einer weiteren Nachmeldefrist von 2 Jahren 
zu verlangen; dies gilt jedoch nur, wenn der Versicherungsvertrag min-
destens 5 Jahre bestanden hat. Das Recht des Versicherungsnehmers, 
die Vereinbarung dieser weiteren Nachmeldefrist zu verlangen, erlischt, 
wenn die Nachmeldefrist nicht innerhalb eines Monats nach Ablauf des 
Versicherungsvertrages schriftlich beim Versicherer beantragt wird oder 
wenn die Zahlung des zusätzlichen Beitrages für die Nachmeldefrist 
nicht unverzüglich geleistet wird.

 Die automatische Nachmeldefrist wie auch das Recht zum Erwerb einer 
weiteren Nachmeldefrist gilt nicht für den Fall eines Antrags auf Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Versicherungs-
nehmers sowie in den Fällen, in denen der Versicherungsvertrag wegen 
Zahlungsverzug beendet worden ist. Das gleiche gilt, wenn nach Beendi-
gung dieses Vertrages anderweitig Versicherungsschutz für Ansprüche 
aus Benachteiligungen abgeschlossen wird.

 Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachmeldefrist im Rah-
men und nach Maßgabe der bei Ablauf des letzten Versicherungsjahres 
geltenden Vertragsbestimmungen, und zwar in Höhe des unverbrauch-
ten Teils der Versicherungssumme des letzten Versicherungsjahres.

3.4 Meldung von Umständen (Notice of Circumstance – Regelung)
 Der Versicherungsnehmer und die versicherten Personen haben die 

Möglichkeit, dem Versicherer während der Laufzeit des Vertrages kon-
krete Umstände zu melden, die eine Inanspruchnahme des Versiche-
rungsnehmers und/oder der versicherten Personen hinreichend wahr-
scheinlich erscheinen lassen.

 Kündigt der Versicherer das Versicherungsverhältnis, kann zudem eine 
Meldung solcher Umstände innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach Be-
endigung des Vertrages erfolgen. Die Meldung von Umständen innerhalb 
dieser Frist von 30 Tagen nach Beendigung des Vertrages ist jedoch  nicht 
möglich, wenn der Versicherungsvertrag aufgrund Zahlungsverzugs be-
endet worden ist.

3.5 Insolvenz
 Im Fall der Beantragung des Insolvenzverfahrens des Versicherungs-

nehmers oder einer vom Versicherungsschutz umfassten Tochterge-
sellschaft er-streckt sich die Deckung für das betroffene Unternehmen 
und die mitversicherten Personen des betroffenen Unternehmens nur 
auf Haftpflichtansprüche infolge von Benachteiligungen, welche bis zum 
Zeitpunkt der Beantragung des Insolvenzverfahrens begangen worden 
sind.

4 Versicherungsumfang

4.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die 
Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche und die Freistellung 
des Versicherungsnehmers oder der mitversicherten Personen von be-
rechtigten Schadenersatzverpflichtungen.

 Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn der Versiche-
rungsnehmer oder die mitversicherten Personen aufgrund Gesetzes, 
rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschä-
digung verpflichtet sind und der Versicherer hierdurch gebunden ist. 
Anerkenntnisse und Vergleiche, die von dem Versicherungsnehmer oder 
den mitversicherten Personen ohne Zustimmung des Versicherers ab-
gegeben oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, 
soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden 
hätte.

 Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers oder der 
mitversicherten Personen mit bindender Wirkung für den Versicherer 
festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer oder die mit-
versicherten Personen binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten 
freizustellen.

4.2 Für den Umfang der Leistung des Versicherers ist die im Versicherungs-
schein angegebene Versicherungssumme der Höchstbetrag für jeden 
Versicherungsfall und für alle während eines Versicherungsjahres ein-
getretenen Versicherungsfälle zusammen. Aufwendungen des Versiche-
rers für Kosten der gerichtlichen und außergerichtlichen Abwehr der von 
einem Dritten geltend gemachten Ansprüche (insbesondere Anwalts-, 
Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten) werden auf die Versi-
cherungssumme angerechnet.

4.3 Unabhängig von den einzelnen Versicherungsjahren gelten mehrere 
während der Wirksamkeit des Versicherungsvertrages geltend gemachte 
Ansprüche eines oder mehrerer Anspruchsteller

 - aufgrund einer Benachteiligung, welche durch den Versiche-
rungsnehmer und/oder eine oder mehrere mitversicherte Per-
sonen begangen wurde,

 - aufgrund mehrerer Benachteiligungen, welche durch den Ver-
sicherungsnehmer und/oder eine oder mehrere mitversicherte 
Personen begangen wurden, sofern diese Benachteiligungen 
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demselben Sachverhalt zuzuordnen sind und miteinander in 
rechtlichem, wirtschaftlichem oder zeitlichem Zusammenhang 
stehen,

 als ein Versicherungsfall.
 Dieser gilt unabhängig von dem tatsächlichen Zeitpunkt der Geltendma-

chung der einzelnen Haftpflichtansprüche als in dem Zeitpunkt einge-    
treten, in dem der erste Haftpflichtanspruch geltend gemacht wurde. 
Liegt die erste Benachteiligung zeitlich vor Beginn des Versiche  rungsver-
trages, so gelten alle Benachteiligungen dieser Serie als nicht versichert.

4.4 Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspru-
ches durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich an dem Verhalten 
des Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person scheitert 
oder falls der Versicherer seinen vertragsgemäßen Anteil zur Befriedi-
gung des Geschädigten zur Verfügung stellt, so hat der Versicherer für 
den von der Weigerung bzw. der Zurverfügungstellung an entstehenden 
Mehraufwand an Hauptsache, an Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

4.5 In jedem Versicherungsfall tragen der Versicherungsnehmer bzw. die 
in Anspruch genommenen mitversicherten Personen den im Versiche-
rungsschein aufgeführten Betrag selbst (Selbstbehalt).

4.6 Nicht unter den Versicherungsschutz fallen Ansprüche auf Erfüllung von 
Verträgen sowie wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Er-
satzleistungen.

5 Ausschlüsse
 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche

5.1 gegen den Versicherungsnehmer und/oder die mitversicherten Per-
sonen, soweit sie den Schaden vorsätzlich oder durch wissentliches Ab-
weichen von Gesetz, Vorschrift, Beschluss, Vollmacht oder Weisung oder 
durch sonstige wissentliche Pflichtverletzung herbeigeführt haben; dem 
Versicherungsnehmer und/oder den mitversicherten Personen werden 
die Handlungen oder Unterlassungen nicht zugerechnet, die ohne ihr 
Wissen begangen worden sind;

5.2 die von den mitversicherten Personen gemäß Ziff. 1.1 geltend macht 
werden. Ansprüche des Versicherungsnehmers selbst oder seiner Ange-
hörigen gegen die mitversicherten Personen sind von der Versicherung 
ausgeschlossen;

 als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebens-
partnerschaftsgesetzes oder vergleichbare Partnerschaften nach dem 
Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und

 -kinder, Schwiegereltern und -kinder; Stiefeltern und -kinder, Großeltern 
und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die 
durch ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie 
Eltern und Kinder miteinander verbunden sind;

5.3 - welche vor Gerichten außerhalb Deutschlands geltend gemacht wer-
den – dies gilt auch im Falle der Vollstreckung von Urteilen, die außerhalb 
Deutschlands gefällt wurden –;

 - wegen Verletzung oder Nichtbeachtung des Rechts ausländischer Staaten;

5.4 jeglicher Art, die kollektiv erhoben werden, wie z. B. im Zusammenhang 
mit Streitgenossenschaften, Verbandsklagen oder die z. B. von Gewerk-
schaften oder Betriebsräten erhoben werden;

5.5 im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von rechtlichen Interessen 
aus dem kollektiven Arbeits- oder Dienstrecht; ausgeschlossen sind auch 
Ansprüche im Zusammenhang mit Arbeitskampfmaßnahmen (z. B. Aus-
sperrung, Streik);

5.6 auf Entschädigung und/oder Schadenersatz mit Strafcharakter; hierun-
ter fallen auch Strafen, Buß- und Ordnungs- oder Zwangsgelder, die ge-
gen den Versicherungsnehmer oder die mitversicherten Personen ver-
hängt worden sind;

5.7 soweit sie aufgrund Vertrages oder besonderer Zusagen über den Umfang 
der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen;

5.8 wegen Gehalt, rückwirkenden Lohnzahlungen, Pensionen, Renten, Ru-
hegeldern, betrieblicher Altersversorgung, Abfindungszahlungen im 
Zusammenhang mit der Beendigung von Arbeitsverhältnissen und So-
zialplänen sowie Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsneh-
mers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.;

5.9 wegen Benachteiligungen, die vor dem Vollzug des Erwerbs/der Über-
nahme eines anderen Unternehmens durch den Versicherungsnehmer 
und/oder eine seiner Tochtergesellschaften begangen worden sind;

5.10 wegen Benachteiligungen, die nach dem Abschluss des der Veräußerung 
zugrunde liegenden Vertrages des Versicherungsnehmers und/oder 
einer seiner Tochtergesellschaften durch ein anderes Unternehmen be-
gangen worden sind;

5.11 und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vornahme von Maßnah-
men aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen, die Auswirkungen auf die 
Betriebsstätte, wie z. B. baulichen Veränderungen, den Arbeitsplatz und/
oder den Arbeitsprozess haben.

6 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers

6.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände
 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung 

dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach 
denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den Entschluss 
des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt 
zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige 

verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannah-
me der Versicherer Fragen im Sinne des Satzes 1 in Textform stellt. Gefah-
rerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des 
Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem 
vereinbarten Inhalt abzuschließen.

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich 
der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon 
Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

6.2 Rücktritt
 Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Um-

ständen berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag zurück-
zutreten.

 Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrichtigen oder unvoll-
ständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat.

 Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung 
der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätte.

 Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.
 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf er 

den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Um-
stand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die Feststel-
lung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall 
besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer 
die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.

 Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksam-
werden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

6.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht
 Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verlet-

zung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässig-
keit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat in Schriftform kündigen.

 Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätte.

 Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Ver-
trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu ande-
ren Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen 
auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der 
Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden 
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Ver-
tragsbestandteil.

 Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10% 
oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht ange-
zeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos 
kündigen.

 Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 6.2 und 6.3 zustehenden Rechte 
innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das 
von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die 
Um-stände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf nach-
träglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung abgeben, 
wenn für diese die Monatsfrist nicht verstrichen ist.

 Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 6.2 und 6.3 nur zu, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat.

 Der Versicherer kann sich auf die in den Ziff. 6.2 und 6.3 genannten Rech-
te nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder 
die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

6.4 Anfechtung
 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung 

anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Ver-
sicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der 
Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

7 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

7.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
 Besonders Gefahr drohende Umstände hat der Versicherungsnehmer 

auf Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener Frist zu beseiti-
gen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beider-
seitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden 
geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders Gefahr drohend.

7.2 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles

7.2.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer innerhalb einer Woche 
anzuzeigen. Dieses soll in Textform erfolgen. Das Gleiche gilt, wenn 
gegen den Versicherungsnehmer Haftpflichtansprüche geltend ge-
macht werden.

 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein staatsanwaltschaftliches, 
behördliches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbe-
scheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies 
unverzüglich anzuzeigen.

 Gegen einen Mahnbescheid muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Wi-
derspruch einlegen, ohne dass es einer Weisung des Versicherers bedarf.

7.2.2 Der Versicherungsnehmer muss im Rahmen seiner Möglichkeiten für 
die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des 
Versicherers sind dabei zu beachten, soweit es für den Versicherungs-
nehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahr-
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heitsgemäße Schadenberichte zu erstellen und ihn bei der Schadener-
mittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach 
Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig 
sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke 
übersandt werden.

7.2.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch ge-
richtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens dem 
Versicherer zu über-lassen. Der Versicherer beauftragt im Namen 
des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungs-
nehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen 
Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung 
stellen.

8 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

8.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Ver-
trag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der 
Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der 
Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kün-
digungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Ob-
liegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit 
beruhte.

8.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert 
der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrläs-
siger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

 Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat 
bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden 
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der 
Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

 Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht 
grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung 
ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Oblie-
genheit arglistig verletzt hat.

 Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Ver-
sicherer ein ihm nach Ziff. 8.1 zustehendes Kündigungsrecht ausübt.

9 Rechte und Pflichten mitversicherter Personen/Tochtergesellschaften; 
Abtretungsverbot

9.1 Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Bestimmungen sind ent-
sprechend auf die mitversicherten Personen und/oder Tochtergesell-
schaften des Versicherungsnehmers anwendbar. Die Ausübung der 
Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich dem Versi-
cherungsnehmer zu. Er ist neben den mitversicherten Personen und/
oder Tochtergesellschaften des Versicherungsnehmers für die Erfüllung 
der Obliegenheiten verantwortlich.

9.2 Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne 
Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet wer-
den. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.

10 Beginn des Versicherungsschutzes/Beitrag und Versicherungsteuer

 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein ange-
gebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder ein-
maligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziff. 11.1 zahlt. Der in Rechnung 
gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der Versicherungs-
nehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

11 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Beitrag

11.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei 
Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig.

 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Bei-
trag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

12 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag

12.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Mo-
natsersten des vereinbarten Beitragszeitraumes fällig.

 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein 
oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

12.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungs-
nehmer ohne Mahnung  in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete 
Zahlung nicht zu vertreten hat.

 Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstan-
denen Schadens zu verlangen.

 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem 
Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist 
bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestim-
mung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge des Beitrags, 
Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die 
nach den Ziff. 12.3 und 12.4 mit dem Fristablauf verbunden sind.

12.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit 
der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein 
Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 
12.2 Abs. 3 darauf hingewiesen wurde.

12.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit 
der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung 

einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zah-
lungsaufforderung nach Ziff. 12.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat.

 Hat der Versicherer gekündigt und zahlt der Versicherungsnehmer da-
nach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der 
Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kün-
digung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versiche-
rungsschutz. Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach Ziff. 12.3 bleibt 
unberührt.

13 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat
 Ist die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart, gilt die 

Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen 
werden kann und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einzie-
hung nicht widerspricht.

 Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers 
vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann 
noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgege-
benen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

 Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versicherungs-
nehmer das SEPA-Lastschriftmandat widerrufen hat, oder hat der Versi-
cherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag 
nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig 
Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versiche-
rungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn er 
vom Versicherer hierzu in Text-form aufgefordert worden ist.

14 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
 Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, sind die noch 

ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit 
der Zahlung einer Rate im Verzug ist.

 Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung 
verlangen.

15. Beitragsregulierung

15.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und 
welche Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den früheren 
Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen 
Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen und auf Wunsch 
des Versicherers nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil 
des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertrags-
strafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes ver-
langen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn 
an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft.

15.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder 
sonstiger Feststellungen wird der Beitrag berichtigt (Beitragsregulie-
rung). Bei einer Erhöhung oder Erweiterung des Risikos erfolgt diese Be-
richtigung ab dem Zeitpunkt der Veränderung, beim Wegfall versicherter 
Risiken ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. 
Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unter-
schritten werden.

15.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann 
der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen wa-
ren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rech-
nung gestellten Beitrages verlangen. Werden die Angaben nachträglich 
gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungs-
nehmer zuviel gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die 
Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des 
erhöhten Beitrages erfolgten.

15.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versiche-
rungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre.

16. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
 Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit 

durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den 
Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungs-
schutz bestanden hat.

17. Vertragsdauer, Kündigung

17.1 Dauer und Ende des Vertrags

17.1.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abge-
schlossen.

17.1.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich 
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spä-
testens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen Vertragsdauer eine 
Kündigung zugegangen ist.

17.1.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

17.1.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes 
darauf folgenden Jahres kündigen, die Kündigung muss dem Versi-
cherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres 
zugegangen sein.

17.2 Kündigung nach Versicherungsfall

17.2.1  Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn

17.2.1.2 vom Vorversicherer eine Zahlung geleistet wurde
oder
17.2.1.3 dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter dem Versiche-

rungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird.
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 Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens 
einen Monat nach der Zahlung oder der Rechtshängigkeit des Haft-
pflichtanspruchs oder der Leistungsverweigerung des Versicherers 
zugegangen sein.

17.3.1 Kündigt der Versicherungsnehmer wird seine Kündigung sofort nach 
dem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer 
kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeit-
punkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperi-
ode wirksam wird.

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zu-
gang beim Versicherungsnehmer wirksam.

18 Verjährung
18.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 

Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuches.

18.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem 
Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem An-
spruchsteller in Textform zugeht.

19 Anzuwendendes Recht
 Für diesen Vertrag gilt ausschließlich deutsches Recht.

20 Zuständiges Gericht

20.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer be-
stimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versiche-
rers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlas-
sung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das 
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur 
Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines sol-
chen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

20.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus 
dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, 
das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort sei-
nes gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsneh-
mer eine juristische Person, bestimmt sich das zuständige Gericht auch 
nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das 
gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesell-
schaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder 
eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.

20.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klage-
erhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsneh-
mer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungs-
vertrag zuständigen Niederlassung.

21. Anzeigen und Willenserklärungen

21.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen 
an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungs-
schein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäfts-
stelle gerichtet werden.

21.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem 
Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte An-
schrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als 
zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung 
des Versicherungsnehmers.
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Luftfahr-Haftpflichtversicherungs-Bedingungen für Luftfahrzeughalter und Luftfrachtführer 
(OAB-LHB April 2014)

Umfang des Versicherungsschutzes
1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall
2. Versichertes Risiko
3. Mitversicherte Personen
4. Leistungen der Versicherung
5. Begrenzung der Leistungen
6. Auslandsschäden und Versicherungsfälle vor ausländischen Gerichten
7. Ausschlüsse

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung
8. Beginn des Versicherungsschutzes
9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Beitrag
10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag
11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung
12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
13. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung
14. Dauer und Ende des Vertrages
15. Wegfall des versicherten Risikos
16. Kündigung nach Versicherungsfall
17. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von 
Rechtsvorschriften

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers
18. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers
19. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
20. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
21. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

Weitere Bestimmungen
22. Abtretungsverbot
23. Verjährung
24. Zuständiges Gericht
25. Anzuwendendes Recht
26. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung

Besondere Bedingungen

Umfang des Versicherungsschutzes

1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall
 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für 

den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines während der 
Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignisses (Versi-
cherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden 
Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund gesetzlicher Haftpflicht-
bestimmungen privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten auf Schaden-
ersatz in Anspruch genommen wird.

 Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des 
Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverur-
sachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an.

2. Versichertes Risiko
 Aus dem Antrag, dem Versicherungsschein oder seinen Nachträgen er-

gibt sich. für welche Risiken (Ziffer 2.1.2.2 und/oder 2.3) jeweils Versiche-
rungsschutz besteht.

 Der Versicherungsschutz umfasst

2.1 - soweit vereinbart - die gesetzliche Haftpflicht aus dem Gebrauch von 
Luftfahrzeugen wegen Schäden von Personen und Sachen, die nicht im 
Luftfahrzeug befördert werden (Halter-Haftpflichtversicherung);

2.2  - soweit vereinbart - die gesetzliche Haftpflicht aus der aus Vertrag ge-
schuldeten Beförderung oder der Mitnahme von Personen (außerhalb 
der Flugausbildung) und den Sachen, die sie an sich tragen oder mit sich 
führen sowie Reisegepäck und Luftfracht ohne Wertdeklaration (Luft-
frachtführer-Haftpflicht-Versicherung).

 In der Luftfrachtführer-Haftpflicht-Versicherung wird der Versicherungs-
schutz erweitert auf die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts 
des Versicherungsnehmers wegen

2.2.1  Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sach-
schäden entstanden sind, aus der verspäteten Beförderung von Flug-
gästen sowie Reisegepäck und Luftfracht ohne Wertdeklaration,

2.2.2  Schäden durch den Verlust von Reisegepäck und anderen Sachen, die 
der Fluggast an sich trägt oder mit sich führt, sowie Luftfracht ohne 
Wertdeklaration; hierauf finden die Bestimmungen über Sachschaden 
Anwendung.

 Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. ist die Höchstersatzleistung 
aus der Deckungserweiterung nach Ziffer 2.2.1 und 2.2.2 begrenzt auf 
die gesetzlichen Mindestversicherungssummen nach dem Recht der 
Europäischen Union oder deutschem Recht.

2.3  - soweit vereinbart - die gesetzliche Haftpflicht als vertragsschließender 
Luftfrachtführer aus einer selbst veranstalteten Beförderung von Per-
sonen einschließlich Gepäck ohne Wertdeklaration (Reiseveranstalter-
Haftpflichtversicherung).

3. Mitversicherte Personen

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst auch die persönliche gesetzliche Haftpflicht

3.1.1 des Halters sowie aller Personen, die mit Wissen und Willen des Hal-
ters an der Führung und Bedienung der Luftfahrzeuge beteiligt sind, 

einschließlich der Personen., die berechtigt sind, die Fernsteuerungs-
anlage eines Flugmodells zu bedienen;

3.1.2  der Betriebsangehörigen des Versicherungsnehmers, soweit sie be-
rechtigt Arbeiten oder Tätigkeiten an Ober diesen Vertrag versicher-
ten Luftfahrzeugen vornehmen;

3.1.3  der für den vertragsschließenden Luftfrachtführer tätigen Personen, 
mit Ausnahme des ausführenden Luftfrachtführers und dessen Leuten.

3.2 Mitversicherte Personen können ihre Ansprüche aus dem Versicherungs-
vertrag selbstständig geltend machen. Alle für den Versicherungsneh-
mer geltenden Bestimmungen sind auf die mitversicherten Personen 
entsprechend anzuwenden. Der Versicherungsnehmer ist neben den 
mitversicherten Personen für die Erfüllung der Obliegenheiten verant-
wortlich.

4. Leistungen der Versicherung

4.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die 
Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche und die Freistellung 
des Versicherungsnehmers von berechtigten Schadenersatzverpflich-
tungen. Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn der 
Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Aner-
kenntnisse oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und der 
Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, die 
vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgege-
ben oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit 
der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte. 
Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bin-
dender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den 
Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten 
freizustellen.

4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens 
oder Abwehr der Schadenersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden 
Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben. Kommt 
es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadenersatz-
ansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur Pro-
zessführung bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit auf seine Kosten 
im Namen des Versicherungsnehmers.

4.3 Die Versicherung umfasst auch die mit Einverständnis des Versicherers 
aufgewendeten Kosten der Verteidigung in einem Straf- oder Ordnungs-
widrigkeitsverfahren, das wegen einer Tat eingeleitet wurde, welche die 
Verantwortlichkeit des Versicherungsnehmers einem Dritten gegenüber 
zur Folge haben könnte.

4.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht, die 
Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist 
der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevollmächtigt.

5. Begrenzung der Leistung

5.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versiche-
rungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt 
auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere entschädi-
gungspflichtige Personen erstreckt.

5.2 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versi-
cherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des er-
sten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese

 - auf derselben Ursache oder
 - auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem undzeit-

lichem Zusammenhang beruhen.

5.3 Beseitigt der Versicherungsnehmer einen ersatzpflichtigen Schaden 
selbst, werden nur Selbstkosten ohne Gewinnanteil ersetzt.

5.4  Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die Ver-
sicherungssumme angerechnet.

5.5  Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versiche-
rungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versicherer die Prozessko-
sten im Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser An-
sprüche.

5.6  Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu 
leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungssum-
me oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versi-
cherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, 
so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssum-
me bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer 
erstattet.

 Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift 
der Verordnung über den Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt 
des Versicherungsfalles. Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich 
der Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen 
muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die 
nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restversicherungssum-
me übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag 
von der Versicherungssumme abgesetzt.

5.7 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtan-
spruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten 
des Versicherten scheitert, hat der Versicherer für den von der Weige-
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rung an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen 
und Kosten nicht aufzukommen.

6. Auslandsschäden und Versicherungsfälle vor ausländischen Gerichten

6.1 Einschluss von Auslandsschäden 
 Für im Ausland vorkommende Versicherungsfälle gilt:

6.1.1 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflichtnachweis geltendem 
Recht wegen im Ausland vorkommender Versicherungsfälle (siehe 
aber Ziffer 6.1.2).

6.1.2 Für Versicherungsfälle in den USA, US-Territorien oder Kanada besteht 
- abweichend von Ziffer 6.1.1 - Versicherungsschutz nur nach beson-
derer Vereinbarung.

 Ist Versicherungsschutz für Versicherungsfälle in den USA, US- Territo-
rien oder Kanada vereinbart, gilt zusätzlich:

 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden - abweichend 
von Ziffer 5.4 - als Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet.

 Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtsko-
sten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens 
bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenermitt-
lungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst ent-
stehen. Dies gilt auch dann, wenn diese Kosten auf Weisung des Versi-
cherers entstanden sind.

6.1.3 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben Ansprüche auf Ent-
schädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary 
damages.

6.1.4 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufskrank-
heiten von Personen, die vom Versicherungsnehmer im Ausland einge-
stellt oder dort mit der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind.

6.1.5 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungs-
ort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion ange-
hören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeit-
punkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen 
Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

6.2 Versicherungsfälle vor ausländischen Gerichten
 Für Ansprüche aus Versicherungsfällen, die vor ausländischen Gerichten 

geltend gemacht werden, gilt:

6.2.1 Versicherungsschutz für Ansprüche, die in den USA, US-Territorien 
oder Kanada geltend gemacht werden, besteht nur nach besonderer 
Vereinbarung.

 Ist Versicherungsschutz für Ansprüche vereinbart, die in den USA, US-
Territorien oder Kanada geltend gemacht werden, gilt zusätzlich:

 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden - abweichend 
von Ziffer 5.4 - als Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet.

 Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtsko-
sten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens 
bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenermitt-
lungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst ent-
stehen. Dies gilt auch dann, wenn diese Kosten auf Weisung des Versi-
cherers entstanden sind.

6.2.2 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben Ansprüche auf Ent-
schädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary 
damages.

6.2.3 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsuni-
on angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit 
dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der 
Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

7. Ausschlüsse

 Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich 
etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versicherung ausgeschlossen:

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich 
herbeigeführt haben.

7.2 Haftpflichtansprüche, wenn sich bei Eintritt des Schadenereignisses das 
Luftfahrzeug nicht in einem Zustand befunden hat, der den gesetzlichen 
Bestimmungen und behördlichen Auflagen über das Halten und den Be-
trieb von Luftfahrzeugen entsprochen hat und/oder die behördlichen 
Genehmigungen - soweit erforderlich - nicht erteilt waren:

7.3 Haftpflichtansprüche, wenn bei Eintritt des Schadenereignisses das Luft-
fahrtunternehmen, soweit gesetzlich vorgeschrieben, nicht genehmigt war;

7.4  Haftpflichtansprüche, wenn der/die Führer des Luftfahrzeugs bei Eintritt 
des Schadenereignisses nicht die vorgeschriebenen Erlaubnisse, erfor-
derlichen Berechtigungen oder Befähigungsnachweise hatten;

7.5 Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrages oder besonderer 
Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers hinausgehen;

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die im Zusammenhang stehen

7.6.1 mit energiereichen ionisierenden Strahlen (z. B. von radioaktiven 
Substanzen emittierte Alpha-, Beta- und Gammastrahlen sowie Neu-
tronen oder in Teilchenbeschleunigern erzeugte Strahlen) sowie mit 
Laser- und Mauerstrahlen.

7.6.2 mit jeglicher explosiven nuklearen Baugruppe oder Teilen davon;

7.7 in der Halter-Haftpflichtversicherung

7.7.1 Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umweltschä-
den gemäß Umweltschadengesetz oder anderer auf der EU-Umwelt-
haftungsrichtlinie

 (2004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen geltend 
gemacht werden. Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungsneh-
mer von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestim-
mungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch solche 
Umweltschäden entstandenen Kosten in Anspruch genommen wird.

 Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, 
die auch ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer 
auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden natio-
nalen Umsetzungsgesetzen bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflicht-
bestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungs-
nehmer geltend gemacht werden könnten.

7.7.2 Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung und 
aller sich daraus ergebenden weiteren Schäden, Vibration, elektrische 
oder elektromagnetische Einflüsse.

 Dieser Ausschluss gilt nicht für Haftpflichtansprüche wegen Schäden 
durch Feuer, Explosion, Zusammenstoß, Absturz oder eine registrierte 
Notsituation eines Luftfahrzeugs während des Fluges, die einen unge-
wöhnlichen Flugzustand bewirkt.

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zusammenhängen mit Kriegs- 
oder Bürgerkriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, jeder 
Explosion einer Kriegswaffe unter Anwendung atomarer Kernspaltung 
und/oder Kernfusion oder sonstiger Strahlungseinwirkung sowie Streik, 
Aussperrung, Aufruhr, inneren Unruhen, Arbeitsunruhen, Entführung 
und Terror- oder Sabotageakten.

7.9 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus der unrechtmäßigen Inbesitz-
nahme von Luftfahrzeugen oder die zusammenhängen mit Verfügungen 
von Hoher Hand oder jeder sonstigen hoheitlichen Tätigkeit;

7.10 Haftpflichtansprüche

7.10.1 aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle oder Be-
rufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß Sozial-
gesetzbuch VII handelt:

7.10.2 des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziffer 7.11 benannten 
Personen gegen die mitversicherten Personen.

7.10.3 zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versiche-
rungsvertrages, ausgenommen Mitglieder von Haltergemeinschaften 
im Rahmen von Ziffer 2.2,

7.10.4 des Halters, Eigentümers oder des verantwortlichen Luftfahrzeugfüh-
rers gegen andere mitversicherte Personen,

7.10.5 zwischen mehreren mitversicherten Personen desselben Versiche-
rungsvertrages wegen Sachschäden, es sei denn wegen Schäden an 
Flugmodellen.

7.11 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer

7.11.1 aus Schadenfällen von seinen Angehörigen, die mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungsvertrag mitver-
sicherten Personen gehören.

 Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Leben-
spartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften nach 
dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kin-
der, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern 
und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die 
durch ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes Verhältnis 
wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind).

7.11.2 von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versi-
cherungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfä-
hige oder betreute Person ist;

7.11.3 von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer 
eine juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts oder ein 
nicht rechtsfähiger Verein ist, es sei denn, dass das Schadenereignis mit 
der jeweiligen Funktion nicht in ursächlichem Zusammenhang steht;

7.11.4 von seinen unbeschränkt persönlich haftenden‘ Gesellschaftern, 
wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, 
Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;

7.11.5 von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetra-
gene Partnerschaftsgesellschaft ist.

7.11.6 von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern.
 Zu Ziffer 7.10 und 7.11
 Die Ausschlüsse unter Ziffern 7.10 und 7.11.2 bis 7.11.6 erstrecken sich 

auch auf Haftpflichtansprüche aus Schadenrallen von Angehörigen 
der dort genannten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemein-
schaft leben.

7.12 Haftpflichtansprüche, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Er-
zeugnisse zurückzuführen sind.

 Dieser Ausschluss gilt nicht für Haftpflichtansprüche wegen Schäden 
durch Feuer,  Explosion,  Zusammenstoß, Absturz oder eine registrierte 
Notsituation eines Luftfahrzeugs während des Fluges, die einen unge-
wöhnlichen Flugzustand bewirkt.

7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermitt-
lung und der Bereitstellung elektronischer Daten, soweit es sich handelt 
um Schäden aus
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7.13.1 Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung 
von Daten,

7.13.2 Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten.

7.13.3 Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,

7.13.4 Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

7.14 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästi-
gung, Ungleichbehandlung oder sonstiger Diskriminierung.

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung

8. Beginn des Versicherungsschutzes
 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein an-

gegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder 
einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziffer 9.1 zahlt.

 Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die 
der Versicherungsnehmer in der jeweiligen vom Gesetz bestimmten 
Höhe zu entrichten hat.

9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger Beitrag

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird - wenn nichts anderes vereinbart ist 
- unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versiche-
rungsscheins fällig. Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, 
gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht 
rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versiche-
rungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern der Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen 
Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam ge-
macht wurde. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag 
nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solan-
ge der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten hat.

10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag

10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Mo-
natsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig.

 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein 
oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungs-
nehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete 
Zahlung nicht zu vertreten hat.

10.3 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer 
dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zah-
lungsfristbestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die 
Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge, Zin-
sen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die 
nach den Ziffern 10.4 und 10.5 mit dem Fristablauf verbunden sind.

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit 
der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein 
Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 
10.3 darauf hingewiesen wurde.

10.5 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit 
der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit 
der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.3 darauf hingewiesen hat.

 Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer 
danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der 
Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kün-
digung und der Zahlung eingetreten sind. besteht jedoch kein Versiche-
rungsschutz.

11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat 
 Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart. gilt die Zah-

lung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein 
angegebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der Versiche-
rungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht. Konnte 
der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom 
Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch 
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen 
Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt.

 Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versiche-
rungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat der 
Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Bei-
trag wiederholt nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer be-
rechtigt, künftig Zahlung außerhalb das SEPA-Lastschriftmandat zu ver-
langen. Der Versicherungsnehmer ist zur Obermittlung des Beitrags erst 
verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefordert 
worden ist.

12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch aus-

stehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der 
Zahlung einer Rate in Verzug ist. Ferner kann der Versicherer für die Zu-
kunft jährliche Beitragszahlung verlangen.

13. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
 Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit ge-

setzlich nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des 
Beitrages, der der abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

 Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens ei-
nen Monat nach der Schadenersatzzahlung oder der Zustellung der Kla-
ge zugegangen sein.

14. Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung

14.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.

14.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der 
Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens 
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine 
Kündigung in Schriftform zugegangen ist.

14.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

15. Wegfall des versicherten Risikos
 Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so er-

lischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer steht 
der Beitrag zu, den er hätte erheben können, wenn die Versicherung die-
ser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem er 
vom Wegfall Kenntnis erlangt.

16. Kündigung nach Versicherungsfall

16.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn
 - vom Versicherer eine Schadenersatzzahlung geleistet wurde oder
 - dem Versicherer oder im Fall der Pflichtversicherung dem Versicherer 

eine Klage über einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haft-
pflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird.

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

16.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ih-
rem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann 
jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, 
spätestens jedoch zum Ende des laufenden Versicherungsjahres, wirk-
sam wird.

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang 
beim Versicherungsnehmer wirksam.

17. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von 
Rechtsvorschrift

 Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender 
oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versicherer berechtigt, das 
Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt. wenn es nicht innerhalb 
eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Ver-
sicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat. Dem Versicherer steht 
der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rücktritts-
erklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

18. Vorvertragliche Anzeigenpflichten des Versicherungsnehmers

18.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände
 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung 

dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände in Textform anzu-
zeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für 
den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem ver-
einbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist auch inso-
weit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor 
Vertragsannahme der Versicherer Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. Ge-
fahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss 
des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit 
dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-
schlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich 
der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon 
Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

18.2 Rücktritt
18.2.1 Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen 

Umständen berechtigen den Versicherer vom Versicherungsvertrag 
zurückzutreten.

18.2.2 Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrichtigen oder 
unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ge-
macht hat.

 Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verlet-
zung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätte.

18.2.3 Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.
 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, darf 

er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte 
Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in 
diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.

18.3 Kündigungsrecht
 Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verlet-

zung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässig-



Seite 45 von 52

keit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen.

 Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätte.

18.4 Rückwirkende Vertragsanpassung
 Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Ver-

trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu ande-
ren Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen Bedingungen 
auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der 
Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden 
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Ver-
tragsbestandteil.

 Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 %, 
oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht ange-
zeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos 
kündigen.

18.5 Ausübung der Rechte des Versicherers
 Der Versicherer muss die ihm nach den Ziffern 18.2 bis 18.4 zustehenden 

Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Dabei hat er die 
Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt. Die Frist beginnt 
mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die 
das von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Dem 
Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffern 18.2 bis 18.4  nur zu, wenn 
er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf 
die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat.

 Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 18.2 bis 18.4 genannten 
Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand 
oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

18.6 Anfechtung
 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung 

anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht dem Ver-
sicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der 
Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

19. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls
 Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf 

Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen.
 Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwägung der beidersei-

tigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden 
geführt hat, gilt ohne Weiteres als besonders gefahrdrohend.

20. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles

20.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, 
auch wenn noch keine Schadenersatzansprüche erhoben wurden.

20.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung 
und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers sind 
dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. 
Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenbe-
richte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und –regulierung 
zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für 
die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle 
dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden.

20.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch erhoben, 
ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gerichtliches Verfahren 
eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gerichtlich der Streit 
verkündet, hat er dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen.

20.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehör-
den auf Schadenersatz muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Wi-
derspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer 
Weisung des Versicherers bedarf es nicht.

20.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gericht-
lich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens dem Versiche-
rer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen des Versiche-
rungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss 
dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte ertei-
len und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.

21. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

21.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Ver-
trag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der 
Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der 
Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versicherer hat kein Kün-
digungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Ob-
liegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit 
beruhte,

21.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert 
der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrläs-
siger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Der vollständige oder 
teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verletzung einer 
nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder Auf-
klärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Ver-
sicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen hat.

 Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht 
grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versicherungs-

nehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung 
ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Oblie-
genheit arglistig verletzt hat.

 Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Ver-
sicherer ein ihm nach Ziffer 21.1 zustehendes Kündigungsrecht ausübt.

Weitere Bestimmungen

22. Abtretungsverbot
 Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne 

Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet wer-
den. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist zulässig.

23. Verjährung

23.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 
Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuches.

23.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem 
Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers dem An-
spruchsteller in Textform zugeht.

24. Zuständiges Gericht

24.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer be-
stimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers 
oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist auch das Gericht 
örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der 
Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, sei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

24.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus 
dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, 
das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort sei-
nes gewöhnlichen Aufenthaltes zuständig ist. Ist der Versicherungsneh-
mer eine juristische Person: bestimmt sich das zuständige Gericht auch 
nach dem Sitz oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers.

 Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handels-
gesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist.

24.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthaltsort im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständig-
keit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungs-
nehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versiche-
rungsvertrag zuständigen Niederlassung.

25. Anzuwendendes Recht
 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

26. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen

26.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen 
an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungs-
schein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäfts-
stelle gerichtet werden.

26.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem 
Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eine-
seingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte  An-
schrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als 
zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer Namensänderung 
des Versicherungsnehmers.

26.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebe-
trieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Nieder-
lassung die Bestimmungen der Ziffer 26.2 entsprechende Anwendung.

Besondere Bedingungen
Insgesamt gilt: Im Rahmen der nachfolgenden Besonderen Bedingungen be-
steht Versicherungsschutz nur nach besonderer Vereinbarung.
Halter-Haftpflichtversicherung - Einschluss von Vermögensschäden

1. Mitversichert ist in Ergänzung zu Ziffer 1 der Luftfahrt·Haftpflichtversi
cherungsbedingungen (Halter, Luftfrachtführer) die gesetzliche Haft-
pflicht wegen Vermögensschäden Dritter aus einem Schadenereignis, 
das durch Absturz oder Notlandung des versicherten Luftfahrzeugs ein-
getreten ist.

 Aus dem Versicherungsschein ergibt sich die Höchstersatzleistung, Scha-
denereignis und für alle Schadenereignisse einer Versicherungsperiode.

2. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche

2.1 aus Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;

2.2 aus vorsätzlichem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vor-
schriften oder aus sonstiger Pflichtverletzung;

2.3 wegen Abhandenkommens von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapie-
ren und Wertsachen.

Halter-Haftpflichtversicherung und Luftfrachtführer- Haftpflichtversiche-
rung - Deckungserweiterung auf

Kriegs- und Terrorrisiken
1. Soweit Versicherungspflicht nach dem Recht der Europäischen Union 

oder deutschem Recht besteht, wird der Versicherungsschutz abwei-
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chend von Ziffern 7.8 und 7.9 der Luftfahrt-Haftpflichtversicherungsbe-
dingungen (Halter, Luftfrachtführer) erweitert auf Haftpflichtansprüche 
wegen Schäden, die verursacht werden durch

1.1 Kriegs- oder Bürgerkriegshandlungen, andere feindselige Handlungen, 
Streik, Aussperrung, Aufruhr, innere Unruhen, Arbeitsunruhen, Entführung.

Terror- oder Sabotageakte;

1.2 die unrechtmäßige Inbesitznahme von Luftfahrzeugen, Verfügungen 
von Hoher Hand oder jede sonstige hoheitliche Tätigkeit.

2. Die Höchstersatzleistung aus der Deckungserweiterung auf Kriegs- und 
Terrorrisiken ist begrenzt auf die Mindestversicherungssummen nach 
dem Recht der Europäischen Union oder deutschem Recht. In der Halter-
Haftpflichtversicherung ergibt sich die Höchstersatzleistung, Schaden-
ereignis und für alle Schadenereignisse einer Versicherungsperiode aus 
dem Versicherungsschein. Ersatzleistungen aus dieser Deckungserwei-
terung werden auf die Versicherungssummen für die Halter- und Luft-
frachtführer-Haftpflichtversicherung angerechnet.

3. Automatische Beendigung des Versicherungsschutzes
 Der Versicherungsschutz für diese Deckungserweiterung endet automatisch.

3.1 bei Kriegsausbruch zwischen zwei oder mehreren der folgenden
 Staaten: Frankreich, Volksrepublik China, Russische Föderation, 

Großbritannien,Vereinigte Staaten von Amerika;

3.2 bei Explosion einer Kriegswaffe unter Anwendung atomarer Kernspal-
tung und/oder Kernfusion oder sonstiger Strahlungseinwirkung;

3.3 bei Beschlagnahme des versicherten Luftfahrzeuges.
 Befindet sich ein versichertes Luftfahrzeug in dem Zeitpunkt, in dem die 

Voraussetzungen der automatischen Beendigung des Versicherungs-
schutzes eintreten, in der Luft, so endet der Versicherungsschutz erst, 
wenn das Luftfahrzeug gelandet ist und alle Passagiere das Luftfahrzeug 
verlassen haben.

4. Kündigung

4.1 Nach Explosion einer Kriegswaffe im Sinne der Ziffer 3.2 der Deckungser-
weiterung auf Kriegs- und Terrorrisiken kann der Versicherer den Versi-
cherungsschutz gemäß Ziffer 1 ganz oder zum Teil mit einer Frist von 48 
Stunden in Schriftform kündigen. Die Frist beginnt um 23.59 Uhr GMT des 
Tages, an dem die Erklärung des Versicherers dem Versicherungsnehmer 
zugegangen ist.

4.2 Der Versicherer und der Versicherungsnehmer können die Deckungser-
weiterung auf Kriegs- und Terrorrisiken jederzeit mit einer Frist von 7 
Tagen in Schriftform kündigen. Die Frist beginnt um 23.59 Uhr GMT des 
Tages, an dem die Erklärung des Versicherers dem Versicherungsnehmer 
zugegangen ist.
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Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektro-
nischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsver-
hältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV 
einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbräuchliche 
Handlungen als die bisherigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der 
uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und –Nut-
zung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt 
oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Datenverar-
beitung und –Nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung 
eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses 
geschieht oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der spei-
chernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass 
das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verar-
beitung oder Nutzung überwiegt. 

Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung 
und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
ist in Ihrem Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach dem BDSG 
aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des Versicherungs-
vertrages hinaus, endet jedoch – außer in der Lebens- und Unfallversicherung 
– schon mit Ablehnung des Antrages oder durch Ihren jederzeit möglichen 
Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teil-
weise gestrichen, kommt es u.U. nicht zu einem Vertragsabschluß. Trotz Wi-
derruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung kann 
eine Datenverarbeitung und –Nutzung in dem begrenzten gesetzlich zuläs-
sigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklärung
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die, wie z.B. beim Arzt, 
einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen 
(Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-, Kranken- und Unfallver-
sicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch eine Schweige-
pflichtentbindungserklärung enthalten. 

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenver-
arbeitung und –Nutzung nennen.

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
 Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. 

Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden 
zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie Versicherungsnummer, 
Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung so-
wie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z.B. eines Vermittlers, 
eines Sachverständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei 
einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und 
ggf. auch Angaben von Dritten, wie z.B. die Feststellung Ihrer Reparatur-
werkstatt über einen Kfz-Totalschaden.

2. Datenübermittlung an Rückversicherer
 Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf 

einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. Deshalb 
geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer im 
In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls entspre-
chende versicherungstechnische Angaben von uns, wie Versicherungs-
nummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und 
Risikozuschlags, sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rück-
versicherer bei der Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden 
ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt.

 In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversi-
cherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben.

3. Datenübermittlung an andere Versicherer
 Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei Antrag-

stellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer 
alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Schadensabwicklung 
wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z.B. frühere Krank-
heiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen über gleichartige 
andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte oder ge-
kündigt). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Wider-
sprüche in den Angaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken 
bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann 
es erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder ent-
sprechende Auskünfte auf Anfrage zu erteilen.

 Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, 
gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines 
Austausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. 
Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben wie Name und An-
schrift,  Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos 
oder Angaben zum Schaden wie Schadenhöhe und Schadentag.

4. Zentrale Hinweissysteme der Fachverbände

 Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, 
zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts oder 
zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den zu-
ständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch 
entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu beantworten.

 Dazu bestehen bei den Fachverbänden zentrale Hinweissysteme.

 Solche Hinweissysteme gibt es z.B. beim Verband der Schadenversi-
cherer (Zusammenschluss der bisherigen Verbände: Verband der Haft-
pflichtversicherer, Unfallversicherer, Autoversicherer und Rechtsschutz-
versicherer – HUK-Verband – Verband der Sachversicherer, Deutscher 
Transport-Versicherungs-Verband). Die Aufnahme in diese Hinweissy-
steme und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem 
jeweiligen System verfolgt werden dürfen, also nur soweit bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt sind. 

Merkblatt zur Datenverarbeitung

Beispiele:
Kfz-Versicherer
Registrierungen von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie von 
Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht. 
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und –Verhütung.

Sachversicherer
Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder 
wenn aufgrund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs der Vertrag ge-
kündigt wird und bestimmte Schadenssummen erreicht sind. Zweck: Risiko-
prüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren Mitbrauchs.

Transportversicherer
Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) Schaden-
fällen, insbesondere in der Reisegepäckversicherung. Zweck: Schadenaufklä-
rung und Verhinderung von Versicherungsmissbrauch.

Unfallversicherer
Meldung bei

• erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht

• Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im 
Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder von Unfallfolgen

• außerordentlicher Kündigung durch den Versicherer (nach Leistungser-
bringung oder Klageerhebung auf Leistung) 

zur Risikoprüfung und um Missbrauchshandlungen aufzudecken.

5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Versicherungsgruppe
 Zum Schutz der Versicherten werden einzelne Branchen (z.B. Lebens-, 

Kranken-, Sachversicherung) durch juristisch selbständige Gesellschaf-
ten betrieben. Um dem Kunden einen umfassenden Versicherungs-
schutz anbieten zu können, arbeiten die Gesellschaften häufig in Versi-
cherungsgruppen zusammen.

 Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert wie das 
Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird z.B. Ihre Adresse nur einmal 
gespeichert, auch wenn Sie Versicherungsverträge mit verschiedenen 
Unternehmen der Gruppe abschließen; und auch Ihre Versicherungs-
nummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und 
Bankleitzahl, d.h. Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungs-
daten werden in einer zentralen Datensammlung geführt.

 Dabei sind z.B. Name, Adresse, Kontonummer, Bankleitzahl, Versiche-
rungsnummern bestehender Verträge von allen Unternehmen der Grup-
pe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post immer richtig zu-
geordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige Partner 
genannt werden. Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne 
Rückfragen korrekt verbucht werden.

 Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind da-
gegen nur von den Versicherungsunternehmen der Gruppe abfragbar.

 Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen 
Kunden durch die einzelnen Gesellschaften verwendet werden, spricht 
das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, bei der die Vorschriften 
des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Branchenspezifische 
Daten – wie z.B. Gesundheits- oder Bonitätsdaten – bleiben dagegen un-
ter ausschließlicher Verfügung der jeweiligen Gesellschaft.

6. Betreuung durch Versicherungsvermittler

 ln Ihren Versicherungsangelegenheiten (sowie im Rahmen des sonstigen 
Dienstleistungsangebots unserer Unternehmensgruppe bzw. unseres 
Kooperationspartners) werden Sie durch einen unserer Vermittler be-
treut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienstlei-
stungen berät. Vermittler in diesem Sinne sind neben Einzelpersonen 
auch Vermittlungsgesellschaften (sowie im Rahmen der Zusammenar-
beit bei Finanzdienstleistungen auch Kreditinstitute, Bausparkassen, Ka-
pitalanlage- und Immobiliengesellschaften u.a.).

 Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Ver-
mittler zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und Beratung 
notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, 
z.B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und 
des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungslei-
stungen (sowie von unseren Partnerunternehmen Angaben über andere 
finanzielle Dienstleistungen, z.B. Abschluss und Stand Ihres Bausparver-
trages). Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen in der Per-
sonenversicherung können an den zuständigen Vermittler auch Gesund-
heitsdaten übermittelt werden.

 Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezo-
genen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung des 
Kunden. Auch werden sie von uns über Änderungen der kundenrele-
vanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und vertraglich 
verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine besonderen Ver-
schwiegenheitspflichten (z.B. Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu 
beachten.

 Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. En-
det seine Tätigkeit für unser Unternehmen (z.B. durch Kündigung des 
Vermittlervertrages oder bei Pensionierung), regelt das Unternehmen 
Ihre Betreuung neu; Sie werden hierüber informiert.

7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Recht
 Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben 

dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie 
unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sper-
rung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten.

 Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie 
sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres Versi-
cherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichti-
gung, Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespei-
cherten Daten stets an Ihren Versicherer. 
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Satzung 
I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsgebiet

1. Der im Jahre 1788 gegründete Verein führt den Namen OSTANGLER 
BRANDGILDE, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG). Die Gesell-
schaft hat ihren Sitz in Kappeln.

2. Das Geschäftsgebiet umfasst die Mitgliedsstaaten der Europäischen Ge-
meinschaft und die anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum.

§ 2 Zweck

1. Der Verein betreibt die Versicherungssparten:
 Unfall-, Feuer- und andere Sachschäden, Allgemeine- und Bootshaft-

pflicht, verschiedene finanzielle Verluste, nicht substitutive Krankenver-
sicherung.

2. In den von ihr nicht betriebenen Versicherungszweigen kann die Gesell-
schaft den Abschluss von Versicherungsverträgen vermitteln.

3. Der Verein kann Nichtmitglieder gegen feste Entgelte versichern und in 
den von ihr betriebenen Versicherungszweigen Rückversicherung ge-
währen. Der Umfang dieser Versicherungen darf jeweils 15 % der Brutto-
beitragseinnahmen nicht übersteigen.

§ 3 Geschäftsjahr und Bekanntmachungen

1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

2. Bekanntmachungen erfolgen im Bundesanzeiger. Zusätzlich ist eine 
schriftliche Bekanntgabe an die Mitgliedervertreter erforderlich.

II. Mitgliedschaft

§ 4 Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft beginnt mit Abschluss eines Versicherungsvertrages 
und endet mit dessen Ablauf.

2. Ausgeschiedene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Gesell-
schaftsvermögen.

III. Organe

§ 5 Organe der Gesellschaft sind:

1. Mitgliedervertretung
2. Aufsichtsrat
3. Vorstand

§ 6 Mitgliedervertretung

1. Die Mitgliedervertretung ist das oberste Organ des Vereins. Sie vertritt 
die Gesamtheit der Vereinsmitglieder.

2. Die Mitgliedervertretung besteht aus 29 von ihr selbst auf 6 Jahre ge-
wählten ehrenamtlichen Mitgliedervertretern. Wählbar sind alle Mitglie-
der, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und mindestens ein Jahr lang 
dem Verein angehören.

3. Die ersten Mitgliedervertreter werden durch die Hauptversammlung 
gewählt. Scheidet ein Mitgliedervertreter später aus der Mitgliederver-
tretung aus, werden die nachfolgenden Mitgliedervertreter von der 
Mitgliedervertretung selbst gewählt. Einzelheiten des Wahlverfahrens 
zur Mitgliedervertretung kann die Mitgliedervertretung in einer Wahl-
ordnung regeln, wobei der Aufsichtsrat der Mitgliedervertretung die als 
Mitgliedervertreter zu wählenden Kandidaten vorschlägt.

4. Das Amt als Mitgliedervertreter erlischt mit dem Ende der ordentlichen 
Mitgliedervertreterversammlung des Kalenderjahres, in dem der Mitglie-
dervertreter sein 70. Lebensjahr vollendet.

§ 7 Mitgliedervertreterversammlung

1. Die Mitgliedervertreterversammlung findet alljährlich in den ersten 8 
Monaten des Kalenderjahres statt. Sie wird unter Mitteilung von Ort, Zeit 
und Tagesordnung gem. § 3 dieser Satzung mindestens einen Monat vor-
her vom Aufsichtsrat einberufen.

2. Eine außerordentliche Mitgliedervertreterversammlung muss einbe-
rufen werden, wenn mindestens 1/20 der Mitglieder dies schriftlich 
unter Angabe der Gründe beantragen, wenn der Aufsichtsrat oder der 
Vorstand sie für notwendig hält oder wenn die Aufsichtsbehörde dies 
verlangt.

3. Die Mitgliedervertreterversammlung wird vom Vorsitzenden des Auf-
sichtsrates, im Verhinderungsfalle von seinem Stellvertreter geleitet. Die 
Versammlungsleitung kann vom Aufsichtsrat einem Vorstandsmitglied 
übertragen werden.

4. Das Stimmrecht kann nur in Person ausgeübt werden.

 Jede satzungsgemäß einberufene Mitgliedervertreterversammlung ist 
ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. Beschlüsse 
können mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst werden, sofern das Ge-
setz oder diese Satzung nicht anders bestimmen. Bei Stimmengleichheit 
gilt der Antrag als abgelehnt; bei Wahlen entscheidet in diesem Falle das 
Los.

§ 8 Aufgaben der Mitgliedervertreterversammlung

Die Mitgliedervertreterversammlung hat folgende Aufgaben:

1. Entgegennahme des Geschäftsberichtes, des Jahresabschlusses und des 
Berichtes des Aufsichtsrates über die Prüfung des Jahresabschlusses.

2. Feststellung des Jahresabschlusses, wenn Vorstand und Aufsichtsrat 
sich für die Feststellung durch die Mitgliedervertreterversammlung ent-
schieden haben oder der Aufsichtsrat den Jahresabschluss nicht billigt.

3. Verteilung des Bilanzgewinnes

4. Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates

5. Wahlen zum Aufsichtsrat

6. Festsetzung der Vergütung des Aufsichtsrates

7. Änderung der Satzung sowie Einführung neuer Versicherungszweige

8. Auflösung der Gesellschaft

 Die Beschlüsse zu § 8 Nr. 7 + 8 bedürfen einer Mehrheit von ¾ der abgege-
ben Stimmen und zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung der Aufsichts-
behörde.

§ 9 Der Aufsichtsrat

1. Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Personen, die Mitglieder der Gesell-
schaft sein müssen. Sie werden von der Mitgliedervertreterversammlung 
bis zur Beendigung der Mitgliedervertreterversammlung gewählt, die 
über die Entlastung für das 4. Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt. 
Das Geschäftsjahr der Wahl ist hierbei nicht einzurechnen. Das Amt be-
ginnt mit Annahme der Wahl und erlischt mit dem Zeitablauf, spätestens 
mit dem Ende der ordentlichen Mitgliedervertreterversammlung des 
Kalenderjahres, in dem das Aufsichtsratsmitglied sein 70. Lebensjahr voll-
endet. Wiederwahl ist zulässig.

2. Unmittelbar nach jeder Mitgliedervertreterversammlung, in der Wahlen 
zum Aufsichtsrat vorgenommen sind, findet eine Sitzung des Aufsichts-
rates statt, zu der eine Einladung nicht ergeht. In dieser Sitzung werden 
unter Vorsitz des ältesten Mitglieds der Vorsitzende und sein Stellvertre-
ter gewählt.

3. Scheiden Aufsichtsratsmitglieder vor ihrer Amtsdauer aus, so bedarf es 
der Einberufung einer außerordentlichen Mitgliedervertreterversamm-
lung zur Vornahme der Ersatzwahl nur dann, wenn weniger als drei Mit-
glieder vorhanden sind.

4. Zu seinen weiteren Sitzungen versammelt sich der Aufsichtsrat durch 
schriftliche, mündliche, telefonische oder telegrafische Einladung des 
Vorsitzen-den.

5. Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mind. drei Mitglieder anwe-
send sind. Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stim-
mengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

6. Der Vorsitzende ist verpflichtet, den Aufsichtsrat unverzüglich einzu-
berufen, wenn es von einem Mitglied des Aufsichtsrates oder des Vor-
standes unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes schriftlich bean-
tragt wird. Im Übrigen gelten für die Einberufung des Aufsichtsrates die 
gesetzlichen Bestimmungen.

7. Über die Beschlüsse des Aufsichtsrates muss ein Protokoll geführt werden.
8. Willenserklärungen des Aufsichtsrates erfolgen durch den Vorsitzenden
9. Die Aufsichtsratsmitglieder haben Anspruch auf Tagegelder und Erstat-

tung von Barauslagen. Eine etwaige Vergütung wird von der Mitglieder-
vertreterversammlung festgesetzt.

§ 10 Aufgaben des Aufsichtsrates

1. Der Aufsichtsrat hat die ihm durch Gesetz und Satzung zugewiesenen 
Rechte und Pflichten.  Ihm obliegen insbesondere:

 a) Überwachung der Geschäftsführung
 b) Prüfung des Jahresabschlusses, des Vorschlages über die Über-

schussverteilung und des Geschäftsberichtes sowie die Berichts-
erstattung an die Mitgliedervertreterversammlung

 c) Feststellung des Jahresabschlusses
 d) Bestellung des Vorstandes und Regelung seines Dienstverhältnisses

2. Die Zustimmung des Aufsichtsrates ist erforderlich für:

 a) Erwerb und Veräußerung von Grundeigentum
 b) Verträge mit anderen Versicherungsunternehmen, ausgenom-

men Rückversicherungsverträge
 c) Bestellung von Prokuristen und Handlungsbevollmächtigten

3. Der Aufsichtsrat ist weiterhin ermächtigt:

 a) Die Satzung und die Allgemeinen Versicherungsbedingungen zu 
ändern, soweit die Änderungen nur die Fassung betreffen

 b) Beschlüsse der Mitgliedervertreterversammlung, durch welche 
die Satzung geändert wird, soweit abzuändern, wie das die Auf-
sichtsbehörde vor der Genehmigung verlangt

 c) Sich und dem Vorstand eine Geschäftsordnung zu geben.

§ 11 Vorstand

1. Der aus mindestens zwei Personen bestehende Vorstand wird vom Auf-
sichtsrat bestellt; dieser bestimmt auch die Anzahl. Er kann einen von ih-
nen zum Vorsitzenden des Vorstandes ernennen. Bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag; dies gilt nicht in einem 
zweigliedrigen Vorstand.

2. Das Verhältnis der Mitglieder des Vorstandes zur Gesellschaft regelt sich 
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nach dem Inhalt der vom Aufsichtsrat mit ihnen abzuschließenden An-
stellungsverträge.

3. Mit schriftlicher Genehmigung des Aufsichtsrates kann der Vorstand 
Prokuristen und Handlungsbevollmächtigte bestellen. Außerdem ist der 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates berechtigt, Allgemeine 
Versicherungsbedingungen für das Neugeschäft einzuführen oder zu 
ändern.

 
4. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich 

oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Proku-
risten vertreten.

IV. Vermögensverwaltung

§ 12 Einnahmen

Die Einnahmen des Vereins bestehen aus:

1. den im Voraus zu zahlenden Jahresbeiträgen der Mitglieder,
2. den sonstigen Einnahmen,
3. den eventuell zu zahlenden Nachschüssen.

§ 13 Beiträge

1. Die Mitglieder haben jährlich im Voraus Beiträge nach Maßgabe der vom 
Vorstand beschlossenen Tarife zu errichten.

2. Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats Beiträge und Ta-
rifbestimmungen auch für bestehende Versicherungsverträge ändern, 
wenn und soweit das Gesetz oder vereinbarte Versicherungsbedin-
gungen oder Tarifbestimmungen dies zulassen. In anderen Fällen ist 
eine Änderung von Beiträgen und Tarifbestimmungen für bestehende 
Verträge nur zur Gewährleistung der Gleichbehandlung aller Mitglieder 
mit Zustimmung der Mitgliederversammlung zulässig.

 Die geänderten Tarife gelten für bestehende Versicherungsverträge ab 
Beginn der nächsten Versicherungsperiode.

 Der Vorstand ist verpflichtet, den Mitgliedern deren bestehende Versi-
cherungsverträge betroffen sind, die Tarifänderung, sowie die Erläute-
rung der Unterschiede zwischen dem alten und neuen Tarif spätestens 
einen Monat vor Inkrafttreten schriftlich mitzuteilen und sie auf ihr Kün-
digungsrecht schriftlich hinzuweisen.

3. Der Verein ist berechtigt für jedes Mahnschreiben nach einer ersten Er-
innerung zur Zahlung des fälligen Beitrages einen pauschalen Betrag je 
Brief zu erheben. Die Höhe dieses Betrages wird jährlich vom Vorstand 
auf Grund einer Kalkulation der anfallenden Kosten, sowie Verzugszinsen 
festgelegt.

§ 14 Nachschüsse

1. Reichen die Beiträge, die sonstigen Einnahmen und der gemäß § 17 der 
Satzung verfügbare Teil der Verlustrücklage zur Deckung der Ausgaben 
nicht aus, so ist der Fehlbetrag durch Nachschüsse zu decken. Zur Zah-
lung der Nachschüsse sind alle Mitglieder im Verhältnis ihrer für das Ge-
schäftsjahr gezahlten Versicherungsbeiträge verpflichtet.

2. Die Nachschüsse werden vom Vorstand festgesetzt und dürfen 50 % 
eines Jahresbeitrages nicht übersteigen. 

§ 15 Verlustrücklage

1. Zur Deckung eines außergewöhnlichen Verlustes aus dem Geschäftsbe-
trieb ist eine Verlustrücklage von mind. 1 Mio. € zu bilden.

2. Der Verlustrücklage sind jährlich bis zum Erreichen der Soll-Höhe minde-
stens 5 % der gebuchten Bruttobeiträge zuzuführen.

3. Hat die Verlustrücklage ihre Soll-Höhe erreicht oder nach Inanspruch-
nahme wieder erreicht, kann der Vorstand bis zu 50 % des Jahresüber-
schusses des Geschäftsjahres der Verlustrücklage oder einer anderen 
Rücklage zuführen.

4. Die Verlustrücklage darf zur Verlustdeckung in einem Geschäftsjahr erst 
dann in Anspruch genommen werden, wenn sie 50 % ihres Soll-Beitrages 
über-schritten hat. Die jährliche Entnahme kann bis zu 50 % der jeweils 
angesammelten Verlustrücklage betragen; jedoch darf durch die Ent-
nahme der Be-stand von 50 % der Soll-Höhe nicht unterschritten wer-
den. Voraussetzung für jede Inanspruchnahme ist aber, dass im Verlust-
jahr mindestens ein Betrag in Höhe des Durchschnitts der letzten 3 Jahre 
erhoben wurde und zur Bestreitung der Ausgaben nicht ausreicht.

5. Mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde kann in einzelnen Geschäfts-
jahren von den Zuführungs- und Entnahmebestimmungen abgewichen 
werden.

§ 16 Beitragsrückgewähr

1. Soweit der in einem Geschäftsjahr erzielte Überschuss nicht der Ver-
lustrücklage zuzuführen ist oder eine andere Verwendung beschlossen 
wird, ist er der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zuzuweisen.

2. Die der Rückstellung für Beitragsrückgewähr zufließenden Beträge dür-
fen keinem anderen Zweck als dem der Beitragsrückerstattung dienen.

3. Die Verteilung der Beitragsrückerstattung auf alle oder einzelne Versi-
cherungszweige, ihre Anrechnung auf Folgebeiträge bzw. Nachschüsse 
oder Ausschüttung bestimmt der Vorstand; dies hat spätestens nach 
Ablauf von drei Jahren zu erfolgen. Maßstab für die Anrechnung oder 
Verteilung der Beitragsrückerstattung ist das Verhältnis des Jahresbei-
trages für das Folgejahr. Bagatellbeträge werden nicht verteilt. Über den 
kleinsten zu verteilenden Betrag beschließt der Vorstand.

4. Im Laufe des Geschäftsjahres beigetretene oder ausgeschiedene Mitglie-
der sind von der Beitragsrückerstattung ausgeschlossen.

§ 17 Anlage des Vereinsvermögens

Das Vereinsvermögen wird nach den gesetzlichen Vorschriften und den von 
der Aufsichtsbehörde erlassenen Richtlinien angelegt.

V. Bestandsübertragung, Verschmelzung, Auflösung des Vereins

§ 18 Durchführung

1. Die Mitgliedervertreterversammlung kann die Übertragung des Be-
standes oder eines Teilbestandes auf ein anderes oder die Verschmel-
zung mit einem anderen Versicherungsunternehmen oder die Auflö-
sung des Vereins beschließen.

2. Der Beschluss kann nur erfolgen, wenn in der Einladung auf den Zweck 
besonders hingewiesen wird. Es bedarf einer Mehrheit von ¾ der erschie-
nenen Mitglieder und der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

3. Die zwischen dem Verein und den Mitgliedern bestehenden Versiche-
rungsverhältnisse erlöschen vier Wochen nach der Bekanntmachung des 
von der Aufsichtsbehörde genehmigten Auflösungsbeschlusses. Die Be-
kanntmachung hat schriftlich an alle Mitglieder des Vereins zu erfolgen.

§ 19 Liquidation

Nach der Auflösung des Vereins findet die Liquidation durch den Vorstand 
statt, jedoch kann die Mitgliedervertreterversammlung auch andere Per-
sonen zu Liquidatoren bestellen, die ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit 
fassen. Ergibt sich nach Beendigung der Liquidation ein Überschuss, so wird 
dieser nach dem Verhältnis der im letzten Geschäftsjahr gezahlten Beiträge 
an die Mitglieder verteilt, ein etwaiger Fehlbetrag ist in gleicher Weise durch 
Nachschüsse zu decken

Beschlossen durch die Hauptversammlung am 9. Juli 1986.
Genehmigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 29. 
September 1986. Gesch.-Z. IV-5017-2/86.
Änderungen genehmigt am 26. April 1993 Gesch.-Z. IV 5017 2/93; am 29.09.2000 
Gesch.-Z. IV-043-5017 2/00;  am 17.07.2001 Gesch.-Z. 043-5017-1/01; am 
07.07.2003 Gesch.-Z. VA 43-VU 5017-2/02; am 17.12.2004 Gesch.-Z. VA 32-VU 5017-
2/04; Änderungen genehmigt durch die Hauptversammlung am 23.06.2006.
Änderung genehmigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleitungsauf-
sicht 08. August 2011. Gesch.-Z. VA 32-I 5002-5017-2008/0001, Änderung geneh-
migt durch die Hauptversammlung vom 29.06.2010 sowie vom 29.06.2011.
Änderung genehmigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleitungsauf-
sicht 06. März 2012. Gesch.-Z. VA 34-I 5002-5017-2012/0001, Änderung genehmi-
gt durch die außerordentliche Hauptversammlung vom 27.02.2012.
Änderung genehmigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht 21.05.2013. Gesch.-Z. VA 34-I 5002-5017-2013/0001
Änderung genehmigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht 09.10.2013. Gesch.-Z. VA 34-I 5002-5017-2013/0001, Änderung genehmigt 
durch die Hauptversammlung vom 26.06.2013
Änderung genehmigt durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht 10.01.2014. Gesch.-Z. VA 34-I 5002-5017-2014/0001, Änderung genehmigt 
durch den Aufsichtsrat am 26.11.2013
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